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EDITORIAL
Dr. Georg Thiel

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

am 19. September 2018 hat das Bundesverfassungsgericht den Zensus 2011 für rechtmäßig erklärt 
(BVerfG - 2 BvF 1/15 -). Das Verfahren und das Urteil haben die große Tragweite der verbindlich festgestellten Ein-
wohnerzahlen verdeutlicht und die Arbeit der amtlichen Statistik bestätigt. Der Anspruch an die Einwohnerzahl 
ist für die Vergangenheit und für die Zukunft klar benannt: qualitativ hochwertig, was vom Gericht als hinreichend 
genau und zuverlässig definiert wird, und durch eine grundrechtsschonende Datenerhebung geprägt.

Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Zielsetzung der Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder, die Ergebnisse des Zensus 2021 schon 18 Monate nach Stichtag zu veröffentlichen, wurden die bereits 
fortgeschrittenen Arbeiten für den Zensus 2021 mit Hochdruck weiterverfolgt.

Die Zustimmung des Bundestags zum Zensusdurchführungsgesetz 2021 (ZensG 2021) am 6. Juni 2019 nehmen 
wir zum Anlass, ein Sonderheft zum Zensus 2021 herauszugeben und Einblicke in die laufenden Arbeiten sowie 
das Quali tätsmanagement für den Zensus 2021 zu ermöglichen.

Drei Artikel beschäftigen sich konkret mit der Methodik des registergestützten Zensus. So werden die Präzisions-
ziele für die Ermittlung der Einwohnerzahl bei der Haushaltsstichprobe 2021 näher erläutert, die Stichproben-
methodik insgesamt dargestellt und die Veränderungen der Haushaltegenerierung beim Zensus 2011 gegenüber 
dem Zensus 2021 erklärt.

Neu beim Zensus 2021 ist der Grundsatz Online First bei der Datenerhebung. Er gilt sowohl bei der Gebäude- und 
Wohnungszählung als auch bei den Personenerhebungen für die sozio-demografischen Zusatzmerkmale. Für die 
Auskunftgebenden bedeutet dies insbesondere Zeitersparnis, Zeitsouveränität und einen größeren Befragungs-
komfort. Das Vorgehen ist grundrechtsschonender als das bisherige und wird zu schnelleren und plausibleren 
Ergebnissen führen.

Ein Blick Richtung Österreich weist den Weg für den Zensus 2031. Das Ziel ist, registerbasiert Bevölkerungszahlen 
zu ermitteln. Wie dieses Verfahren in Deutschland aussehen könnte und welche Voraussetzungen hierfür geschaf-
fen werden müssen, zeigt der Artikel zum Integrierten Registerzensus.

Präsident des Statistischen Bundesamtes
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DER REGISTERGESTÜTZTE 
ZENSUS 2021 
Weiterentwicklung des Zensus 2011 und weitere Schritte 

hin zu einem registerbasierten Zensus

Stefan Dittrich
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 Schlüsselwörter: Zensus 2021 – Online-First – Zensusgesetz – Melderegister –

Stichprobe

ZUSAMMENFASSUNG

Deutschland beteiligt sich mit dem Zensus 2021 an der international vereinbarten 

Volkszählungsrunde 2020/2021. Der wiederum registergestützte Zensus 2021 baut 

inhaltlich auf dem Zensus 2011 auf. Aufgrund der Erkenntnisse des letzten Zensus 

gibt es Änderungen insbesondere hinsichtlich der Korrekturstichprobe zur Ermittlung 

der Einwohnerzahl in kleinen Gemeinden, der Zielsetzung Online First als primärem 

Erhebungsweg und der IT-technischen Umsetzung des Projekts. 

 Keywords: 2021 Census – Online First – Census Act – population register –

sample survey

ABSTRACT

Preparing the 2021 Census, Germany will participate in the internationally agreed 

round of censuses in 2020/2021. The 2021 Census will again be register-based and 

its content will be based on the 2011 Census. Taking account of the knowledge gained 

in the last census, there will be changes especially with regard to the corrective sample 

survey to be conducted to determine the number of inhabitants in small municipalities, 

the goal of Online First as the main survey method, and the project implementation in 

terms of IT.



Stefan Dittrich

1

Hintergrund des Zensus 2021

Der Zensus ist das größte Projekt der amtlichen Statistik 
zur Erhebung von Bevölkerungs-, Gebäude- und Woh-
nungsdaten. Der nächste Zensus wird aufgrund europa-
rechtlicher Vorgaben im Jahr 2021 (Stichtag in Deutsch-
land: 16. Mai 2021) stattfinden. Beim letzten Zensus im 
Jahr 2011 gab es zu den bisher in Deutschland durch-
geführten Volkszählungen einen grundlegenden Metho-
denwechsel. Die traditionelle Form einer Vollbefragung 
der Bevölkerung wurde – vor allem aus Kosten- und 
Akzeptanzgründen – durch ein überwiegend register-
gestütztes Verfahren ersetzt. In diesem Verfahren wur-
den vorhandene Daten aus Verwaltungsregistern, unter 
anderem der Melderegister, genutzt und insbeson-
dere mit einer ergänzenden Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis, einer Erhebung an Anschriften mit 
Sonder bereichen, einer Gebäude- und Wohnungszäh-
lung sowie einer automatisierten Haushaltegenerierung 
kombiniert.

Die Vorbereitungsarbeiten der Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder für den Zensus 2021 haben 
unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung des Zensus 
2011 begonnen. Dabei wurden sowohl die Erfahrungen 
des Zensus 2011 als auch Vorhaben in anderen Ländern 
und technische Neuerungen bei der methodischen Vor-
bereitung berücksichtigt. Von Nutzerseite wurden insbe-
sondere Wünsche nach einer früheren Bereitstellung der 
Ergebnisse geäußert, auch die steigende Nachfrage nach 
kleinräumigen Zensusergebnissen floss in die Konzep-
tion ein. Mit dem Urteil des Bundesverfassungs gerichts 
zur Normenkontrollklage der Städte Berlin und Hamburg 
liegt seit dem Herbst 2018 auch in rechtlicher Hinsicht 
Klarheit über die Anforderungen an die Aus gestaltung 
des Zensus vor (Bierschenk/Leischner, 2019).

2

Rechtliche Grundlagen

Die Rahmenverordnung für die gemeinschaftsweite 
Volks- und Wohnungszählung 2011 [Verordnung (EG) 
Nr. 763/2008] gilt für 2021 unverändert weiter. In 
den korrespondierenden Durchführungsverordnungen  

(Nr. 543/2017, Nr. 712/2017, Nr. 881/2017, Nr. 779/ 
2018) wurden lediglich Anpassungen vorgenommen 
hinsichtlich der Merkmalsausprägungen und der an die 
Europäische Union zu liefernden regionalen Gliederun-
gen. Der europarechtlich geforderte Merkmalskranz ist 
gegenüber dem Zensus 2011 unverändert geblieben.

Aufgrund der langen Vorbereitungszeit und der zu 
Beginn der Arbeiten noch ausstehenden Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts wurde die nationale 
rechtliche Grundlage wie bereits beim Zensus 2011 in 
zwei Gesetze aufgeteilt, das Zensusvorbereitungsgesetz 
2021 sowie das Zensusgesetz 2021. 

Im März 2017 ist das Zensusvorbereitungsgesetz 2021 
in Kraft getreten. Abweichend zum Zensus 2011 wird in 
diesem Gesetz die Verantwortung für die Entwicklung 
der für den Zensus benötigten technischen Anwendun-
gen dem Statistischen Bundesamt übertragen sowie die 
Verantwortung für den IT-Betrieb in Zusammenarbeit mit 
dem Informationstechnikzentrum Bund geregelt. Mit 
dieser Regelung wurden zwei zentrale Empfehlungen 
der Evaluation des Zensus 2011 umgesetzt:

«1. Die Aufteilung der IT-Verantwortlichkeiten auf das 
Statistische Bundesamt und einzelne Statistische Lan-
desämter nach § 12 Abs. 7 Zensusgesetz 2011 hat Pro-
bleme bereitet und sollte in dieser Form nicht wiederholt 
werden.

2. Stattdessen sollten alle systemrelevanten IT-Anwen-
dungen in der Verantwortung des Statistischen Bundes-
amtes entwickelt und betrieben werden.» (BMI, 2016)

Aufgrund von Änderungen im XMeld-Standard | 1 der Mel-
debehörden und neuer Konzepte wurde mit dem Zensus-
vorbereitungsänderungsgesetz eine Pilotdatenlieferung 
der Melderegisterdaten zum Januar 2019 angeordnet.

Das Zensusgesetz 2021 wurde vom Bundestag in seiner 
Sitzung vom 6. Juni 2019 beschlossen und dem Bun-
desrat zugeleitet. Aufgrund des Antrags auf Anrufung 
des Vermittlungsausschusses durch den Bundesrat wird 
sich das Inkrafttreten jedoch voraussichtlich bis Herbst 
2019 verzögern. Mit dem Gesetz werden Umfang und 
Erfassung der zu erhebenden Daten sowie eine Reihe 
von Bestimmungen zu organisatorischen Fragen des 

1 XMeld ist ein auf XML basierendes standardisiertes Datenaustausch-
format für den Austausch von Meldedaten in der öffentlichen Verwal-
tung.
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Zensus geregelt. So wird beispielsweise in § 23 Zensus-

gesetz 2021 angeordnet, dass die Auskunftserteilung 

grundsätzlich elektronisch erfolgen soll.

Aufgrund des durch § 13 Absatz 2 Bundesstatistikgesetz 

angeordneten dauerhaften Anschriftenregisters können 

für den Zensus 2021 auch Angaben zu den Anschriften 

aus dem Zensus 2011 verwendet werden; die Ergeb-

nisse des Zensus 2021 zu den Anschriften können in 

dieses Register überführt werden.

3

Methodische Änderungen 
gegenüber dem Zensus 2011

3.1 Ermittlung der Einwohnerzahl

Beim Zensus 2011 wurden unterschiedliche Verfahren 

zur Überprüfung und Korrektur der Angaben aus den 

Melderegistern angewendet. In allen Gemeinden gab 

es – unabhängig von ihrer Einwohnerzahl – eine Berei-

nigung um unzulässige Dubletten (Mehrfachfallprüfung) 

sowie eine Vollerhebung an sogenannten Sonderbe-

reichen (Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnheime). 

In großen Gemeinden mit mindestens 10 000 Einwoh-

nerinnen und Einwohnern wurden darüber hinaus die 

aus Registern stammenden Daten mithilfe einer Stich-

probe bereinigt. Bei dieser sogenannten Korrekturstich-

probe wurden etwa 10 % aller in Deutschland leben-

den Personen persönlich befragt. Die dabei ermittelten 

sogenannten Fehlbestände und Karteileichen wurden 

anschließend auf die gesamte Gemeinde hochgerech-

net. In kleinen Gemeinden unter 10 000 Einwohnerin-

nen und Einwohnern gab es eine solche Stichprobe 

nicht. Hier fand stattdessen eine Befragung zur Klärung 

von Unstimmigkeiten zwischen den Angaben aus den 

Melde registern und den Angaben der Gebäude- und 

Wohnungszählung statt. 

Mit den Ergebnissen des Zensus 2011 und deren Eva-

luierung liegen heute jedoch Erkenntnisse vor, dass in 

kleinen Gemeinden der tatsächliche, ex post festge-

stellte Korrekturbedarf 2011 höher war, als vorab auf-

grund des Zensustests 2001 erwartet (Bretschi/Lorentz, 

2019).

Deshalb wird es beim Zensus 2021 die Korrekturstich-

probe zur Ermittlung der Einwohnerzahl generell in 

allen Gemeinden geben. Die Frage, wie die Stichprobe 

in kleinen Gemeinden durchgeführt werden soll, wurde 

intensiv und in unterschiedlichen Varianten untersucht. 

Würde auch für alle kleinen Gemeinden eine Präzision 

der Einwohnerzahl von 0,5 % angestrebt, müsste – rein 

rechnerisch – die Einwohnerzahl in Gemeinden mit 

weniger als 100 Einwohnerinnen und Einwohnern auf 

Bruchteile einer Person genau ermittelt werden. Eine 

solche Forderung ist aus fachlicher ebenso wie aus wis-

senschaftlicher Sicht weder sinnvoll noch hinsichtlich 

der Belastung der Auskunftspflichtigen vertretbar. Daher 

wird das angestrebte prozentuale Präzisionsziel in klei-

nen Gemeinden im Vergleich zu großen Gemeinden 

gelockert werden. Als Folge wird es in kleinen Gemein-

den geringere Auswahlsätze als bei Forderung eines ein-

heitlichen Präzisionsziels geben. Das wird sowohl die 

Belastung der Auskunftspflichtigen als auch die Kosten 

begrenzen und entspricht dem Ziel einer grundrechts-

schonenden Erhebung. Ein gelockertes Präzisionsziel 

bei kleinen Gemeinden bedeutet bei einer verzerrungs-

freien Hochrechnung allerdings keine „schlechtere“ Ein-

wohnerzahl, sondern lediglich ein höheres Risiko, dass 

die ermittelte Einwohnerzahl von der tatsächlichen stär-

ker abweicht. Dieses erhöhte Risiko ist aber immer in 

beide Richtungen symmetrisch, das heißt das Restrisiko 

einer um mehr als xy % zu niedrigen Einwohnerzahl geht 

immer einher mit einem gleich hohen Restrisiko einer 

um xy % zu hohen Einwohnerzahl. Um den Stichproben-

umfang weiter zu begrenzen haben die Länder gleichzei-

tig die Möglichkeit, verbandsangehörige Gemeinden zu 

Gemeindeverbänden zusammenzufassen und das Prä-

zisionsziel auf Gemeindeverbandsebene anzustreben. 

Dies gilt analog für Zusammenschlüsse verbandsan-

gehöriger Gemeinden mit weniger als 2 000 Einwohne-

rinnen und Einwohnern. Bedingung ist eine landes-

rechtliche Fundierung der Gemeindeverbände und eine 

gemeinsame Melderegisterführung. Auch bei dieser 

Option werden durch die Anwendung geeigneter Verfah-

ren Einwohnerzahlen für jede einzelne Gemeinde bereit-

gestellt werden.

Diese Änderung gegenüber 2011 bedeutet insbeson-

dere, dass in allen Gemeinden unabhängig von ihrer 

Größe ein einheitliches methodisches Instrument – die 

Korrekturstichprobe – zur Ermittlung der Einwohnerzahl 

zum Einsatz kommt. 
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Die Untersuchungen zum Stichprobenumfang wurden

wie bereits beim Zensus 2011 in Zusammenarbeit mit

Professor Dr. Ralf Münnich und seinem Team der Univer-

sität Trier erarbeitet (Burgard und andere, 2019). Weitere 

wissenschaftliche Untersuchungen zur Vorbereitung des 

Zensus 2021 waren nicht in gleichem Umfang wie beim

Zensus 2011 notwendig, da das Modell in weiten Teilen

unverändert blieb.

3.2 Online First

Online First bedeutet beim Zensus 2021, dass Befragte

im Rahmen der Personenerhebung sowie der Gebäude-

und Wohnungszählung Fragebogen standardmäßig

selbstständig online ausfüllen. Die Online-Zugangs-

daten (Zugangsnummer und Aktivierungscode) werden

bei der Gebäude- und Wohnungszählung den Befrag-

ten postalisch zugestellt. Bei der Personenerhebung

in Privathaushalten werden sie von den Erhebungsbe-

auftragten persönlich übergeben, nachdem diese die

für die reine Existenzfeststellung zur Einwohnerzahl

notwendigen Merkmale erhoben haben. Sowohl bei

der Gebäude- und Wohnungszählung als auch bei der

Haushaltebefragung werden Papierfragebogen nur noch 

in Ausnahmefällen genutzt. Mit Ausnahme der Fragen

zur Existenzfeststellung füllen die Befragten den Frage-

bogen selbstständig online aus (Freier/Mosel, 2019).

Der Erhebungsweg, also ob die Angaben auf Papier oder 

in einem Online-Formular erfolgen und wie dies konkret

ausgestaltet wird, hat Auswirkungen sowohl für die sta-

tistischen Ämter als auch für die Befragten.

Für die statistischen Ämter bestehen aus methodischer

Sicht die Vorteile darin, dass von vornherein plausibili-

sierte Daten erhoben werden, die Ergebnisse schneller

zur Verfügung stehen und das Verfahren ressourcen-

schonender und kostengünstiger ist. Die Vorteile für die

Befragten liegen insbesondere in einem geringeren Ein-

griff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, 

in der Zeitersparnis und Zeitsouveränität sowie dem grö-

ßeren Befragungskomfort. 

Die Online-First-Strategie für den Zensus 2021 basiert

unter anderem auf der Erkenntnis, dass bereits seit

2016 der flächendeckende Zugang zum Internet in der

Bevölkerung vorausgesetzt werden kann. Erhebungen

zeigen, dass seit diesem Zeitpunkt das Smartphone in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland das am meisten verwendete Gerät für die 
Internetnutzung ist. Darauf hat sich die amtliche Sta-
tistik zwischenzeitlich eingestellt: Bis 2021 sollen die 
Online-Fragebogen des Zensus so bereitstehen, dass sie 
auch auf Smartphones bedient werden können, dane-
ben aber natürlich weiterhin auf PC, Laptop oder Tablet.

3.3 Weitere Neuerungen

Bei dem aus mehreren primär- und sekundärstatisti-

schen Quellen bestehenden Zensus ist das Zusammen-

spiel der einzelnen Quellen von entscheidender Bedeu-

tung. Die Schnittstellen zwischen den Erhebungsteilen 

beziehungsweise Daten und Prozessen wurden für ein 

besseres Ineinandergreifen früher und klarer definiert. 

Der Aufbau des Registers aller Anschriften mit Gebäuden 

mit Wohnraum hat zeitiger begonnen als beim letzten 

Zensus. Auf die Integration der Daten der Bundesagen-

tur für Arbeit wurde dabei verzichtet, da diese Daten 

keinen Mehrwert für die Ermittlung von Anschriften mit 

Wohnraum erbracht hatten.

Zwar hat sich das Verfahren zum Erwerbsregister im 

Zensus 2011 hinsichtlich der Ergebnisqualität bewährt, 

allerdings war die Auswertung durch die Zuschätzung 

nicht im Erwerbsregister abgebildeter Teilpopulationen 

(zum Beispiel Selbstständige, Nichterwerbspersonen) 

aus der Haushaltsstichprobe sehr komplex. Sie brachte 

– da die Nutzerinnen und Nutzer in aller Regel an einem

erwerbsstatistischen Gesamtbild interessiert waren –

keinen Mehrwert gegenüber einer reinen Hochrechnung. 

Auch hier wird deshalb auf die Nutzung von Registerda-

ten zugunsten einer einheitlichen Auswertung der Haus-

haltebefragung verzichtet.

Bei der Hochrechnung des Korrekturbedarfs der Melde-

register aus der Stichprobe wird ein erhöhtes Augenmerk 

darauf gerichtet, dass möglichst keine Verzerrungen in 

den demografischen Untergliederungen auftreten.
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Der registergestützte Zensus 2021 

4

Aktueller Stand der Arbeiten

Im Jahr 2019 liegt der Fokus der Arbeiten der Statisti-

schen Ämter des Bundes und der Länder zum einen auf 

den Analysen der Melderegisterdaten anhand der im 

Januar 2019 übermittelten Pilotdaten. Weitere Schwer-

punkte sind zum anderen die Begleitung der Gesetz-

gebungsverfahren, die Pretests zur Haushaltebefragung 

und zur Gebäude- und Wohnungszählung sowie die 

technische Vorbereitung der Erhebungen.

4.1 Pilotdatenlieferung Melderegister

Die Pilotdatenlieferung der Melderegister im Januar 

2019 umfasste zu Testzwecken den maximalen Merk-

malskranz. Die technische Übermittlung der etwa 

90 Millionen Datensätze aus den kommunalen Melde-

registern verlief reibungslos. Der auf nur zehn Tage ver-

kürzte Lieferzeitraum konnte hingegen nicht von allen 

Gemeinden eingehalten werden. Wichtige Erkenntnisse 

konnten insbesondere aufgrund von nicht auflösbaren 

Doppellieferungen gewonnen werden. Hier werden für 

die Echtdatenlieferungen entsprechende organisatori-

sche Maßnahmen zu ergreifen sein. Mit ersten erfolg-

reichen Tests des für den Zensus 2021 vorgesehenen 

Konzepts des erweiterten Personenkreises konnte ein 

Ziel der Testdatenlieferung bereits bearbeitet werden. 

Das Konzept dient der präziseren Abbildung der auf-

grund von Bearbeitungszeiten in den Melderegistern 

bestehenden Unschärfen insbesondere durch An- und 

Abmeldungen rund um den Stichtag. Weitere umfangrei-

che Untersuchungen zu den einzelnen Merkmalen und 

zur Verwendung der Daten für die Weiterentwicklung der 

Mehrfachfallprüfung und der Haushaltegenerierung wur-

den bereits begonnen.

4.2 Quantitative Pretests

Neben den bereits durch das Statistische Bundesamt 

durchgeführten qualitativen Pretests, das heißt Unter-

suchungen unter Laborbedingungen, sollen im Herbst 

2019 umfangreiche quantitative Pretests durch die Sta-

tistischen Ämter des Bundes und der Länder durchge-

führt werden. Die Pretests sollen möglichst alle Prozesse 

der späteren Befragung realitätsnah simulieren, wobei 
der Schwerpunkt auf der Verständlichkeit der Fragen und 
der Nutzungsfreundlichkeit der Befragungsinstrumente 
liegt. Gerade auf die elektronischen Fragebogen, die 
gemäß der Online-First-Strategie im Jahr 2021 als Stan-
dard angesehen werden, sind die Erfahrungen aus dem 
Zensus 2011 kaum mehr übertragbar. Zu sehr haben 
sich die Geräte für den Internetzugang verändert – vom 
Desktop-PC hin zum Smartphone – und damit auch 
die erwarteten Bedienkonzepte. Als Standardverfahren 
müssen die elektronischen Fragebogen im Jahr 2021 
von einem sehr breiten Personenkreis bedient werden 
können, also auch von Personen, die weniger geübt sind 
bei der Nutzung von Online-Diensten.

4.3 Technische Vorbereitung 
der Erhebungen

Für die verschiedenen Erhebungs- und Aufbereitungs-
module des Zensus 2021 müssen die notwendigen 
IT-Anwendungen konzipiert werden. Aufgrund der Kom-
plexität des Zensusmodells in Deutschland handelt es 
sich dabei um zahlreiche umfangreiche und leistungs-
fähige Neuentwicklungen. Hierbei stellen nicht zuletzt 
die sicherheitstechnischen Anforderungen zur Bearbei-
tung sensibler personenbezogener Daten eine beson-
dere Herausforderung dar.
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5

Zielsetzung der Statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder 

Ein Ziel der Statistischen Ämter des Bundes und der Län-
der für den Zensus 2021 ist die im Vergleich zum Zen-
sus 2011 deutlich früher vorgesehene Bereitstellung der 
Ergebnisse. Vor dem Hintergrund des im Zeitverlauf kon-
tinuierlich nachlassenden „Wertes“ der Daten ist das 
Ziel, 18 Monate nach Stichtag die Daten zu veröffent-
lichen, nicht nur anzustreben, sondern auch zu realisie-
ren. Angesichts der hohen Kosten des Zensus muss eine 
maximale Nutzung möglichst aktueller Daten im Mittel-
punkt stehen. Sämtliche Prozessoptimierungen müssen 
daher dieses prioritäre Ziel im Blick behalten. Weiterhin 
werden alle Prozesse so konzipiert und umgesetzt, dass 

> eine hohe Genauigkeit der Zensusergebnisse sicher-
gestellt wird,

> der Kostenrahmen eingehalten wird,

> Transparenz über die Methodik vorliegt,

> die Belastung der Auskunftspflichtigen minimiert wird
und

> das gesamte Zensuspotenzial den Nutzerinnen und
Nutzern zur Verfügung gestellt wird.
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ZUSAMMENFASSUNG

Nach dem erstmals registergestützt durchgeführten Zensus 2011 wurden die genutzten 
Methoden und Verfahren evaluiert. Ergebnis war unter anderem, dass das Verfahren 
zur Ermittlung der Einwohnerzahl für den kommenden Zensus 2021 angepasst werden 
muss. Beim kommenden Zensus wird es eine Haushaltsstichprobe in allen Gemeinden 
geben. Es muss dabei insbesondere festgelegt werden, welche Präzisionsziele ange-
strebt werden sollen. Der Beitrag beschreibt die dabei angewendete Methodik, die zu 
einem adäquaten Interessensausgleich zwischen den konkurrierenden Anforderungen 
Genauigkeit, Belastung und interkommunale Gleichbehandlung führt.

 Keywords: 2021 Census – precision target – sample – number of inhabitants

ABSTRACT

After the first register-based census was conducted in 2011, the methods and proce-

dures employed were evaluated. One result was that the procedure for determining the 

number of inhabitants would have to be adjusted for the forthcoming 2021 Census. In 

the coming census, a household sample survey will be carried out in all municipalities. 

To this end, it is necessary, in particular, to set the precision targets. This article de-

scribes the methodology applied to achieve an adequate balance between the conflict-

ing requirements of accuracy, burden reduction and inter-municipal equality.
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Präzisionsziele für die Ermittlung der Einwohnerzahl bei der Haushaltsstichprobe  
im Zensus 2021

1

Einleitung

Beim Zensus 2011 wurde zur Ermittlung der Einwohner-
zahl eine Haushaltsstichprobe nur in Gemeinden mit 
mindestens 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
(angestrebtes Präzisionsziel: 0,5 % einfacher Standard-
fehler) durchgeführt. In Gemeinden mit weniger als 
10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern gab es statt-
dessen eine „Befragung zur Klärung von Unstimmig-
keiten“, von der ein vergleichbarer Bereinigungseffekt 
erwartet wurde. Der Zensus 2011 hat gezeigt, dass 
diese Befragung zwar den erwarteten Bereinigungs-
bedarf erfüllt hat, dieser jedoch unter dem tatsäch-
lichen ex post feststellbaren Bedarf lag. Für den Zensus 
2021 wird es daher eine Haushaltsstichprobe in allen 
Gemeinden geben. Damit stellt sich die Frage, mit wel-
chen Präzisionszielen die Ermittlung der Einwohnerzahl 
erfolgen wird, um einer überproportionalen Belastung 
der Bevölkerung entgegenzuwirken. 

Dieser Artikel beschreibt in Kapitel 2 zunächst die Metho-
dik, die der Ermittlung der Einwohnerzahl beim Zensus 
2011 zugrunde lag, und die Anpassungen, die für den 
Zensus 2021 vorgenommen werden. Kapitel 3 thema-
tisiert die Herausforderungen bei der Festlegung von 
Präzisionszielen. Die Schritte des Entscheidungsprozes-
ses zur Festlegung der Präzisionsziele für die Ermittlung 
der Einwohnerzahl im Rahmen der Haushaltsstichprobe 
beim Zensus 2021 sind in Kapitel 4 dargestellt, gefolgt 
von der Herleitung der Präzisionszielfunktion (Kapitel 5). 
Weitere Ideen zur Begrenzung des Stichprobenumfangs 
beim Zensus 2021 werden in Kapitel 6 entwickelt. Der 
Beitrag schließt mit einem Ausblick auf die Optionen der 
Länder zur Optimierung des Befragungsumfangs und 
den voraussichtlichen Stichprobenumfang.

2

Methodik für die Ermittlung der  
Einwohnerzahl beim Zensus 2011  
und 2021 

Für die Ermittlung der Einwohnerzahl hat sich Deutsch-
land beim Zensus 2021 – wie bereits beim Zensus 
2011 – für ein registergestütztes Modell entschieden. 

Die Grundlage für die Ermittlung der Einwohnerzahlen 
bilden sowohl beim Zensus 2011 als auch beim Zensus 
2021 die Daten aus den Melderegistern der Kommunen. 
Allerdings sind nicht alle Angaben aus den Registern 
präzise und aktuell. Manche Personen sind zum Zen-
susstichtag an ihrem Wohnort gar nicht gemeldet (Fehl-
bestände beziehungsweise Untererfassungen), andere 
stehen zwar im Register, sind aber schon längst umgezo-
gen oder bereits verstorben (Karteileichen beziehungs-
weise Übererfassungen). Deshalb ist eine einfache Aus-
zählung aus den Melderegistern bei dem derzeitigen 
Qualitätsstand der Melderegister nicht ausreichend. 
Auch beim Zensus 2021 müssen daher die aus den 
Registern stammenden Angaben durch geeignete Ver-
fahren statistisch überprüft und primärstatistisch korri-
giert werden. | 1 

Beim Zensus 2011 wurden unterschiedliche Verfahren 
zur Überprüfung und Korrektur der Angaben aus den 
Melderegistern angewandt. In allen Gemeinden gab es 
– unabhängig von ihrer Einwohnerzahl – eine weitge-
hend automatisierte Bereinigung um unzulässige Dub-
letten (Mehrfachfallprüfung) sowie eine Vollerhebung an 
sogenannten Sonderbereichen | 2. In großen Gemeinden 
mit mindestens 10 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern wurden darüber hinaus die aus den Melderegistern 
stammenden Daten mithilfe einer Stichprobe bereinigt. 
Dazu wurden etwa 10 % aller in Deutschland lebenden 
Personen persönlich befragt (Haushaltsstichprobe). 
Die dabei ermittelten Fehlbestände und Karteileichen 
wurden anschließend auf die gesamte Gemeinde hoch-
gerechnet. Für die Ermittlung der Einwohnerzahl wurde 
ein Präzisionsziel von 0,5 % einfachem relativen Stan-
dardfehler angestrebt. Das bedeutet, dass bei einer 
festgestellten Einwohnerzahl von 20 000 Personen die 
tatsächliche, aber unbekannte Einwohnerzahl mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 95 % zwischen 19 800 und 
20 200 Personen liegt. Die Entwicklung des Stichpro-
bendesigns der Haushaltsstichprobe und der Schätz-

 1 Darüber hinaus dienen die primärstatistischen Erhebungen der 
Erfassung von Zusatzmerkmalen, die nicht aus den Verwaltungsdaten 
ermittelt werden können. Beispiele dafür sind Merkmale zur Bildung 
und zur Erwerbstätigkeit (sogenannte Ziel-2-Merkmale). 

 2 Sonderbereiche sind Anschriften mit Gemeinschafts- und Anstalts-
unterkünften, in denen Personen in der Regel längerfristig unter-
gebracht beziehungsweise wohnhaft sind. Dabei wird zwischen 
Gemeinschaftsunterkünften (zum Beispiel Behindertenwohnheime) 
und Wohnheimen (zum Beispiel Studentenwohnheime) unterschie-
den. Eine Hochrechnung der festgestellten Karteileichen und Fehl-
bestände ist nicht erforderlich, da für alle Personen an den betreffen-
den Anschriften Daten erhoben wurden (Vollerhebung). 
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methoden erfolgte auf Initiative des Statistischen Bun-
desamtes von einer Forschungsgruppe um Professor 
Dr. Ralf Münnich (Universität Trier) und Privatdozent  
Dr. Siegfried Gabler (GESIS Mannheim) im Rahmen eines 
„Stichprobenforschungsprojekts zum deutschen Zensus 
2011“ (Münnich und andere, 2012). Die Ergebnisse 
und Empfehlungen aus dem Stichprobenforschungspro-
jekt dienten als Grundlage für die Stichprobenziehung 
und der Hochrechnung beim Zensus 2011 (Berg/Bihler, 
2011).

In kleinen Gemeinden unter 10 000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern gab es eine solche Stichprobe nicht. 
Stattdessen fand dort eine gezielte Befragung zur Klä-
rung von Unstimmigkeiten statt. Bei dieser Befragung 
wurden nur Personen an Anschriften mit einer bewohn-
ten Wohnung (in der Regel Einfamilienhäuser) persön-
lich befragt, bei denen es Unstimmigkeiten zwischen 
den Angaben aus den Melderegistern und den Angaben 
der Gebäude- und Wohnungszählung | 3 gab (Statistische 
Ämter des Bundes und der Länder, 2015). Die Entschei-
dung für die Wahl zweier unterschiedlicher Methoden 
zur Qualitätssicherung der Einwohnerzahlen basierte 
auf den Ergebnissen der Simulationsrechnungen mit 
den Daten aus dem Zensustest 2001. Die Auswertung 
des Zensustests zeigte, dass ein großer Teil der Bevöl-
kerung in kleinen Gemeinden in Ein- oder Zweifamilien-
häusern wohnen. Auch war die Qualität der Melderegis-
ter in kleinen Gemeinden tendenziell besser als in den 
Gemeinden mit mindestens 10 000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern (Statistische Ämter des Bundes und der 
Länder, 2004, hier: Seite 816 ff.). Auf Basis dieser Ergeb-
nisse wurde eine gezielte Befragung zur Klärung von 
Unstimmigkeiten in Gemeinden mit weniger als 10 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern als geeignet bewertet. 

Eine Haushaltsstichprobe in den kleinen Gemeinden 
mit den gleichen Qualitätsanforderungen wie in den 
Gemeinden mit mindestens 10 000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern (0,5 % einfacher relativer Standardfeh-
ler) hätte Folgendes bewirkt: Der Anteil der zu befragen-
den Personen wäre in kleinen Gemeinden aufgrund des 
stichprobenmethodischen Zusammenhangs zwischen 
Standardfehler und Stichprobenumfang unverhältnis-
mäßig hoch gewesen. Damit wäre die Belastung für die 

 3 Die Gebäude- und Wohnungszählung ist ein weiterer Bestandteil  
der primärstatistischen Erhebungen des Zensus 2011 und des 
Zensus 2021; sie erfasst flächendeckend Daten zu Gebäuden und 
Wohnungen. 

Bevölkerung in den kleinen Gemeinden im Vergleich zu 
den großen Gemeinden überproportional groß gewe-
sen. Andererseits wäre eine Befragung zur Klärung von 
Unstimmigkeiten in Gemeinden mit mindestens 10 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern nicht effektiv gewe-
sen, da sie auf Anschriften mit nur einer bewohnten 
Wohnung beschränkt gewesen wäre. Unter Berücksich-
tigung der Aspekte Belastung der Auskunftspflichtigen, 
Effizienz und Kosten wurden beim Zensus 2011 daher 
zwei unterschiedliche Methoden zur Qualitätssicherung 
der Einwohnerzahlen eingesetzt: Als geeignete und effi-
ziente Methode zur Korrektur der Melderegisterangaben 
wurden die Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten 
in kleinen Gemeinden und die Haushaltsstichprobe in 
großen Gemeinden identifiziert (Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder, 2015, hier: Seite 44). 

Die Ergebnisse des Zensus 2011 und deren Evaluie-
rung haben ergeben, dass die Befragung zur Klärung 
von Unstimmigkeiten den Melderegisterbestand in der 
Gesamtheit der kleinen Gemeinden um 0,2 % nach 
unten korrigiert hat. Dies war aufgrund des Zensustests 
2001 zu erwarten. Es zeigte sich aber auch, dass der 
ex post festgestellte Korrekturbedarf mit 1,1 % deutlich 
größer war (um insgesamt 0,9 Prozentpunkte) als auf-
grund des Zensustests zu erwarten. | 4 Es ist daher davon 
auszugehen, dass beim Zensus 2021 die Korrektur der 
Registerangaben in Gemeinden mit weniger als 10 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern auf Basis der Befra-
gung zur Klärung von Unstimmigkeiten erneut nicht aus-
reichend ausfallen würde. Der Einsatz der Befragung zur 
Klärung von Unstimmigkeiten als Korrekturinstrument 
lässt sich daher für den Zensus 2021 nicht mehr metho-
disch rechtfertigen. Zudem haben umfangreiche Unter-
suchungen durch die Statistischen Ämter des Bundes 
und der Länder | 5 ergeben, dass auch eine Ausweitung 
des bisherigen Verfahrens in kleinen Gemeinden – bei-
spielsweise durch Ausweitung auf Anschriften mit zwei 
oder drei bewohnten Wohnungen (Mehrfamilienhäu-

 4 Es handelt sich hierbei um den bundesweiten Korrekturbedarf, der 
sich aus der Ziel-2-Stichprobe (zur Erfassung von Zusatzmerkma-
len) des Zensus 2011 ermitteln lässt. Da die Zusatzmerkmale auch 
flächendeckend auf Kreisebene nachzuweisen waren, gab es eine 
Haushaltsstichprobe auch in den kleinen Gemeinden, allerdings mit 
einem nur auf die Kreisergebnisse abgestellten Stichprobenumfang. 
Dieser erlaubt keine Ermittlung eines gemeindescharfen Korrektur-
bedarfs beziehungsweise einer gemeindescharfen Einwohnerzahl.

 5 Unter anderem durch das Bayerische Landesamt für Statistik, den 
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, das 
Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen sowie das Statis-
tische Bundesamt.
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ser) – nicht den benötigten Korrekturumfang abdecken 
würde. Aus diesen Gründen wird beim Zensus 2021 die 
Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten nicht mehr 
eingesetzt. Stattdessen wird es in allen Gemeinden eine 
Haushaltsstichprobe zur Qualitätssicherung der Ein-
wohnerzahlen geben.

Die Entscheidung für eine einheitliche Methodik bei 
der Ermittlung der Einwohnerzahl beim Zensus 2021 
entspricht auch den Forderungen des Urteils des Bun-
desverfassungsgerichts vom 19. September 2018 zum 
Zensusgesetz 2011. Das Bundesverfassungsgericht hat 
in seinem Urteil die beim Zensus 2011 eingesetzten Ver-
fahren zur Korrektur der Registerangaben bestätigt. | 6 
Für den Zensus 2021 muss das Verfahren des Zensus 
2011 jedoch angepasst werden, sofern die Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder – aufgrund neuer 
Erkenntnisse – Verbesserungsbedarf festgestellt haben. 
Dies ist wie dargestellt in Bezug auf die Befragung zur 
Klärung von Unstimmigkeiten der Fall. 

Daher wurde entschieden, beim Zensus 2021 in den 
Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern – wie bereits beim Zensus 2011 in den 
Gemeinden mit mindestens 10 000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern – eine Haushaltsstichprobe zur Korrektur 
der Über- und Untererfassungen in den Melderegistern 
zu verwenden. Die Entscheidung stellt sicher, dass ein 
einheitliches Verfahren zur Ermittlung der Einwohnerzahl 
beim Zensus 2021 angewandt wird. Damit wird einem der 
Hauptkritikpunkte am letzten Zensus Rechnung getragen.

3

Herausforderungen bei der Festlegung 
von Präzisionszielen 

Als Maß für die Präzision der aus der Haushaltsstich-
probe hochgerechneten Ergebnisse und damit auch 
der Einwohnerzahlen wird beim Zensus der allgemein 
übliche einfache Standardfehler genutzt. Er lässt sich 
sowohl absolut (in Personen) als auch relativ (in Pro-
zent) ausdrücken. 

Mit der Festlegung eines anzustrebenden Präzisionsziels 
wird gleichzeitig eine Untergrenze für den erforderlichen 

 6 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 19. September 2018 – 2 BvF 
1/15, 2 BvF 2/15 –.

Stichprobenumfang festgelegt. Würde ein identisches 

prozentuales Präzisionsziel von 0,5 % beim Zensus 2021 

(wie 2011 in den großen Gemeinden) sowohl in großen 

als auch in kleinen Gemeinden angestrebt, so hätte dies 

einen sehr großen Auswahlsatz in kleinen Gemeinden 

zur Folge. Damit würde auch der Anteil der zu befragen-

den Personen sehr groß werden. In zahlreichen kleinen 

Gemeinden käme es sogar zu Vollerhebungen. Gleich-

zeitig steigen mit jeder auskunftspflichtigen Person, die 

zusätzlich befragt wird, die Kosten des Gesamtprojekts 

und die Belastung der Auskunftspflichtigen erheblich an. 

Der Forderung nach einer möglichst geringen Belastung 

der Auskunftspflichtigen und begrenzten Projektkosten 

steht der Wunsch nach möglichst genauen Einwohner-

zahlen entgegen. Zudem ist es sowohl unter juristischen 

Gesichtspunkten als auch unter dem Aspekt der Akzep-

tanz der Ergebnisse notwendig, die Gemeinden nach 

einheitlichen Verfahren zu behandeln. Bei der Fest-

legung eines Präzisionsziels gilt es somit, zwischen die-

sen teilweise konkurrierenden Zielen abzuwägen und 

einen Kompromiss zu finden. 

4

Entscheidungsprozess zur Festlegung 
der Präzisionsziele 

Es muss festgelegt werden, mit welchen Präzisionszie-

len die Ermittlung der Einwohnerzahl im Rahmen der 

Haushaltsstichprobe im Zensus 2021 erfolgen soll. 

Dazu sind die vier Entscheidungskriterien Belastung der 

Auskunftspflichtigen, Kosten, Gleichbehandlung der 

Gemeinden und Genauigkeit der Einwohnerzahlen zu 

berücksichtigen. Üblicherweise wird für große Ausweis-

einheiten, zum Beispiel für große Gemeinden, der rela-

tive Standardfehler genutzt, wohingegen bei kleineren 

Ausweiseinheiten, wie bei sehr kleinen Gemeinden, der 

absolute Standardfehler zum Einsatz kommt.

Zur Entscheidungsfindung wurden empirische Testrech-

nungen zur Abschätzung des erforderlichen Stichpro-

benumfangs abhängig von der jeweils angestrebten 

Präzision der ermittelten Einwohnerzahl durch das For-

schungsteam der Universität Trier in enger Zusammen-

arbeit mit dem Statistischen Bundesamt durchgeführt 

(Burgard und andere, 2019). Der Entscheidungsprozess 
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zur Festlegung der Präzisionsziele für die Ermittlung 
der Einwohnerzahl im Rahmen der Haushaltsstich-
probe beim Zensus 2021 umfasst im Wesentlichen drei 
Schritte:

Schritt 1: Festlegung eines Präzisionsziels 
in Gemeinden mit mindestens 10 000  
Einwohnerinnen und Einwohnern

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Sep-
tember 2018 hat die beim Zensus 2011 getroffenen nor-
mativen Entscheidungen bestätigt. Beispiele dafür sind 
die „10 000er-Grenze“ bei der Ermittlung der Einwohner-
zahl und das Präzisionsziel der Korrekturstichprobe von 
0,5 % einfacher relativer Standardfehler in Gemeinden 
mit mindestens 10 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern. Auch die Evaluierung des Zensus 2011 hat keine 
Hinweise darauf geliefert, dass das Präzisionsziel von 
0,5 % in Gemeinden mit mindestens 10 000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern angepasst werden sollte. Aus 
fachlicher und wissenschaftlicher Sicht soll daher das 
Präzisionsziel beim Zensus 2021 in Gemeinden mit min-
destens 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern nicht 
hinter dem Präzisionsziel von 0,5 % einfacher relativer 
Standardfehler zurückbleiben. 

Schritt 2: Festlegung eines Präzisionsziels 
in Gemeinden mit weniger als 10 000  
Einwohnerinnen und Einwohnern

Würde auch in diesen Gemeinden das gleiche Präzi-
sionsziel von 0,5 % einfacher relativer Standardfehler  
angestrebt wie in Gemeinden mit mindestens 10 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern, so führte dies zu 
einer deutlichen Erhöhung des Befragungsumfangs. 
Statt mit einem Befragungsumfang von bundesweit 
9,1 Millionen Personen | 7 wie beim Zensus 2011 wäre 
2021 mit einem bundesweiten Stichprobenumfang 
von insgesamt 11,9 Millionen Personen zu kalkulieren. | 8 

 7 Einschließlich Hauptwohnsitz- und Nebenwohnsitz-Personen, ein-
schließlich Stichprobe für Ziel 2 an Sonderbereichen und einschließ-
lich Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten.

 8 Einschließlich Hauptwohnsitz- und Nebenwohnsitz-Personen, ein-
schließlich Stichprobe für Ziel 2 an Sonderbereichen; Kalkulation 
wurde unter der Leitung von Professor Dr. Münnich vorgenommen 
(Burgard und andere, 2019).

Ferner müsste man – rein rechnerisch – die Einwohner-

zahl in Gemeinden mit weniger als 100 Einwohnerin-

nen und Einwohnern auf Bruchteile einer Person genau 

ermitteln. Eine solche Forderung ist aus fachlicher und 

wissenschaftlicher Sicht weder sinnvoll noch hinsicht-

lich der Belastung der Auskunftspflichtigen vertretbar. 

Aus wissenschaftlicher Sicht besteht eine Lösung darin, 

das angestrebte prozentuale Präzisionsziel in kleinen 

Gemeinden im Vergleich zu großen Gemeinden zu 

lockern. Dadurch wären in kleinen Gemeinden gerin-

gere Auswahlsätze möglich als bei Forderung eines 

einheitlichen prozentualen Präzisionsziels; sowohl die 

Belastung der Auskunftspflichtigen als auch die Kosten 

würden begrenzt. Ein gelockertes Präzisionsziel bedeu-

tet bei einer verzerrungsfreien Hochrechnung auch nicht 

eine „schlechtere“ Einwohnerzahl, sondern lediglich 

ein höheres Risiko, dass die ermittelte Einwohnerzahl 

von der tatsächlichen Einwohnerzahl stärker abweicht. 

Dieses erhöhte Risiko ist aber immer in beide Richtun-

gen symmetrisch, das heißt das Restrisiko einer um 

mehr als xy % zu niedrigen Einwohnerzahl geht immer 

einher mit einem gleich hohen Restrisiko einer um 

xy % zu hohen Einwohnerzahl. Die Lockerung des Prä-

zisionsziels soll beim Zensus 2021 nicht sprunghaft, 

sondern gleitend erfolgen. Dies wird erreicht, indem 

das Präzisionsziel als mathematische Funktion mit der 

Gemeindegröße als abhängige Variable und Glattheits-

forderung an der Stelle 10 000 Personen definiert wird 

(mittels einer sogenannten Präzisionszielfunktion). Je 

nach Ausgestaltung der Präzisionszielfunktion kann 

sich der Stichprobenumfang im Vergleich zur Vorgabe 

eines einheitlichen prozentualen Präzisionsziels in 

allen Gemeinden verringern. 

Schritt 3: Festlegung eines Präzisionsziels 
in sehr kleinen Gemeinden mit weniger 
als 1 000 Einwohnerinnen und Einwohnern

Wie weiter oben bereits ausgeführt, ist es sinnvoll, 

einen einheitlichen relativen Standardfehler in der Regel 

nur bei großen Ausweiseinheiten anzustreben (siehe 

Schritt 1). Bei kleinen Ausweiseinheiten werden diese 

Vorgaben üblicherweise angepasst, um unverhältnis-

mäßig viele Vollerhebungen zu reduzieren (siehe 

Schritt 2). Wie dargelegt, führt das Festlegen eines 

festen prozentualen Präzisionsziels in sehr kleinen 
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Gemeinden zu einer überproportionalen Belastung der 
Auskunftspflichtigen und ist auch aus wissenschaftlich-
statistischer Sicht nicht sinnvoll. Der Ausweg für sehr 
kleine Gemeinden liegt also darin, ein absolutes Präzi-
sionsziel für diese Gemeinden festzulegen. Hier stellt 
sich zunächst die Frage, was konkret „sehr klein“ in die-
sem Zusammenhang bedeuten soll. Das Team der Uni-
versität Trier hat anhand von Untersuchungen an ihrer 
dort entwickelten Simulationsgesamtheit hierzu eine 
Obergrenze von 1 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
empfohlen. Die wissenschaftliche Seite machte deut-
lich, dass sie zur Höhe des in sehr kleinen Gemeinden 
anzustrebenden absoluten Standardfehlers und zum 
Umgang bei Gemeinden mit weniger als 200 Anschriften 

keine quantitativen Empfehlungen aussprechen kann.

Das Statistische Bundesamt hat zusammen mit dem 
Team der Universität Trier drei einfache absolute Präzi-
sionsziele für sehr kleine Gemeinden unter Anwendung 
der Präzisionszielfunktion in Gemeinden mit 1 000 bis 
10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern untersucht: 15, 
25 und 40 Personen. Die Ergebnisse zeigen, dass je nach 
Wahl des absoluten Präzisionsziels der Stichprobenum-
fang erheblich reduziert werden kann. Der Stichproben-
umfang bei Vorgabe eines absoluten Präzisionsziels von 
15 Personen und bei Anwendung einer Präzisionsziel-
funktion in Gemeinden zwischen 1 000 und 10 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern beträgt 11,4 Millionen 
Personen. Er könnte bei Vorgabe eines absoluten Präzi-
sionsziels von 25 Personen auf knapp 11 Millionen Per-
sonen und bei Vorgabe eines absoluten Präzisionsziels 
von 40 Personen sogar auf 10,4 Millionen Personen 
reduziert werden. Unter Berücksichtigung des Kriteriums 
der Genauigkeit haben sich die Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder für das strengste der untersuch-
ten Präzisionsziele (15 Personen) entschieden. 

Für Kleinstgemeinden mit weniger als 200 Anschriften ist 
zur Ermittlung der Einwohnerzahl aus fachlicher/wissen-
schaftlicher Sicht weder eine pauschale Vollerhebung 
noch die Übernahme des Melderegisterbestands ohne 
Stichprobenkorrektur zu empfehlen. Eine Vollerhebung 
in einzelnen Gemeinden entspricht nicht dem Anspruch 
einer grundrechtsschonenden Datenerhebungsmethode, 
wie es im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
19. September 2018 zum Zensusgesetz 2011 gefordert 
ist. Der gänzliche Verzicht auf eine stichprobenmetho-
dische Korrektur des Melderegisterbestands ist hinge-

gen fachlich aufgrund des mit dem Zensus 2011 auch in 

diesen Gemeindegrößenklassen festgestellten Korrek-
turbedarfs nicht zu rechtfertigen. 

Um dennoch Einwohnerzahlen in Gemeinden mit weni-

ger als 200 Anschriften festzustellen, soll es auch in 

diesen Gemeinden eine Stichprobenerhebung geben. 

Für eine stichprobenbasierte Korrektur bedarf es jedoch 

mindestens 100 Anschriften in der Stichprobe. Das 

bedeutet, dass in Gemeinden zwischen 101 und 200 

Einwohnerinnen und Einwohnern die Auswahlsätze teil-

weise deutlich über 50 % liegen werden. In Gemeinden 

mit 100 Anschriften und weniger wird es sogar zu Voll-

erhebungen kommen. Auf diese Weise ist gewährleistet, 

dass in allen Gemeinden eine Korrektur der Einwohner-

zahlen erfolgen kann.

5

Präzisionszielfunktion

Das Forschungsteam der Universität Trier empfiehlt auf 

Basis seiner Untersuchungen, beim Zensus 2021 einen 

gleitenden Übergang der Präzisionsziele in Gemeinden 

zwischen 1 000 und 10 000 Einwohnerinnen und Ein-

wohnern anzuwenden. Das bedeutet, in Gemeinden 

mit weniger als 10 000 Einwohnerinnen und Einwoh-

nern sollte das Präzisionsziel bis zur Grenze von 1 000 

gleitend gelockert werden. Ab dieser Grenze sollte 

jedoch ein konstantes absolutes Präzisionsziel fixiert 

und für kleinere Gemeinden nicht weiter verändert wer-

den. Unterschreitet die Gemeindegröße jedoch eine 

bestimmte Anschriftengrenze, so ist eine stichproben-

basierte Korrektur grundsätzlich nicht sinnvoll, da eine 

belastbare Hochrechnung eine bestimmte Anzahl von 

Stichprobenanschriften voraussetzt. Die Grenze für 

solche Kleinstgemeinden liegt laut den Untersuchungs-

ergebnissen bei 200 Anschriften. 

Es soll nun im Folgenden die Entwicklung einer Funk-

tionsvorschrift für die Präzisionsziele beschrieben wer-

den. Im Bereich der Gemeinden bis 1 000 Einwohnerin-

nen und Einwohnern wird ein absolutes Präzisionsziel 

angestrebt (einfacher absoluter Standardfehler von 15 

Personen, siehe oben), im Bereich der Gemeinden ab 

10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern ein relatives 

Präzisionsziel (0,5 % einfacher relativer Standardfehler). 

Das relative Präzisionsziel für die großen Gemeinden 
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wird zunächst als ein absolutes Präzisionsziel umfor

muliert, um eine einheitliche Zielgröße für die Gesamt

funktion, die sogenannte Präzisionszielfunktion, z

ermöglichen. Es fehlt noch die Festlegung einer Über

gangsfunktion im Bereich der Gemeinden von 1 00

bis 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Diese

gleitende Übergang der Präzisionsziele soll folgend

Bedingungen erfüllen:

> Es soll sich um einen glatten (stetig differenzierbaren

Übergang handeln, insbesondere an den „Nahtstel-

len“ 1 000 und 10 000.

> Die Funktion soll streng monoton steigend sein.

> Die Funktion soll linksgekrümmt sein.

Mathematisch handelt es sich hierbei um ein sogenann

tes numerisches Interpolationsproblem, das auf unter

schiedliche Art und Weise behandelt und gelöst werde

kann. Die prominenteste Herangehensweise bestünd

in der Anwendung von sogenannten Spline-Funktionen

Hierzu wären allerdings die Festlegung weiterer Zwi

schenpunkte im Intervall zwischen 1 000 und 10 00

sowie die Vorgabe entsprechender Funktionswerte un

Steigungen notwendig.

Von der Universität Trier wurde die Verwendung soge

nannter Bézierkurven vorgeschlagen, die ohne dies

zusätzlichen Festlegungen auskommen und die genann

ten Bedingungen erfüllen (Burgard und andere, 2019)

Bézierkurven wurden Mitte des letzten Jahrhundert

definiert und finden heutzutage besonders im Bereic

der Computergrafik Anwendung.

Für unsere Vorgaben (im Intervall [0,1000] soll de

absolute Standardfehler y = 15 und im Bereich ober

halb 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 0,005 · 

betragen [x = Einwohnerzahl]) wird die zugehörig

Bézierkurve in Form einer Parameterdarstellung defi

niert durch
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(Darstellung in der sogenannten Bernsteinbasis; der 

mittlere Punkt ist dabei der Schnittpunkt der Tangenten 

in den Endpunkten).

Löst man x(t) nach t auf und setzt dies in y(t) ein, so kann 

man in unserem Fall auch direkt y als Funktion von x 

angeben.

Es ergibt sich

(2) 𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑥𝑥𝑥𝑥) =  
7

1 000
 𝑥𝑥𝑥𝑥 −  

28

10√50
 √𝑥𝑥𝑥𝑥 − 200  + 

96

5
 

Insgesamt lautet also die Präzisionszielfunktion (für den 

absoluten Standardfehler)

(3) 𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑥𝑥𝑥𝑥)  =  

⎩⎪⎪
⎪⎨
⎪⎪⎪
⎧15,                 für 0 ≤  𝑥𝑥𝑥𝑥 <  1 000

 71 000  𝑥𝑥𝑥𝑥 −  
2810√50  √𝑥𝑥𝑥𝑥 − 200 + 

965  
        

            für 1 000 ≤  𝑥𝑥𝑥𝑥 <  10 000

51 000  𝑥𝑥𝑥𝑥,                  für 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≥  10 000

,

6

Weitere Ideen zur Begrenzung  
des Stichprobenumfangs beim  
Zensus 2021

Der bundesweite Stichprobenumfang beträgt bei Vor-

gabe eines einheitlichen relativen Präzisionsziels von 

0,5 % einfacher relativer Standardfehler in allen Ge -

meinden 11,9 Millionen Personen. Er kann durch die 

Verwendung einer Präzisionszielfunktion in Gemein-

den zwischen 1 000 und 10 000 Einwohnerinnen und 

Einwohnern und einem absoluten Präzisionsziel von 

15 Personen für Gemeinden unter 1 000 Einwohne-

rinnen und Einwohnern auf 11,4 Millionen Personen 

begrenzt werden. Aufgrund der sehr unterschiedlichen 

Gemeindestrukturen variieren die Auswahlsätze jedoch 

sehr stark zwischen den einzelnen Bundesländern, in 

einigen Ländern müsste sogar mehr als ein Viertel der 

Bevölkerung befragt werden. | 9 In der Folge würde sich 

die relative Belastung der Auskunftspflichtigen sehr 

ungleich auf die Bundesländer verteilen. 

 9 Die Auswahlsätze liegen zwischen 5,4 % in Berlin und 25,2 % in 
Rheinland-Pfalz, im Durchschnitt beträgt der bundesweite Auswahl-
satz 12,7 %. 
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Eine Möglichkeit, den Stichprobenumfang zu optimie-
ren, ergibt sich daraus, dass in einigen Ländern die 
Melderegister für Gemeinden, die einem in der Landes-
gesetzgebung verankerten Gemeindeverband angehö-
ren, gemeinsam geführt werden. Dadurch kann für diese 
Gemeinden unterstellt werden, dass eine Fehlerquelle 
der Melderegister, nämlich Fehler bei der Registerfüh-
rung, vergleichbar ist. Daher ist es naheliegend, ver-
bandsangehörige Gemeinden mit einheitlicher Melde - 
registerführung zur Ermittlung der Einwohnerzahl 
gemeinsam zu betrachten. Sofern die genannten Bedin-
gungen der landesrechtlichen Verankerung des Gemein-
deverbands und der gemeinsamen Melderegisterfüh-
rung für die Ermittlung der Einwohnerzahl zutreffen, 
können die Länder verbandsangehörige Gemeinden zu 
Gemeindeverbänden zusammenfassen und das Präzi-
sionsziel auf Gemeindeverbandsebene anstreben („GV-
Option“). Eine Ab  wandlung dieser Möglichkeit besteht 
darin, lediglich verbandsangehörige Gemeinden mit 
weniger als 2 000 Einwohnerinnen und Einwohnern zu 
sogenannten Gemeindeverbandsresten zu bündeln. 
Das Präzi sionsziel ist dann nicht mehr für die Einzel-
gemeinde oder den Gemeindeverband insgesamt anzu-
streben, sondern für diesen Gemeindeverbandsrest 
(„GV-Rest-Option“). Die größeren verbandsangehörigen 
Gemeinden mit mehr als 2 000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern werden hierbei genauso wie Gemeinden 
behandelt werden, die keinem Gemeindeverband ange-
hören. Durch die Anwendung der „GV-Rest-Option“ in 
allen Ländern mit Gemeindeverbänden kann der Stich-
probenumfang bundesweit um 1,3 Millionen Personen 
auf knapp 10,1 Millionen Personen reduziert werden, 
durch die Anwendung der „GV-Option“ sogar auf bun-
desweit etwa 9 Millionen Personen.

Voraussetzung für die Zusammenfassung von verbands-
angehörigen Gemeinden zu Gemeindeverbänden bezie-
hungsweise Gemeindeverbandsresten ist allerdings 
zum einen, dass die Bildung von Gemeindeverbänden 
im Landesgesetz fundiert ist. Zum anderen müssen die 
Melderegister von verbandsangehörigen Gemeinden 
einer gemeinsamen Führung unterliegen. | 10 Die Erfül-
lung dieser beiden Bedingungen ist nicht in allen Län-
dern gegeben. Durch eine Kombination der Alternativen 
werden räumliche Strukturen geschaffen, die von ihrer 
Größe her länderübergreifend eher vergleichbar sind.

10 Bei einer gemeinsamen Melderegisterführung kann vorausgesetzt 
werden, dass keine Unterschiede zwischen den verbandsangehöri-
gen Gemeinden bezüglich der Melderegisterführung bestehen. 

Unabhängig von der Nutzung einer der beiden Möglich-
keiten zur Optimierung des Befragungsumfangs müssen 
für alle Gemeinden Einwohnerzahlen im Rahmen des 
Zensus 2021 ermittelt werden. In Ländern, die sich für 
die Gemeindeverbands-Option beziehungsweise die 
Gemeindeverbandsrest-Option entscheiden, erfolgt die 
Hochrechnung zur Ermittlung der Einwohnerzahl für den 
Gemeindeverband beziehungsweise für den Gemeinde-
verbandsrest. Die Einwohnerzahlen der verbandsange-
hörigen Gemeinden müssen anschließend bestimmt 
werden, indem die Einwohnerzahl des Gemeinde-
verbands beziehungsweise des Gemeindeverbands-
rests heruntergebrochen wird. Die genaue Methode 
hierfür wird derzeit aufbauend auf folgendem Ansatz 

noch weiterentwickelt: 

Schritt 1: Für den Gemeindeverband beziehungsweise 
den Gemeindeverbandsrest als Ganzes wird 
die Einwohnerzahl wie für die großen Gemein-
den beim Zensus 2011 ermittelt (sogenannte 
GREG-Schätzung). Das heißt, hier sind Stich-
probeninformationen und Registerinformatio-
nen aller Gemeinden des Gemeindeverbands 
beziehungsweise des Gemeindeverbands-
rests beteiligt. Als Resultat ergeben sich Hoch-
rechnungsgewichte für die einzelnen Stich-
probenanschriften, die diese Informationen 
(Stichprobeninformationen und Registerinfor-
mationen aller Gemeinden des Gemeindever-

bands) ebenfalls enthalten.

Schritt 2: Nun folgt die Schätzung der Einwohnerzahl 
einer verbandsangehörigen Gemeinde. Diese 

Schätzung besteht aus zwei Teilen:

(1) einer direkten Schätzung mittels der zu -
vor gebildeten Hochrechnungsgewichte

(2) einer indirekten Schätzung durch Her-
unterbrechen der Einwohnerzahlen des 
Gemeindeverbands beziehungsweise des 
Gemeindeverbandsrests (siehe GREG-
Schätzung unter Schritt 1) auf die 
Gemeinde. Dies erfolgt nach dem propor-
tionalen Anteil der gemeldeten Personen 
der Gemeinde an der Gesamtzahl der 
gemeldeten Personen des Gemeindever-
bands beziehungsweise des Gemeinde-
verbandsrests.
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Schritt 3: Aus diesen beiden Teilen wird mittels eines 

generalisierten Kalibrierungsverfahrens eine 

gemeindespezifische Schätzung durchge-

führt. Dabei wird in Gemeinden, für die

keine Stichprobe existiert, der Registerwert 

ausgegeben. Mit steigender Zahl der Stich-

probeneinheiten je Gemeinde gewährleistet 

das Verfahren einen dynamischen Übergang 

zu den direkten Schätzwerten. Dabei gilt: Je 

höher der Stichprobenanteil einer Gemeinde 

ist, umso höher wird der direkte Schätzanteil 

gewichtet. 

 Tabelle 1 stellt die Stichprobenumfänge verschiede-

ner Varianten dar. Bei der Variante „Präzisionszielfunk-

tion mit GV-Option“ wurden alle verbandsangehörigen 

Gemeinden zu einem Gemeindeverband zusammen-

gefasst, bei der Variante „Präzisionszielfunktion mit 

GV-Rest-Option“ alle verbandsangehörigen Gemeinden 

mit weniger als 2 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 

zu einem Gemeindeverbandsrest. Bei der „Länder-

spezifischen Festlegung“ erfolgte eine Zusammenfas-

sung von verbandsangehörigen Gemeinden nur in aus-

gewählten Ländern. Im Vergleich ist unter der Variante 

 

„Präzisionszielfunktion“ der Stichprobenumfang aufge-

führt, wenn in allen Ländern von keiner dieser Optionen 

Gebrauch gemacht werden würde.

7

Ausblick

Mit den Ergebnissen des Zensus 2011 und deren Evalu-

ation liegen Erkenntnisse vor, wonach das Verfahren zur 

Ermittlung der Einwohnerzahl für den kommenden Zen-

sus 2021 angepasst werden muss. Beim Zensus 2021 

wird es daher zur Ermittlung der Einwohnerzahl eine 

Haushaltsstichprobe in allen Gemeinden geben, nicht 

wie beim Zensus 2011 nur in Gemeinden mit mindes-

tens 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Ein ein-

heitlicher relativer Standardfehler für alle Gemeinden 

unabhängig von deren Größe als Qualitätsmaß für ein 

hochgerechnetes Ergebnis ist jedoch nicht sinnvoll. Zur 

Optimierung des Stichprobenumfangs wird daher

Tabelle 1

Stichprobenumfang nach verschiedenen Varianten der Präzisionszielfunktion und der länderspezifischen Festlegung

Präzisions- Präzisionszielfunktion mit Präzisionszielfunktion mit Länderspezifische Festlegung 
zielfunktion „Gemeindeverbandsrest-Option“ „Gemeindeverbands-Option“ (GV-Rest-Option, GV-Option, keine)

(GV-Rest-Option) (GV-Option)

1 000 % | 1 Option 1 000 % | 1 Option 1 000 % | 1 Option 1 000 % | 1

Deutschland 11 362 12,7 X 10 093 11,2 X 9 037 10,1 X 9 872 10,1

Schleswig-Holstein 657 20,5 GV-Rest-Option 428 13,4 GV-Option 335 10,5 GV-Rest-Option 431 13,5 

Hamburg 103 5,6 / 103 5,6 / 105 5,7 / 104 5,6 

Niedersachsen 1 059 12,0 GV-Rest-Option 957 10,9 GV-Option 821 9,3 GV-Option 793 9,0 

Bremen 39 5,5 / 39 5,5 / 40 5,6 / 40 5,6 

Nordrhein-Westfalen 1 360 7,0 / 1 366 7,0 / 1 406 7,2 / 1 371 7,0 

Hessen 740 11,0 / 754 11,0 / 783 11,6 / 750 11,1 

Rheinland-Pfalz 1 122 25,2 GV-Rest-Option 608 13,6 GV-Option 397 8,9 GV-Option 385 8,6 

Baden-Württemberg 1 556 13,4 GV-Rest-Option 1 537 13,2 GV-Option 1 103 9,5 / 1 579 13,6 

Bayern 2 206 16,1 GV-Rest-Option 2 095 15,2 GV-Option 2 004 14,6 / 2 238 16,3 

Saarland 101 8,8 / 102 8,9 / 106 9,2 / 102 8,9 

Berlin 197 5,4 / 198 5,4 / 200 5,4 / 198 5,4 

Brandenburg 411 14,8 GV-Rest-Option 370 13,3 GV-Option 342 12,3 GV-Option 327 11,8 

Mecklenburg-Vorpommern 456 24,6 GV-Rest-Option 300 16,2 GV-Option 224 12,0 GV-Rest-Option 302 16,3 

Sachsen 600 13,1 GV-Rest-Option 597 13,1 GV-Option 562 12,3 / 608 13,3 

Sachsen-Anhalt 298 11,4 GV-Rest-Option 276 10,6 GV-Option 253 9,7 / 301 11,6 

Thüringen 457 18,3 GV-Rest-Option 373 15,0 GV-Option 357 14,3 GV-Option 343 13,8 

Die dargestellten Stichprobenumfänge enthalten einen pauschalen Aufschlag für Hauptwohnsitz- und Nebenwohnsitz-Personen sowie für die Nachziehung, er umfasst die Stichprobe für Ziel 2 
an Sonderbereichen. Die Kalkulation wurde unter der Leitung von Professor Dr. Ralf Münnich (Universität Trier) vorgenommen.

1 Auswahlsatz.
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> in Gemeinden mit mindestens 10 000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern ein Präzisionsziel von 0,5 % ein-
facher relativer Standardfehler angestrebt (wie beim 
Zensus 2011), 

> in Gemeinden mit mindestens 1 000 und weniger als 
10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern das relative 
Präzisionsziel gleitend unter Hinzunahme einer Präzi-
sionszielfunktion gelockert, und 

> in Gemeinden mit weniger als 1 000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern ein einfaches absolutes Präzisi-
onsziel von 15 Personen angestrebt. 

Die gleitende Überleitung von einem relativen zu einem 
absoluten Präzisionsziel über eine Präzisionszielfunk-
tion führt zu einem adäquaten Interessensausgleich 
zwischen den konkurrierenden Anforderungen Genauig-
keit, Belastung und interkommunale Gleichbehandlung.

Zielsetzung ist, den Stichprobenumfang noch weiter 
im Hinblick auf die Entlastung der Auskunftspflichtigen 
zu optimieren und die Spreizung der Auswahlsätze zu 
begrenzen. Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zum 
Zensus gesetz 2021 haben die Länder daher die Mög-
lichkeit, sich für eine der drei folgenden Optionen zu 
entscheiden:  

1. Präzisionszielfunktion, 

2. Präzisionszielfunktion mit „Gemeindeverbands- 
Op tion“ (das heißt verbandsangehörige Gemeinden 
werden zu einem Gemeindeverband zusammenge-
fasst) oder 

3. Präzisionszielfunktion mit „Gemeindeverbandsrest-
Option“ (das heißt verbandsangehörige Gemeinden 
mit weniger als 2 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern werden zu einem sogenannten Gemeinde- 
verbandsrest zusammengefasst)

Bei den Optionen 2 und 3 wird das Präzisionsziel 
jeweils für den Gemeindeverband beziehungsweise 
den Gemeindeverbandsrest angestrebt. Die Ermittlung 
der Einwohnerzahl im Rahmen des Zensus 2021 erfolgt 
für alle Gemeinden, unabhängig davon, ob einige Län-
der von einer der genannten Optionen zur Optimierung 
des Befragungsumfangs Gebrauch machen. Dazu wird 
die Einwohnerzahl des Gemeindeverbands(-rests) auf 
die zugehörigen Einzelgemeinden heruntergebrochen. 
Aktuell zeichnet sich eine länderspezifische Festlegung 
ab, bei der der bundesweite Stichprobenumfang voraus-
sichtlich etwa 10 Millionen Personen beträgt. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 19. September 2018 wird für 
den Zensus 2021 eine für alle Gemeinden einheitliche Erhebungs- und Schätzmetho-
dik angestrebt. Dabei soll auf Vollerhebungsschichten möglichst verzichtet werden. 
Eine direkte Übertragung des bereits für den Zensus 2011 definierten Präzisionsziels 
von maximal 0,5 % relativem Standardfehler für Gemeinden ab 10 000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern auf die kleineren Gemeinden ist jedoch nicht ohne Weiteres möglich. 
Aufgrund der Größenstruktur der Gemeinden würde dies zu einem deutlich erhöhten 
Befragungs aufwand und zu einer hohen Anzahl von Vollerhebungsschichten führen. 
In diesem Beitrag werden mehrere alternative Schichtungsansätze diskutiert, die eine 
einheit liche Erhebungs- und Schätzmethodik für alle Gemeinden zulassen.

 Keywords: census – determining the number of inhabitants – municipality  

structures – optimum allocation – regression estimation

ABSTRACT

As a result of the judgment given by the German Federal Constitutional Court on  

19 September 2018, a uniform survey and estimation methodology for all municipali-

ties is required for the 2021 Census. In this context, the aim is to avoid taking a full 

census in individual municipalities as far as possible. For the 2011 Census, the preci-

sion target of a relative standard error of at most 0.5 % in municipalities with 10,000 

inhabitants or more was defined. A direct application of that precision target to smaller 

municipalities is however not easily possible. Due to the size structure of the munici-

palities, this would result in a significantly increased response burden and a large 

number of municipalities with a full census. This paper discusses several alternative 

stratification approaches which enable the application of a uniform survey and estima-

tion methodology to all municipalities.
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1

Einleitung

Der Zensus 2011 in Deutschland wurde im Rahmen einer 

EU-weiten Volkszählungsrunde registergestützt durch-

geführt. Dabei wurde zum einen das Einwohnermelde-

register genutzt und zum anderen zusätzlich eine Stich-

probe erhoben, die Informationen liefern sollte über 

mögliche Registerfehler (Ziel 1) sowie über im Register 

nicht vorhandene Merkmale (Ziel 2). Der Zensus ist 

üblicherweise die Basis der Bevölkerungsstatistik und 

skizziert idealerweise ein Gesamtbild der Gesellschaft 

(Grohmann, 2009). Die registergestützte Durchführung 

ersetzte die traditionelle Volkszählung mit einer Befra-

gung aller Haushalte. Vorteile des registergestützten 

Zensus sind der im Vergleich zum vollen Zensus deut-

lich geringere Erhebungsaufwand und eine erheblich 

geringere Belastung der Bevölkerung. Die Stichproben- 

und Schätzmethodik des Zensus 2011 ist ausführlich 

in Münnich und andere (2011) sowie in Münnich und 

andere (2012a) dargestellt. Weitere Ausführungen sind 

in Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2015) 

zu finden.

Mit einem Abstand von zehn Jahren ist für das Jahr 2021 

der nächste Zensus geplant, der erneut auf den Melde-

registern aufbaut und durch eine ergänzende stich-

probenbasierte Befragung durchgeführt werden wird. 

Dabei sollen Grundbausteine der Methodik, wie Schich-

tung, Allokation und Schätzverfahren, grundsätzlich  

vom Zensus 2011 übernommen werden, wobei jedoch 

einige Anpassungen vorzunehmen sind. Diese Anpas-

sungen resultieren auch aus dem Urteil des Bundes-

verfassungsgerichts zur Normenkontrollklage der Län-

der Berlin und Hamburg (BVerfG, 2018; Gößl, 2018). 

Gegenstand war eine Überprüfung der Methodik und 

insbesondere ein vermeintlicher «Verstoß gegen das 

Gebot interföderaler und interkommunaler Gleich-

behandlung durch den Methodenwechsel bei der Kor-

rektur der Melde register in Gemeinden über und unter 

10 000 Einwohnern» (Gößl, 2018, hier: Seite 685).

Dieser Methodenwechsel bei 10 000 Einwohnern be -

zieht sich auf eine unterschiedliche Behandlung von 

Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnerinnen und 

Einwohnern (kleiner 10 000 Einwohner) und solchen 

mit mehr als 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 

(größer 10 000 Einwohner). Während Gemeinden größer 
10 000 Einwohner explizit als eigene Schicht im Design 
aufgefasst werden, wurden aus Zusammenschlüssen 
von Gemeinden kleiner 10 000 Einwohner sogenannte 
Sampling Points gebildet. Diese wurden anstelle der 
Gemeinden als Schichtungsmerkmal im Design berück-
sichtigt (Münnich und andere, 2012a, hier: Seite 22 ff.). 
Ein wesentlicher Aspekt der Klage war die Tatsache, 
dass Qualitätsanforderungen erst für Gemeinden grö-
ßer 10 000 Einwohner definiert wurden. Unterhalb 
dieser Schwelle kam ein Alternativverfahren zum Ein-
satz, wodurch sich in diesen Gebieten eine erhebliche 
Kosten ersparnis erzielen ließ. Nach der Veröffentlichung 
der Zensusergebnisse konnten allerdings auffällige 
Abweichungen der Register korrekturen an dieser Ein-
wohnergrenze festgestellt werden (siehe die Diskussion 
in Christensen und andere, 2015, sowie Rendtel, 2015). 
Teilweise sind diese Abweichungen auf die unterschied-
liche Methodik zurückzuführen. Unter suchungen erga-
ben, dass sie in Bundesländern mit zentral geführten 
Registern erheblich geringer ausfielen.

Die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht wurde 
schließlich abgewiesen (BVerfG, 2018, sowie die Kom-
mentare in Leischner und Weigelt, 2018, und Gößl, 
2018). Vielmehr wurde die aktuelle statistische Metho-
dik unter der gegebenen Informationslage als geeignet 
und wissenschaftlich fundiert bezeichnet. Gleichzeitig 
wurde in der Urteilsbegründung aber betont, dass die 
im Zensus 2011 gewonnenen Informationen bei der 
Weiterentwicklung der Methoden geeignet berücksich-
tigt werden sollen. Diese Weisung führte letztendlich zu 
Methodenkorrekturen, die in diesem Artikel beschrie-
ben werden (siehe auch Bierschenk/Leischner, 2019). 
Diese werden zudem in ausführlicher Form in Burgard 
und andere (2019b) analysiert.

Im Zensus 2021 wird auf einen Wechsel der Methodik 
zwischen Gemeinden kleiner und größer als 10 000 
Einwohner verzichtet. Sofern Gemeinden als rechtliche 
Einheiten weiterhin betrachtet werden, sollen diese im 
Stichprobendesign, in der Schätzmethodik und in den 
Präzisionsvorgaben für die Schätzungen gleichbehan-
delt werden. Dieser Grundsatz führt durch die föderale 
Organisation Deutschlands und die damit einhergehen-
den regional sehr unterschiedlichen Gemeindestruktu-
ren zu weitgehenden Anpassungen der Methodik für den 
Zensus 2021. Die Anpassungen betreffen insbesondere 
eine veränderte Schichtung und eine über die Gemeinde-
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größe definierte Präzisionszielfunktion. Neben dem 
Grundsatz der Vereinheitlichung der Methodik soll die 
Qualität der Schätzergebnisse für Gemeinden mit mehr 
als 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern mindes-
tens das Niveau von 2011 erreichen.

In Kapitel 2 werden die neuen Präzisions- und Ziel-
vorgaben für den Zensus 2021 beschrieben. Das Stich-
probenkonzept wird in Kapitel 3 kurz vorgestellt, wobei 
der Fokus auf den alternativen Vorgehensweisen im 
Umgang mit kleinen Gemeinden liegt. In Kapitel 4 wird 
der benötigte Gesamtstichprobenumfang für diese Vari-
anten dargestellt. Der Artikel schließt mit einem kurzen 
Fazit und Ausblick in Kapitel 5.

2

Präzisions- und Zielvorgaben 
für den Zensus 2021

Schätzmethodik

Die Schätzmethodik basiert wie 2011 auf der Verwen-
dung eines Gemeinde- beziehungsweise Sampling-
Point-separaten Regressionsschätzers und ist in Münnich 
und andere (2012a, hier: Seite 40 ff.) beziehungsweise 
Burgard und andere (2019b) detailliert beschrieben. 
Als Hilfsinformationen für die Schätzung dienen das 
Anschriften- und Gebäuderegister (Steuerungsregister), 
in dem die Anschriften als Stichprobeneinheiten ausge-
wiesen sind, sowie Melderegister der Meldebehörden 
(siehe § 7 Absatz 3 Zensusgesetz 2011 beziehungsweise 
Gesetzentwurf zum Zensusgesetz 2021, Bundestags-
Drucksache 19/8693). Da die Melderegister von Grund 
auf sehr valide Informationen liefern, dienen die regis-
trierten Personen in den Anschriften als hochkorreliertes 
Hilfsmerkmal für die Schätzung der tatsächlichen Ein-
wohnerzahl in den interessierenden Gemeinden.

Zur Vereinfachung der Darstellung der Schätzungen 
wird nachfolgend zunächst auf den Index g der g-ten 
Gemeinde (beziehungsweise des Sampling Points) ver-
zichtet. Mit Y = (y1, ..., yN)′ wird das Untersuchungsmerk-
mal Anzahl der Einwohner für alle i = 1,…,N Anschriften 
bezeichnet. X bezeichnet das Hilfsmerkmal. Im Zensus 
sind das für xi die in der i-ten Anschrift registrierten Per-
sonen. Mit γh = Nh/N wird der Anteil der Anschriften und 

mit fh = nh/Nh der Auswahlsatz in der Schicht h bezeich-
net. Wie zuvor erläutert, dienen die Anschriftengrößen-
klassen als Schichtungsmerkmal. Dann ist durch

(1) 𝜏𝜏𝜏𝜏𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∙ � 𝛾𝛾𝛾𝛾ℎ ∙ ( 𝑦𝑦𝑦𝑦�ℎ + (𝑋𝑋𝑋𝑋�ℎ − 𝑥𝑥𝑥𝑥ℎ) ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻
ℎ=1 𝛽𝛽𝛽𝛽 ) ̂ ̅

der Regressionsschätzwert gegeben, wobei Xh der Regis-
–ter- und xh der Stichprobenmittelwert ist. β  bezeichnet 

hierbei den Regressionskoeffizienten im linearen Regres-
sionsmodell. Formal handelt es sich um einen kombinier-
ten Regressionsschätzer, da die Regression gemeinsam 
über alle Schichten innerhalb der Gemeinde beziehungs-
weise des Sampling Points hinweg berechnet wird. 
Der Regressionsschätzer (1) kann auch unter Einsatz 
mehrerer Hilfsvariablen verwendet werden (siehe bei-
spielsweise Cochran, 1977, Särndal und andere, 1992, 
Seite 225 ff., oder Lohr, 2010, Seite 372 ff.).

Die Varianz des kombinierten Regressionsschätzers (1) 
für eine geschichtete Hochrechnung unter Verwendung 
der Registerinformationen als Hilfsinformationen ergibt 
sich dann durch

–

τ̂ ∙� γ ∙ � � ̅ ∙

(2) 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝜏𝜏𝜏𝜏𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘) = 𝑁𝑁𝑁𝑁² ∙� 𝛾𝛾𝛾𝛾ℎ2(1−𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ)𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑦𝑦𝑦𝑦ℎ2 ∙ �1 − 𝜗𝜗𝜗𝜗2 �𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ=1 .̂
Dabei stellt

(3) 

�1 − 𝜗𝜗𝜗𝜗2 � = 1 − �� 𝛾𝛾𝛾𝛾ℎ2 (1−𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ)𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ ∙𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥ℎ𝐻𝐻𝐻𝐻
ℎ=1 �2

�� 𝛾𝛾𝛾𝛾ℎ2 (1−𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ)𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ ∙𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥ℎ2𝐻𝐻𝐻𝐻
ℎ=1 � ∙ �� 𝛾𝛾𝛾𝛾ℎ2 (1−𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ)𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ ∙𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥ℎ2𝐻𝐻𝐻𝐻

ℎ=1 � 

den Varianzreduktionsfaktor dar, der sich aus der Kor-
relation von abhängiger Variablen und Hilfsvariablen 
ergibt (Krug und andere, 2001, hier: Formel 7.1.40). Für 
eine detailliertere Herleitung von Formel (3) siehe Bur-
gard und andere (2019b). Für den Zensus 2021 wird der 
Varianzreduktionsfaktor (3) je Gemeinde beziehungs-
weise Sampling Point aus der Zensusstichprobe von 
2011 geschätzt. Eine durch die Schätzung entstehende 
Unsicherheit wird in der Berechnung des benötigten 
Gesamtstichprobenumfangs in Kapitel 4 berücksichtigt 
(Burgard und andere, 2019b).
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Präzisionsvorgaben

Ausgangspunkt der Präzisionsvorgaben für die Schät-
zung mittels des Regressionsschätzers (GREG-Schät-
zung) aus Formel (1) ist die analog zum Zensus 2011 
festgelegte Formulierung des § 7 Absatz 1 Zensusgesetz 
2011, in welchem die «Ermittlung der amtlichen Ein-
wohnerzahl (für Gemeinden mit mindestens 10 000 Ein- 
wohnerinnen und Einwohnern) mit einer angestrebten 
Genauigkeit eines einfachen relativen Standardfehlers 
von höchstens 0,5 %» festgelegt war. Dieser Wert sollte 
für den Zensus 2021 für die zu betrachtenden Ausweis- 
einheiten unangetastet bleiben, sodass sich daraus 
– unter Verwendung von Schichtgrößen, schichtspezi-
fischen Varianzen und Varianzreduktionsfaktoren (Bur- 
gard und andere, 2019b) – Mindeststichproben-
umfänge berechnen lassen. Für sehr kleine Gemeinden 
macht eine Formulierung einer relativen Präzisionsvor-
gabe jedoch keinen Sinn mehr, da eine klassische Stich-
probenziehung nicht mehr möglich ist (Verma, 1991). 
Als Alternative zum relativen Standardfehler wird für die 
sehr kleinen Gemeinden (weniger als 1 000 Einwohne-
rinnen und Einwohner) eine Präzisionsvorgabe durch 
einen absoluten Standardfehler von 15 festgelegt. Für 
Gemeinden größer 10 000 Einwohner bleibt das relative 
Präzisionsziel von 0,5 % relativem Standardfehler beste-
hen. Für das Übergangsintervall von 1 000 bis 10 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern schlagen Burgard und 
andere (2019b) die Verwendung einer Bézierkurve vor, 
die einen glatten Übergang zwischen absoluter und rela-
tiver Präzisionsvorgabe ermöglicht (Weisstein, 2018). 

Grafik 1

Bézierkurve zur Abhängigkeit des relativen Standardfehlers 
von der Gemeindegröße

Somit wird ein abrupter Sprung in den Präzisionsvorga-

ben vermieden. Ein weiterer Vorteil der Bézierkurve ist, 

dass sie ohne die weitere Festlegung von Parametern 

auskommt. Es werden nur Start- und Endpunkt (Punkte 

P0 und P2 in Grafik 1) des Übergangsintervalls, sowie 

die Steigungen an diesen beiden Punkten benötigt.  

 Grafik 1

Der Verlauf der Bézierkurve ist in Grafik 1 dargestellt, die 

Funktionsvorschrift der Funktion des absoluten Stan-

dardfehlers absSE in Abhängigkeit der Gemeindegröße  

von Gemeinde Nh ist dann gegeben durch

(4) 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑁𝑁𝑁𝑁ℎ) =

⎩⎪⎪
⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪
⎧ 15,                        für 0 ≤ 𝑁𝑁𝑁𝑁ℎ < 1 000
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Somit wird durch die Verbindung von relativem und 

absolutem Standardfehler durch eine Bézierkurve eine 

glatte Präzisionszielfunktion erreicht. Durch die Anwen-

dung für alle Gemeinden beziehungsweise Sampling 

Points und die Verwendung einer einheitlichen Schätz-

methodik lässt sich ein Methodenbruch vermeiden.

Schichtung

Im Zensus 2011 wurden innerhalb jedes Sampling 

Points acht einwohnergleiche Schichten nach Anschrif-

tengrößen gebildet, die sich nach der Anzahl der gemel-

deten Personen je Anschrift definierten. Die Größe der 

Schichten wurde approximativ personengleich gewählt. 

Die Schichtung nach Anschriftengrößenklassen hat sich 

bewährt, da dadurch eine homogene Schichtstruktur 

entsteht, was die Effizienz der Schätzungen im Allgemei-

nen steigert. Um zum einen der sehr unterschiedlichen 

Größenstruktur der Gemeinden gerecht zu werden und 

zum anderen die Schichtung weiter zu optimieren, wird 

im Zensus 2021 eine variable Schichtzahl von 1 bis 16 

Schichten je Gemeinde gebildet. Ausführliche Unter-

suchungen zeigen, dass diese Schichtung eine deut-

liche Effizienzsteigerung im Sinne der Verbesserung der 

Schätzgüte mit sich bringt. Letztendlich kann somit bei 
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gleicher Schätzqualität ein nicht zu vernachlässigender 
Teil des Stichprobenumfangs im Vergleich zu 2011 ein-

gespart werden.

3

Gemeindestrukturabhängige Stich-
probenkonzepte für den Zensus 2021

Vorweg ist anzumerken, dass die Untersuchungen und 
Ergebnisse auf einer synthetischen Grundgesamtheit
aller Personen in Deutschland aus dem Jahr 2011 beru-
hen, die aus einem Registerabzug von 2008 erzeugt
wurde. Die Gemeindestruktur wurde auf den Stand
1. Januar 2019 aktualisiert. Weitere Informationen zur 
synthetischen Grundgesamtheit sind in Münnich und
andere (2012a) sowie Burgard und andere (2019b)
nachzulesen.

Allokation des  
Gesamtstichprobenumfangs

Durch die Festlegung der Schichtung nach Gemeinden 
und einer variablen Anzahl von Anschriftengrößenklas-
sen (1 bis 16 Schichten) kann nun unter Verwendung der 
Präzisionszielfunktion und der gemeindespezifischen
Varianzreduktionsfaktoren ein benötigter Mindeststich-
probenumfang berechnet werden. Dies wird nume-
risch durch ein iteratives Verfahren umgesetzt, das im 

Folgenden mit Amin bezeichnet wird. Weitere zuvor zu 
definierende Parameter sind untere und obere Schran-
ken für die Auswahlsätze. Diese werden je Schicht auf  
5 % beziehungsweise 50 % festgesetzt. Allerdings stellt 
sich nun die Frage, ob das Schätzverfahren mittels des 
GREG-Schätzers aus Formel (1) unabhängig von der
gemeindespezifischen Stichprobengröße anwendbar
ist. Dies ist nicht der Fall, da die Stabilität der GREG-
Schätzungen nicht unabhängig von der Stichproben-
größe ist. Sollen also in diesen kleinen Gemeinden
statistische Auswertungen auf Basis einer Stichprobe
erstellt werden, so ist dies kritisch zu diskutieren. Unter-
suchungen in Burgard und andere (2019b) zeigen, dass 
ein Mindeststichprobenumfang von 100 Anschriften je 
Gemeinde notwendig ist, um diese Stabilität zu gewähr-
leisten. Als Folge dessen ist ein maximaler Auswahlsatz 
von 50 % für Gemeinden mit weniger als 200 Anschriften 

nicht mehr ausreichend. Dort wird die obere Schranke 
des Auswahlsatzes für die entsprechende Gemeinde 
erhöht, um einen Mindeststichprobenumfang von 100 
Anschriften je Gemeinde zu erreichen.

Um eine kompensatorische optimale Allokation zu erzie- 
len, wird im Anschluss an Amin der aus Amin resultie rende 
Gesamtstichprobenumfang als Basis für die sogenannte 
Box-constraint optimale Allokation (BCopt) verwendet. 
Diese Allokation verteilt iterativ den Gesamtstichpro-
benumfang so, dass die gewichtete Summe der quad-
rierten RRMSEs | 1 der Totalwertschätzer aller Gemeinden 
minimiert wird (Gabler und andere, 2012; Münnich und 
andere, 2012b; Friedrich und andere, 2015 und 2018). 
Dabei werden die geschätzten Varianz reduktionsfaktoren 
aus Formel (3) nicht je Gemeinde separat berücksichtigt, 
sondern über alle Gemeinden hinweg gemittelt. Dies 
soll eine ungleiche Behandlung einzelner Gemeinden 
aufgrund der konkreten aus der Stichprobe ermittelten 
Ergebnisse des Zensus 2011 verhindern. Die vorgegebe-
nen Präzisionsvorgaben je Gemeinde, berechnet anhand 
der Präzi sionszielfunktion [siehe Formel (4)], werden wei-
terhin im resultierenden Optimierungsproblem berück-
sichtigt. Diese Vorgehensweise hatte sich bereits beim 
Zensus 2011 bewährt (Münnich und andere, 2012a, 
Abschnitt 2.2.4).

Für detaillierte Beschreibungen zu den verwendeten 
Allokationstechniken und Analysen zur Wahl der Para-
meter siehe Burgard und andere (2019b).

Problematik im Umgang mit  
kleinen Gemeinden

Im Vergleich zum Zensus 2011, bei dem 2 391 Sampling 
Points bei der Stichprobenziehung zu berücksichtigen 
waren, sind für den Zensus 2021 alle 10 885 Gemeinden 
Deutschlands einzubeziehen. Alle Gemeinden müssen 
unabhängig von ihrer Größe die Präzisionsanforderun-
gen erfüllen; zudem wurde ein Mindeststichproben-
umfang von 100 Anschriften je Gemeinde festgelegt. In 
 Grafik 2 sind die Anzahl der Gemeinden (als nume-
rische Zahl) sowie deren Größen (als Boxplot) je Land 
dargestellt. Es wird schnell ersichtlich, dass sich zum 
einen die Gemeindestrukturen innerhalb der Länder 

 1 Der Relative Root Mean-Squared Error wird als Wurzel aus der mitt-
leren relativen quadratischen Abweichung zwischen dem Schätzwert 
und dem wahren Wert gebildet.
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Grafik 2

Gemeinden (numerische Zahl) und Gemeindegrößen (Boxplot) aufgelistet nach Ländern
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deutlich unterscheiden, und es zum anderen eine Viel-
zahl von sehr kleinen Gemeinden gibt. Dies trifft insbe-
sondere in den Ländern Schleswig-Holstein, Rheinland-
Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen zu.

Als Folge der in Grafik 2 dokumentierten Vielzahl sehr
kleiner Gemeinden würde die Allokation für dieses
Stichprobenkonzept (in Folge bezeichnet als Alter-
native A) mit einem Mindeststichprobenumfang von

Tabelle 1

Vollerhebungen bei gemeindespezifischer Schichtung  
nach Ländern

 
 

 

100 Anschriften eine Vollerhebung in insgesamt 1 076 
der 10 885 Gemeinden ergeben (etwa 9,9 %). Zudem
führen die über die Länder hinweg sehr heterogenen
Gemeinde strukturen zu einer deutlichen Ungleichver-
teilung der erwähnten voll zu erhebenden Gemeinden. 
Die Aufteilung der Vollerhebungen nach den Ländern
enthält  Tabelle 1. Dies wirkt sich zudem stark auf
den länderspezifischen Gesamtauswahlsatz aus. Dieser 
liegt für Thüringen bei rund 18 %, für Schleswig-Holstein 
bei rund 20 % und für Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-
Vorpommern sogar bei jeweils rund 25 %. Der über
Deutschland gemessene Auswahlsatz liegt bei 12,7 %
aller Einwohnerinnen und Einwohner. Darüber hinaus
würden trotz dieser hohen Anzahl von Vollerhebungen 
die Präzisionszielvorgaben in insgesamt rund 12 % der 
Gemeinden nicht eingehalten werden können. Dabei ist 
anzumerken, dass die Überschreitung der Präzisionsvor-
gabe meist sehr gering ausfällt.

Aus Tabelle 1 und den vorherigen Bemerkungen ist
ersichtlich, dass dieses Stichprobenkonzept zu einer
sehr ungleichen Belastung der Länder führt. In Bezug
auf die teils hohe Anzahl von Vollerhebungen lässt sich 
aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, 
2018) ableiten, dass eine Vollerhebung unter anderem 
aufgrund der informationellen Selbstbestimmung der
Bürgerinnen und Bürger falls möglich vermieden werden 
soll. Dem gegenüber steht die Mindeststichprobengröße 
von 100 Anschriften je Gemeinde, die aus statistischer 
Sicht unumgänglich ist. Dieser Konflikt zwischen einem 

 
 

 
 

 
 
 

Deutschland

Anzahl

1 076

Schleswig-Holstein 226

Hamburg 0

Niedersachsen 0

Bremen 0

Nordrhein-Westfalen 0

Hessen 0

Rheinland-Pfalz 585

Baden-Württemberg 17

Bayern 1

Saarland 0

Berlin 0

Brandenburg 0

Mecklenburg-Vorpommern 82

Sachsen 0

Sachsen-Anhalt 0

165Thüringen
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vorgegebenen Mindeststichproben umfang je Gemeinde 
und einer angemessenen Belastung der Bevölkerung 
kann nur durch eine (gegebenenfalls teilweise) Abwei-
chung von der gemeindespezifischen Betrachtung gelöst 
werden. Im folgenden Abschnitt werden zwei Alterna-
tiven B und C aufgezeigt, die auf dieser Herangehens-
weise beruhen. Dabei basiert die Schichtung nicht mehr 
ausschließlich auf der Struktur der Gemeinden, sondern 
teilweise auch auf einer stärker aggregierten Ebene, 
den Gemeindeverbänden. In diesem Zusammenhang 
wird für die letztliche Umsetzung eine Betrachtung auf 
Gemeindeverbands ebene erlaubt, sofern diese gemein-
same Melderegister führen. | 2 Dies ist nicht in allen Bun-
desländern der Fall. Gemeindeverbände entsprechen 
in vielen Bundesländern den großen Gemeinden, wäh-
rend kleinere Gemeinden häufig zu einem Gemeinde-
verband zusammen gefasst werden. Zudem stimmen in 
einigen Bundesländern die Gemeindeverbände mit den 
Gemeinden vollkommen überein.

Um die Folgen der Betrachtung sehr kleiner Gemeinden 
zu verringern, wird für die Alternative B folgende Schich-
tung verwendet:

(i)  Gemeinden mit mehr als 2 000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern bilden jeweils eine eigene Schicht 
(unverändert zu Alternative A).

(ii) Gemeinden mit weniger als 2 000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern werden zusammengefasst, sofern 
sie innerhalb eines Gemeindeverbandes liegen.

Die Wahl der Grenze von 2 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern basiert unter anderem auf der Analyse von Kon-
fidenzintervallüberdeckungsraten in Burgard und andere 
(2019b). Die Schichtung innerhalb einer regionalen Aus-
weiseinheit bleibt unverändert variabel mit einer Anzahl 
von 1 bis 16 Schichten. Somit ergeben sich in Deutsch-
land 6 393 Sampling Points, von denen rund 80 % ein-
zelnen Gemeinden mit über 2 000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern entsprechen. Die restlichen 20 % der Sam-
pling Points ergeben sich aus Zusammenschlüssen von 
kleinen Gemeinden innerhalb eines Gemeindeverbands. 
Letztlich wird die Einhaltung des Präzisionsziels bei die-
ser Alternative nur für die neu entstandenen Sampling 
Points gefordert. Bei einer Verwendung dieses Stichpro-
benkonzepts ergeben sich nur noch 28 Sampling Points, 

 2 Zudem ist eine Besonderheit in Thüringen zu beachten: Dort dürfen 
einige teilweise sehr kleine Gemeinden trotz Gemeindeverbands-
struktur nicht zu Sampling Points zusammengefasst werden.

in denen eine Voll erhebung durchgeführt werden muss. | 3 
Dies entspricht einem Anteil von 0,4 % und bedeutet im 
Vergleich zu dem Anteil von 9,9 % bei Alternative A eine 
sehr deutliche Verringerung. Zudem liegen alle Auswahl-
sätze unter 17 %; insbesondere in den vier oben genann-
ten Bundesländern mit sehr kleinen Gemeinden wird 
deutlich Stichprobenumfang eingespart. Das senkt die 
Kosten in diesen Ländern und gleicht sie an die Kosten in 
den restlichen Ländern an. Der Auswahlsatz für Gesamt-
deutschland liegt bei 11,2 %.

Die Alternative C greift die Vorgehensweise aus Alterna-
tive B auf, allerdings werden die Gemeinden ab 2 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern nicht mehr gesondert 
betrachtet; sie verbleiben im zugehörigen Gemeinde-
verband. Die übrige Vorgehensweise bleibt identisch. 
Für Deutschland ergeben sich dann 4 550 Sampling 
Points, die äquivalent zu den Gemeindeverbänden sind. 
Trotz weiterer Zusammenfassungen bleiben 28 Gemein-
deverbände, in denen eine Vollerhebung durchgeführt 
werden muss. | 4 Der Gesamtauswahlsatz für Deutsch-
land beträgt bei Alternative C 10,1 %. Die Auswahlsätze 
für Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und 
Thüringen liegen nun im Mittelfeld aller länderspezifi-
schen Auswahlsätze, was zu einer ähn lichen finanziel-
len Belastung der Länder führen würde. Aufgrund der 
großen Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz befindet 
sich dessen Auswahlsatz allerdings nur noch im unteren 
Bereich aller Länder (8,9 %). Da die Qualitätsmessung 
auf den regionalen Ausweiseinheiten erfolgt, könnten 
sich bei der Betrachtung gemeindespezifischer Schät-
zungen vereinzelt Effizienzverluste ergeben. Darauf wird 
im folgenden Abschnitt ausführlicher eingegangen.

 Tabelle 2 listet die Anzahl der Gemeinden für Alter-
native A, die Anzahl der Sampling Points bei Alternative 
B und die Anzahl der Gemeindeverbände unter Alter-
native C je Land auf. Hier wird nochmals deutlich, dass 
hauptsächlich in den Bundesländern mit sehr kleinen 
Gemeinden sehr viele Gemeinden zusammengefasst 
wurden. Analog zu Grafik 2 sind die Anzahl der Sam-
pling Points (Alternative B) und Gemeindeverbände 
(Alternative C) sowie deren Größen je Land in Grafik 3 
auf Seite 31 dargestellt.

 3 Diese liegen in Thüringen und repräsentieren kleine Gemeinden, die 
aufgrund der Sonderregel (siehe Fußnote 2) nicht zusammengefasst 
werden dürfen.

 4 Siehe Fußnote 3.
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Tabelle 2

Gemeinden, Sampling Points und Gemeindeverbände je Land

Gemeinden Sampling Points Gemeindeverbände

Deutschland

(Alternative A) (Alternative B) (Alternative C)

10 885 6 393 4 550

Schleswig-Holstein 1 106 311 170

Hamburg 7 7 7

Niedersachsen 946 637 409

Bremen 4 4 4

Nordrhein-Westfalen 403 403 403

Hessen 425 425 425

Rheinland-Pfalz 2 302 472 175

Baden-Württemberg 1 102 1 005 461

Bayern 2 062 1 694 1 391

Saarland 52 52 52

Berlin 12 12 12

Brandenburg 417 262 199

Mecklenburg-Vorpommern 744 215 116

Sachsen 421 398 311

Sachsen-Anhalt 218

664

163

333

122

293Thüringen
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Trotz der Möglichkeit, Gemeinden zusammenzufassen 
beziehungsweise die Allokation und die Stichproben-
ziehung unter Berücksichtigung von Gemeindeverbän-
den statt Gemeinden durchzuführen, bleibt eine gemein-
despezifische Schätzung der Einwohnerzahl und deren 
Qualitätsmessung unausweichlich. Die gemeindesepa-
rate GREG-Schätzung mittels des in Kapitel 2 vorge-
stellten Schätzers [Formel (1)] ist dabei im Allgemeinen 
nicht mehr möglich. Der gemeindespezifische Stichpro-
benumfang ist nicht mehr fix, sondern eine Zufallszahl. 
Deshalb ist nicht mehr gewährleistet, dass der Stich-
probenumfang in jeder Gemeinde ausreicht, um stabile 
GREG-Schätzungen zu erreichen. Im Extremfall kann es 
passieren, dass einer Gemeinde keine Stichprobenein-
heit zugeordnet wird. Um trotzdem Ergebnisse für die 
kleinen Gemeinden auszuweisen, werden in Burgard und 
andere (2019b) synthetische Schätzmethoden (siehe 
auch Rao/Molina, 2015; Münnich und andere, 2013; 
Tzavidis und andere, 2018; Burgard und andere, 2019c) 
beziehungsweise modellassistierte Schätzungen mittels 
eines verallgemeinerten Kalibrierungsschätzers (Burgard 
und andere, 2019a) empfohlen, um kohärente Schät-
zungen zu erhalten. Zudem könnten sich die Schätzun-
gen für kleiner werdende Gemeinden immer mehr an den 
Registerwerten orientieren. Wie in Rupp (2018, Kapitel 5) 
analysiert, ist dieser verallgemeinerte Kalibrierungs-
schätzer von hoher numerischer Stabilität und somit 
auch auf große Datenmengen – wie sie beim Zensus 

vorliegen – anwendbar. Durch dieses Verfahren würde 
die Schätzung auf Gemeindeebene durch eine nachträg-
liche Kalibrierung erfolgen, die sowohl Register- als auch 
Stichprobeninformationen nutzt. Dabei misst sie dem 
Register umso höheres Gewicht bei, je weniger Stichpro-
benanschriften in der betreffenden Gemeinde gezogen 
wurden. Auch eine Einbeziehung der Gemeindegröße ist 
denkbar. Somit ist ein glatter Übergang gewährleistet; 
die ausgewiesenen Schätzungen für sehr kleine Gemein-
den werden sich umso mehr an den vorhandenen Regis-
terwerten orientieren, je geringer der auf die Gemeinde 

entfallende Stichprobenumfang ist.  Grafik 3

Aufgrund der insbesondere in Tabelle 2 abzulesenden 

stark heterogenen Struktur der Gemeinden über die Län-

der hinweg ist eine länderspezifische Wahl der Methodik 

aus wissenschaftlicher Sicht durchaus zu empfehlen. Eine 

somit entstehende Hybrid-Variante aus den Alternativen 

A, B und C kann auf die landesspezifi schen Besonderhei-

ten besonders gut abgestimmt sein und ermöglicht somit 

eine bestmögliche Schätzqualität für den Zensus 2021. 

Die Ergebnisse (Auswahlsätze, Gesamtstichprobenum-

fang und so weiter) für diese Hybrid-Variante werden im 

Allgemeinen zwischen den Ergebnissen für die Alternati-

ven A, B und C liegen. Durch die über alle Länder hinweg 

durchgeführten optimalen Allokationen und die Verwen-

dung der Varianzreduk tionsfaktoren [Formel (3)] kann es 

jedoch zu geringfü gigen Abweichungen kommen.
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Grafik 3

Anzahl von Sampling Points und Gemeindeverbänden (numerische Zahl) und deren Größen (Boxplot)  
aufgelistet nach Ländern
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Alternative C: Gemeindeverbände

0

20 000

40 000

●

●

●

●

●
● ● ● ●

●

●

● ● ● ● ●

311 7 637 4 403 425 472 1 005 1 694 52 12 262 215 398 163 333

Alternative B: Sampling Points
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4

Konservative Schätzung des 
Gesamtstichprobenumfangs

In diesem Kapitel werden die benötigten Gesamtstich-
probenumfänge beziehungsweise die dazugehörenden 
Auswahlsätze verglichen und kritisch analysiert. Es ist 
hier anzumerken, dass diese Stichprobenumfänge sich 
durch die kompensatorische BCopt-Allokation erge-
ben, wie bereits zu Beginn von Kapitel 3 erläutert. Dar-
über hinaus sind die Ergebnisse einschließlich eines 
Sicherheitsaufschlagfaktors angegeben, der aufgrund 
der unsicheren Schätzung der gemeindespezifischen 
Varianzreduk tionsfaktoren [Formel (3)] für eine kon-
servative Schätzung notwendig ist. Für Informationen 
zu dessen Berechnung wird auf Burgard und andere 
(2019b) verwiesen. Aufgrund der zur Verfügung ste-
henden Daten können weitere Aufschlagfaktoren, wie 
etwa für Nebenwohnsitze, Nachziehungen und Gemein-

schaftsunterkünfte, sowie für Sondereffekte durch 
Ausreißer, Schichtwechsler, Nullanschriften oder die 
Sondermi gration nicht in den Ergebnissen berücksich-
tigt werden.

Als Determinanten für die berechneten Gesamtstich-
probenumfänge sind zu nennen:

> die Präzisionszielfunktion (Kapitel 2)

> die BCopt-Allokation und die Schranken für die Aus-
wahlsätze (Kapitel 3)

> der Umgang mit Kleinstgemeinden (Alternative A, B 
oder C) und die Schichtung nach Anschriftengrößen-
klassen (Kapitel 3)

> die Varianzreduktionsfaktoren (Kapitel 2)

 Tabelle 3 listet die länderspezifischen Stichproben-
umfänge für die Alternativen A, B und C auf. In der ers-
ten Zeile ist der Gesamtstichprobenumfang in Form der 
Anzahl der Personen für Deutschland abzulesen. Bei 
der Wahl der Alternative A – also einer gemeindespezi- 
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Tabelle 3

Länderspezifische Stichprobenumfänge

Gemeinden 
(Alternative A)

Sampling Points 
(Alternative B)

Gemeindeverbände 
(Alternative C)

Personen

Deutschland 10 688 230 9 492 218 8 496 572

Schleswig-Holstein 619 161 403 100 315 151

Hamburg 96 784 96 927 98 539

Niedersachsen 996 619 900 303 772 069

Bremen 36 787 36 841 37 519

Nordrhein-Westfalen 1 277 574 1 283 114 1 321 127

Hessen 696 572 701 189 736 622

Rheinland-Pfalz 1 056 552 571 645 372 940

Baden-Württemberg 1 462 173 1 444 735 1 035 121

Bayern 2 075 491 1 970 643 1 884 380

Saarland 95 186 95 779 99 546

Berlin 185 010 185 285 187 811

Brandenburg 386 866 347 884 322 154

Mecklenburg-Vorpommern 429 490 282 442 210 352

Sachsen 564 059 561 512 528 867

Sachsen-Anhalt 279 983 260 022 238 404

Thüringen 429 923 350 797 335 970

Gemeinden 
(Alternative A)

Sampling 
Points  
(Alternative B)

Gemeinde-
verbände 
(Alternative C)

%

Deutschland 12,7 11,2 10,1

Schleswig-Holstein 20,5 13,4 10,5

Hamburg 5,6 5,6 5,7

Niedersachsen 12,0 10,9 9,3

Bremen 5,5 5,5 5,6

Nordrhein-Westfalen 7,0 7,0 7,2

Hessen 11,0 11,0 11,6

Rheinland-Pfalz 25,2 13,6 8,9

Baden-Württemberg 13,4 13,2 9,5

Bayern 16,1 15,2 14,6

Saarland 8,8 8,9 9,2

Berlin 5,4 5,4 5,4

Brandenburg 14,8 13,3 12,3

Mecklenburg-Vorpommern 24,6 16,2 12,0

Sachsen 13,1 13,1 12,3

Sachsen-Anhalt 11,4 10,6 9,7

Thüringen 18,3 15,0 14,3
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fischen Allokation mit einem Mindeststichprobenum-
fang von 100 Anschriften – ergibt sich ein Gesamtstich-
probenumfang von 10,7 Millionen Personen. Werden
kleine Gemeinden aus Gemeindeverbänden zu Gemein-
deverbandsresten zusammengefasst (Alternative B),
so bedarf es nur noch einem Stichprobenumfang von
9,5 Millionen Personen. Dabei wird hauptsächlich in
den Ländern der Stichprobenumfang reduziert, in denen 
viele kleine Gemeinden zusammengefasst werden
– also vor allem in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, 
Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Dieser Effekt 
steigert sich nochmals bei der Betrachtung von vollstän-
digen Gemeindeverbänden (Alternative C), wobei insge-
samt 8,5 Millionen Personen gezogen werden sollten.

 Tabelle 4 enthält die zu Tabelle 3 gehörenden Aus-
wahlsätze. Bei deren Analyse fällt neben der zuvor
schon beschriebenen Reduktion des Auswahlsatzes
für die Alternativen B und C eine extreme Ungleichver-
teilung der länderspezifischen Auswahlsätze bei Alter-
native A auf. Bei einem durchschnittlichen Auswahlsatz 
von 12,7 % aller Personen in Deutschland müssten in
Rheinland-Pfalz beispielsweise 25,2 % aller Personen
befragt werden, Berlin dagegen käme mit einem Aus-
wahlsatz von 5,4 % aus. Der Hauptgrund dafür ist die
große Anzahl kleiner Gemeinden in Rheinland-Pfalz.
Neben dem sehr hohen finanziellen Aufwand für die

betroffenen Länder wider-
spricht dieses Ergebnis
auch dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz, der für
alle Länder gelten sollte.
Zudem führt die in Tabel-
 le 1 aufgezeigte hohe An- 
zahl von über 1 000 Ge- 
meinden mit Vollerhe-
bungen dazu, dass das
Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung der
Bürgerinnen und Bürger
teilweise eingeschränkt
werden könnte. Das soll
dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts zu -
folge vermieden werden
(BVerfG, 2018). Die Alter-
native B führt schon zu
einer deutlichen Anglei-
chung der länderspezi-

fischen Auswahlsätze. Diese Angleichung wird bei der 
Alternative C, in der ausschließlich die Gemeindever-
bandsstruktur genutzt wird, noch weiter vorangetrieben.

Tabelle 4

Länderspezifische Auswahlsätze
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Trotz der Kostenersparnis bei den Alternativen B und C 

muss jedoch auch kritisch über die Zusammenfassun-

gen geredet werden. Insbesondere bei Alternative C wird 

im Vergleich zur Alternative A der Stichprobenumfang in 

kleinen Gemeinden drastisch reduziert. Dieser Effekt 

ist am größten, wenn die Gemeindeverbände, die über 

viele Gemeinden hinweg gebildet werden, sehr groß 

sind. Zudem kann es bei Alternative C vorkommen, dass 

ein Gemeindeverband aus einer mittelgroßen Gemeinde 

und einigen sehr kleinen Gemeinden besteht. In die-

sen Fällen sinkt nicht nur der Stichprobenumfang, der 

auf die kleinen Gemeinden entfällt, sondern es gibt 

mög licherweise auch Gemeinden ohne Stichprobenein-

heiten. Zudem ist es möglich, dass sogar in größeren 

Gemeinden die Qualitätsanforderung von 0,5 % rela-

tivem Standardfehler nicht mehr eingehalten werden 

kann. Dies ist bei den Alternativen B und C denkbar, 

da nicht mehr alle Gemeinden als eigene Schicht im 

Design berücksichtigt werden. Als Konsequenz werden 

die gemeindespezifischen Schätzungen – die weiterhin 

notwendig sind – trotz der Verwendung synthetischer 

Schätzmethoden und Kalibrierungstechniken deutlich 

erschwert. Dies kann zu vergleichsweise ineffizienten 

gemeindespezifischen Schätzungen führen. Letztend-

lich obliegt die Wahl zwischen den Alternativen A, B und 

C aber den Ländern. Zusammen ergibt sich dann ein 

Mix dieser drei Methoden, die bereits zuvor als Hybrid-

Varianten bezeichnet wurden. Im Allgemeinen können je 

nach Gemeindegrößenstrukturen die Alternativen A, B 

oder C angewendet werden. Gleichwohl setzen die Alter-

nativen B und C auf den Sampling Points beziehungs-

weise Gemeindeverbänden aus methodischen Gründen 

in etwa konstante Registereigenschaften voraus. Diese 

Annahme ist insbesondere dann plausibel, wenn min-

destens auf den Ausweiseinheiten zentral geführte

Register vorliegen.

5

Fazit und Ausblick

Infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG, 2018) mussten die Informationen, die aus dem 
Zensus 2011 gewonnen wurden, berücksichtigt werden. 
Dies betraf insbesondere das Stichprobenverfahren in 
Bezug auf die 10 000-Einwohner-Grenze. Wie im Artikel 
ausführlich beschrieben, soll im Jahr 2021 eine für alle 

 

 

regionalen Schichten identische Stichprobenmethodik 
angewendet werden. Dabei soll das Präzisionsziel eine 
glatte Funktion darstellen, abhängig von der Größe der 
Gemeinde beziehungsweise der interessierenden Aus-
weiseinheit. Dieses Ziel wird durch die Verwendung der 
in Kapitel 2 beschriebenen Präzisionszielfunktion unter 
Verwendung einer Bézierkurve erreicht.

Ein Problem stellt dabei die Vielzahl sehr kleiner 
Gemeinden dar: Ein valider Ausweis von Schätzergeb-
nissen inklusive Fehlermessung ist oft kaum noch mög-
lich beziehungsweise statistisch ungeeignet. Eine Mög-
lichkeit, dieses Problem zu lösen, ist die Verwendung 
einer Mindeststichprobengröße von 100 Anschriften je 
Gemeinde (Alternative A). Dadurch steigt zum einen der 
Gesamtstichprobenumfang, zum anderen muss in etwa 
10 % aller Gemeinden dazu eine Vollerhebung durch-
geführt werden. Als Alternative werden zwei Ansätze 
vorgeschlagen (Alternativen B und C), bei denen nicht 
mehr auf die Gemeinden als Regionen, sondern auf 
weiter aggregierte Gemeindeverbände zurückgegriffen 
wird. Dies reduziert den Gesamtstichprobenumfang 
und die Anzahl an Vollerhebungsschichten, macht 
jedoch in kleinen Gemeinden eine angepasste modell-
assistierte Schätzung auf Gemeindeebene erforderlich. 
Diese basiert auf sehr flexiblen Kalibrierungstechniken 
und synthetischen Schätzverfahren, die eine stabile 
gemeinde spezifische Punktschätzung ermöglichen 
können.

Generell ist eine länderspezifische Wahl der drei Alterna-
tiven A, B und C im Umgang mit den Kleinstgemeinden 
möglich. Diese kann allerdings an Bedingungen gebun-
den sein, wie ein gemeinsam geführtes Melderegister je 
Sampling Point beziehungsweise Gemeindeverband.
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ZUSAMMENFASSUNG

Ziel des Zensus 2021 ist neben der Ermittlung der Einwohnerzahl auch die Bereit-

stellung von Daten zu Anzahl und Struktur von Haushalten und deren Wohnsituation. 

Hierfür erstellt das Teilprojekt Haushaltegenerierung einen bundesweiten Einzel-

datenbestand auf Personenebene, den sogenannten zensustypischen Datensatz. 

Dieser ermöglicht erhebungsteilübergreifende Auswertungen zu demografischen, 

haushaltsstatistischen und erwerbsstatistischen Daten sowie zu Wohnungs- und Ge-

bäudedaten auf kleinräumiger Ebene. Auch im Zensus 2021 wird ein registergestütz-

tes Verfahren umgesetzt. Für die Erstellung des zensustypischen Datensatzes ist daher 

die Integration unterschiedlicher Register- und Erhebungsdaten sowie die Korrektur 

der Über- und Untererfassungen der Melderegister auf Einzelpersonenebene erforder-

lich. Die für den Zensus 2011 entwickelten Verfahren der Haushaltegenerierung wur-

den für den Zensus 2021 maßgeblich weiterentwickelt.

 Keywords: 2021 Census – household generating procedure – register-based  

census – number of inhabitants – residential household

ABSTRACT

The objective of the 2021 Census is not only to determine the number of inhabitants, 

but also to provide data on the number and structure of households and their hous-

ing situation. To this end, a nationwide database at the level of individuals – the so-

called census-typical data set – is created in the “household generating procedure” 

subproject. This census-typical data set permits the intertwined analysis of demo-

graphic, household and employment statistics, and of dwelling and building data, all 

at a small-area level.  The 2021 Census, too, uses a register-based method. This means 

that the creation of the census-typical data set requires the integration of different reg-

ister and survey data as well as the correction of overcoverage and undercoverage in 

the population register. The household generating procedure developed for the 2011 

Census has been significantly refined for the 2021 Census.
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1

Einleitung

Der folgende Beitrag gibt einen Einblick in die geplan-
ten methodischen Weiterentwicklungen der Haushalte-
generierung im Rahmen des Zensus 2021. Dazu erfolgt 
zunächst eine kurze Einführung in die Problemstellung 
und die grundsätzliche Arbeitsweise der Haushalte-
generierung. Im Anschluss daran werden die wichtigsten 
methodischen Neuerungen in der Haushaltegenerierung 
skizziert.

Der letzte Zensus in Deutschland wurde zum Stichtag 
9. Mai 2011 durchgeführt. Zur Vermeidung hoher Kos-
ten, zur Entlastung der Befragten und im Hinblick auf die 
Aspekte Datenschutz und Datensparsamkeit entschied 
sich der Gesetzgeber dazu, die Volkszählung 2011 erst-
mals nicht mehr als Befragung aller Einwohnerinnen und 
Einwohner durchzuführen. Vielmehr wurden die Daten 
registergestützt – das heißt durch Auswertungen der 
Melderegister und anderer Verwaltungsregister – ermit-
telt. Befragungen sollten nur noch ergänzend erfolgen. | 1 
Auch der Zensus 2021 wird registergestützt durchge-
führt werden. | 2

Der Zensus dient neben der Ermittlung der Einwohner-
zahl auch der Bereitstellung fachlich und regional tief 
gegliederter Ergebnisse. Damit differenzierte Auswer-
tungen auf kleinräumiger Ebene möglich werden, bedarf 
es der Zusammenführung der verschiedenen Datenquel-
len des Zensus. Die Datenintegration ist unter anderem 
Aufgabe der Haushaltegenerierung. Erst durch dieses 
Verfahren kann ein bundesweiter Einzeldatenbestand 
auf Personenebene zur Verfügung gestellt werden, der 
erhebungs teilübergreifende Auswertungen zu demo-
grafischen, haushaltsstatistischen und erwerbsstatis-
tischen Daten sowie zu Wohnungs- und Gebäudedaten 
ermöglicht. So können beispielsweise nicht nur reine 
Haushaltsergebnisse (wie die Anzahl der Einpersonen- 
und Mehrpersonenhaushalte), sondern auch erhebungs-

 1 Entwurf eines Gesetzes zur Vorbereitung eines registergestützten 
Zensus einschließlich einer Gebäude- und Wohnungszählung 2011 
(Zensusvorbereitungsgesetz 2011 – ZensVorbG 2011) vom  
30. Mai 2007 (BT-Drucksache 16/5525); Gesetz über den register-
gestützten Zensus im Jahre 2011 (Zensusgesetz 2011 – ZensG 2011) 
vom 8. Juli 2009 (BGBl. I Seite 1781).

 2 Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung des Zensus im Jahr 2021 
(Zensus gesetz 2021 – ZensG 2021) vom 25. März 2019 (BT-Druck-
sache 19/8693).

teilübergreifende Ergebnisse (wie die durchschnittliche 
Wohnungsgröße von Haushalten mit Kindern) ausgewie-
sen werden (Kreuzmair/Reisch, 2013).

Zunächst wird auf die allgemeine Zielsetzung und 
Arbeitsweise der Haushaltegenerierung eingegangen, 
bevor die methodischen Neuerungen der Haushalte-
generierung im Zensus 2021 erläutert werden.

2

Zielsetzung der Haushaltegenerierung

Zur Erstellung fachlich und regional tief gegliederter 
Ergebnisse führt die Haushaltegenerierung zum einen 
eine Integration verschiedener Datenquellen und zum 
anderen eine Synchronisation der integrierten Daten mit 
der berechneten Einwohnerzahl durch. Die Integration 
der Melderegister und der Gebäude- und Wohnungs-
zählung ermöglicht es, Informationen über die Zahl und 
Struktur von Haushalten und deren Wohnsituation zu 
gewinnen. Zudem führt die Haushaltegenerierung die 
Korrektur der Über- und Untererfassungen (Karteileichen 
und Fehlbestände) der Melderegister auf Einzeldaten-
basis durch. Datenintegration und -synchronisation 
unterliegen unterschiedlichen Herausforderungen:

Mit einem registergestützten Verfahren werden Daten 
zur Struktur und Anzahl von Wohnhaushalten nicht 
mehr primärstatistisch erhoben, sondern durch die 
Integration verschiedener Datenquellen (insbesondere 

Melderegister und Gebäude- und Wohnungszählung) 
ermittelt. Die Information zu Haushaltszusammenhän-
gen liegt in den Melderegistern jedoch nicht vollständig 
vor. Gebäude- und wohnungsstatistische Informationen 
werden zwar primärstatistisch erhoben, liefern jedoch 
keine Information zu den konkreten Wohnverhältnissen 
von Haushalten in Deutschland. Kleinräumig gegliederte 
Haushalts- und Wohnungsbelegungsdaten können dem-
nach nur durch die anschriftenweise Zusammenführung 
der Personendaten aus den Melderegistern zu Haushal-
ten und durch die Verknüpfung mit den Gebäude- und 
Wohnungsdaten der Gebäude- und Wohnungszählung 
erreicht werden (Vorndran, 2004, hier: Seite 1245). Im 
Mittelpunkt der Haushaltegenerierung steht die statis-
tische Einheit des Wohnhaushalts, der jedoch weder 
im Melderegister noch in der Gebäude- und Wohnungs-
zählung direkt erfasst wird. Deshalb werden Verfahren 
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eingesetzt, mit denen Haushaltszusammenhänge auf 

Basis von Registerangaben nachgebildet und mit den 

primärstatistisch erhobenen Daten der Gebäude- und 

Wohnungszählung verknüpft werden. 

Eine besondere Herausforderung hierbei liegt darin, 

mit der Unvollständigkeit sowie Mehrdeutigkeit der 

verschiedenen Datenquellen umzugehen. Daher ist es 

nicht ausreichend, eine reine Datenzusammenführung 

im Sinne eines Record Linkage durchzuführen, sondern 

es werden zusätzlich statistische Schätzverfahren einge-

setzt, um Haushalte zu bilden. Außerdem lassen sich die 

Datenquellen nicht immer eindeutig zusammenführen 

– beispielsweise entspricht die aus den Melderegistern 

generierte Anzahl der Haushalte nicht immer der durch 

Befragung erhobenen Anzahl der Wohnungen einer 

Anschrift. Hierfür wurde eine Vorgehensweise entwickelt, 

die eine eindeutige Lösung findet, zugleich aber den pri-

märstatistisch erhobenen Angaben Vorrang gewährt.

Auch für die Datensynchronisation zwischen der durch 

Hochrechnung festgelegten Einwohnerzahl und dem 

Melderegisterbestand auf Einzeldatenebene werden in 

der Haushaltegenerierung neue Verfahren entwickelt.  

An Stichprobenanschriften kann die Korrektur von Kar-

teileichen und Fehlbeständen auf Basis der primär-

statistisch festgestellten Informationen unmittelbar 

durchgeführt werden. An allen anderen Anschriften wird 

hingegen ein statistisches Korrekturverfahren ange-

wandt, um einen auf Einzelpersonenebene auswertba-

ren Datensatz zu erstellen und die Personendaten mit 

den durch Hochrechnung festgelegten Einwohnerzahlen 

abzustimmen. Der Umfang des zu korrigierenden Perso-

nenbestands wird aus der Stichprobe geschätzt. Zudem 

werden weitere Stichprobeninformationen zu Über- und 

Untererfassungen genutzt, um im Personenbestand des 

Melderegisters geeignete Personen zu bestimmen, die 

als Karteileiche gelöscht oder als Fehlbestand imputiert 

werden. Auch hierbei handelt es sich nicht um eine reine 

Datenzusammenführung, sondern um den Einsatz sta-

tistischer Schätzverfahren, um die Über- und Untererfas-

sungen im Einzeldatenbestand möglichst plausibel zu 

korrigieren.

Auf Basis der Erfahrungen aus dem Zensus 2011 konnte 

das Verfahren der Haushaltegenerierung weiterentwi-

ckelt werden. Die Haushaltegenerierung im Zensus 2021 

soll eine höhere Ausschöpfung der Registerinformatio-

nen sowie der Gebäude- und Wohnungsdaten erreichen. 

Außerdem ermöglichen die Weiterentwicklungen, stär-

ker auf die Plausibilität der Ergebnisse auf Personen-, 

Haushalts- und Anschriftenebene zu achten. Hierfür 

wird in manchen Bearbeitungsschritten der Haushalte-

generierung auf zu detaillierte Hochrechnungen verzich-

tet und stärker auf modernere statistische Schätzver-

fahren zurückgegriffen. Dabei werden diverse Merkmale 

aus dem Melderegister sowie primärstatistisch erho-

bene Informationen einbezogen, die dabei helfen, plau-

siblere Haushaltszusammenhänge auf kleinräumiger 

Ebene zu erreichen. Einerseits wird darauf geachtet, 

dass die Gesamtzahl der Haushalte, Karteileichen und 

Fehl bestände auf der Gemeindeebene plausibel ist. 

Andererseits wird auch stärker berücksichtigt, an wel-

chen Anschriften bestimmte Haushaltstypen zu bilden 

sind oder an welchen Anschriften und bei welchen Per-

sonen die Korrektur der Karteileichen und Fehlbestände 

vorzunehmen ist. Weiterhin werden im Vergleich zur 

Haushalte generierung 2011 vermehrt globale Lösungs-

ansätze (zum Beispiel durch Einsatz von Optimierungs-

verfahren) umgesetzt. Das zeitgleiche Bearbeiten aller 

Haushalte und Wohnungen einer Anschrift (oder im Falle 

des Korrekturverfahrens sogar ein zeitgleiches Bearbei-

ten aller Personen einer Gemeinde) erzielt verbesserte 

Ergebnisse. Außerdem werden Unplausibilitäten ver-

mieden, die im Zuge einer schrittweisen Bearbeitung 

einzelner Haushalte und Wohnungen nicht zu verhin-

dern wären. 

Die Änderungen werden in den Kapiteln 4 und 5 aus-

führlicher behandelt, zunächst erfolgt jedoch eine kurze 

Übersicht über die Arbeitsweise der Haushaltegenerie-

rung im Zensus 2021.

3

Die Haushaltegenerierung im Überblick

Die Haushaltegenerierung im Zensus 2021 ist ein Ver-

fahren, mit dessen Hilfe Daten, die aus verschiede-

nen Quellen stammen und sich auf verschiedene, für 

den Zensus relevante statistische Einheiten beziehen, 

zusammengeführt, miteinander verknüpft und bereinigt 

werden. Im Zentrum des Verfahrens steht die Konstruk-

tion einer im Zensus nicht direkt beobachteten statis-

tischen Einheit, nämlich des Wohnhaushalts. Darüber 

hinaus dient die Haushaltegenerierung dazu, die ein-
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fließenden amtlichen Registerdaten durch Abgleich mit 

Daten aus statistischen Primärerhebungen zu korrigie-
ren. Ziel ist die Erstellung des zensustypischen Daten-
satzes, der auf Personenebene und in fachlich sowie 
regional tiefer Gliederung ausgewertet werden kann 
(Kreuzmair/Reisch, 2013, hier: Seite 14). 

Ihren Ursprung hat die Haushaltegenerierung in einem 
bereits in den 1980er-Jahren etablierten Verfahren aus 
der Städtestatistik, mit dessen Hilfe Haushaltszusam-
menhänge aus Melderegisterdaten konstruiert werden. 
Im Rahmen des Zensustests 2001 wurde die Tauglich-
keit eines solchen Verfahrens für die Durchführung 
eines Zensus überprüft. Zusätzlich zu den Angaben 
des Melderegisters wurden hierfür auch gebäude- und 
wohnungsstatistische Informationen herangezogen 
(Vorn dran, 2004, hier: Seite 1246). Schließlich wurde 
das basale Verfahren der Haushaltegenerierung im 
Zensus 2011 gegenüber dem Zensustest erheblich aus-
gebaut und weiterentwickelt, insbesondere im Hinblick 
auf die Verarbeitung und den gegenseitigen Abgleich 
verschiedener Datenbestände. | 3 Die Haushaltegene-
rierung im Zensus 2021 baut auf den Erfahrungen aus 
dem Zensus 2011 auf, steuert an geeigneten Stellen 
methodisch nach und setzt modernere statistische Ver-
fahren ein. 

Die grundlegende Operation der Haushaltegenerierung 
besteht darin, Beziehungen zwischen statistischen Ein-
heiten zu erzeugen. Dabei sind viele verschiedene Arten 
von Beziehungen zu berücksichtigen: Hierarchische 
Beziehungen verknüpfen über- und untergeordnete sta-
tistische Einheiten, etwa Haushalte mit Wohnungen und 
Personen mit Haushalten. Alle Beziehungen dieser Art 
sind eindeutig, das heißt jede Person ist eindeutig einer 
Anschrift und einem Haushalt zugeordnet. Da die Anzahl 
und Struktur von Wohnhaushalten erfasst werden soll, 
ist jeder Haushalt mit nur einer Wohnung verknüpft. 
Weitere, nicht hierarchische Beziehungen verknüpfen 
Personen mit Personen (beispielsweise Eltern-Kind-
Beziehungen, Ehen, Lebenspartnerschaften), um Bezie-
hungsstrukturen innerhalb von Wohnhaushalten abzu-
bilden. 

 3 Für detaillierte Informationen zur Entwicklung der Haushaltegenerie-
rung im Zensustest und zum Verfahren im Zensus 2011 siehe Braun, 
2004; Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2004; Vorn-
dran, 2004; Kreuzmair/Reisch, 2013; Hofmeister/Fürnrohr, 2014.

Die in der Haushaltegenerierung verarbeiteten Daten 
beziehen sich auf Gemeinden, Anschriften, Gebäude, 
Wohnungen, Haushalte, Beziehungen und Personen. 
Die Daten stammen zum Teil aus amtlichen Quellen, 
etwa aus den Registern der Einwohnermeldeämter, zum 
Teil auch aus primärstatistischen Erhebungen, etwa 
der Gebäude- und Wohnungszählung und den Perso-
nenerhebungen an Haushaltsstichproben- und Sonder-
bereichsanschriften.  Grafik 1 auf Seite 40

Die wichtigsten amtlichen Datenquellen sind die Regis-
ter der Einwohnermeldeämter in den Kommunen. Aus 
diesen werden Daten gewonnen, mit deren Hilfe sich 
Personen bestimmten Gemeinden und Anschriften 
zuordnen lassen und die zudem Informationen über 
gesetzliche Beziehungen zwischen Personen enthalten, 
etwa Ehen, Lebenspartnerschaften oder Eltern-Kind-
Beziehungen. Die Gebäude- und Wohnungszählung 
liefert Daten, die eine Beschreibung der Anschriften im 
Hinblick auf die dort vorliegenden Gebäude und Woh-
nungen ermöglichen. Sie erlauben zudem eine Zuord-
nung von Personen und Haushalten zu Wohnungen. 
Die Personenerhebungen an Anschriften der Haushalts-
stichprobe und an Sonderbereichsanschriften liefern für 
einen Teil der Anschriften Daten über die dort tatsäch-
lich wohnenden Personen und deren Haushaltszusam-
menhänge. Darüber hinaus werden auf der Grundlage 
der Haushaltsstichprobe Hochrechnungen erstellt, die 
primär dazu dienen, die Einwohnerzahl der Gemeinden 
zu bestimmen. In der Haushaltegenerierung werden wei-
tere Hochrechnungen aus der Haushaltsstichprobe für 
die Bereinigung der amtlichen Registerdaten verwendet, 
die Fehler in Form von Karteileichen und Fehlbeständen 
aufweisen.

Die Haushaltegenerierung führt in einem mehrstufigen 
Verfahren Daten aus all diesen Quellen zusammen, 
konstruiert und beschreibt Haushaltszusammenhänge, 
bereinigt die Registerdaten mit Rückgriff auf primär-
statistische Erkenntnisse und erstellt einen zensus- 
ty pischen Datensatz.

Wie in Grafik 1 abgebildet, dient der erste Bearbeitungs-
schritt der Bildung von Haushaltszusammenhängen über 
Verzeigerungsinformationen aus den Melderegistern. 
Verzeigerungen sind in den Melderegistern enthaltene 
Informationen zu gesetzlichen Beziehungen zwischen 
zwei gemeldeten Personen, zum Beispiel Ehen oder 
Eltern-Kind-Beziehungen. In der Haushaltegenerierung 
wird eine Beziehung auf Basis einer Verzeigerung daher 
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immer dann zwischen zwei Personen einer Anschrift

gebildet, wenn deren im Melderegister geführte Ord-

nungsnummern oder andere eindeutige personenbezo-

gene Merkmale gegenseitig aufeinander verweisen. 

 

Im Bearbeitungsschritt „Verknüpfung von Wohnungen 

und Haushalten mit Wohnungsnutzerinformationen“ 

werden erste Verknüpfungen von Wohnungen und 

Haushalten durchgeführt. Mithilfe eines maschinellen 

Namensabgleichs werden an einer Anschrift gemel-

dete Personen mit Wohnungsnutzerinformationen der 

Gebäude- und Wohnungszählung derselben Anschrift 

abgeglichen. Die im Melderegister gefundenen Woh-

nungsnutzer und ihre Haushalte werden mit der ent-

sprechenden Wohnung verknüpft und ihre Haushalte 

zusammengelegt. Darüber lässt sich beispielsweise der 

Haushaltszusammenhang von nichtehelichen Lebens-
gemeinschaften, über die keine Angaben in den Melde-
registern vorliegen, rekonstruieren. Bei Nicht-Eindeu-
tigkeit der Zuordnungen werden Haushaltstrennungen 
oder Wohnungszusammenlegungen durchgeführt, da 
jeder Wohnhaushalt grundsätzlich nur mit einer Woh-
nung verknüpft sein darf. 

Im Schritt „Bildung weiterer Haushaltszusammenhänge 
aus Registerinformationen“ werden Registerinforma-
tionen genutzt, um weitere (weniger eindeutige) Haus-
haltszusammenhänge zu bilden. Anders als bei der 
Verarbeitung von Verzeigerungsinformationen werden 
in diesem Schritt auch nicht gesetzliche Beziehungen 
gebildet, wie etwa nicht eingetragene Lebensgemein-
schaften oder Großeltern-Kind-Beziehungen. 

Nachdem die Informationen aus den Melderegistern 
durch die vorherigen Schritte weitestgehend ausge-
schöpft sind, erfolgt anschließend mit der Bereinigung 
des Einzeldatenbestands um hochgerechnete Über-
erfassungen der erste Teil der Registerkorrektur. | 4 Grund-
prinzip der Korrektur von Karteileichen ist das Herunter-
brechen der im Zuge der Einwohnerzahlhochrechnung 
festgestellten Gesamtkarteileichenzahl einer Gemeinde 
auf einzelne Anschriften und Personen (Datensynchro-
nisation). Ziel ist dabei, durch die Auswahl der Kartei-
leichen nach statistischen Kriterien keine räumlichen 
und demografischen Verzerrungen im Einzeldatensatz 
zu erzeugen. Eine detailliertere Darstellung dieses Ver-
fahrens enthält Kapitel 5 dieses Aufsatzes. 

Danach erfolgt der Bearbeitungsschritt „Bildung von 
Haushalten und Zuweisung zu Wohnungen nach sta-
tistischen Kriterien“. Ein Großteil der Haushalts- und 

 4 Der zweite Teil der Registerkorrektur erfolgt erst zu einem späteren 
Zeitpunkt im Bearbeitungsschritt „Registerkorrektur – Imputation von 
Untererfassungen des Melderegisters“.

Grafik 1

Datenquellen und Ablauf der Haushaltegenerierung
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Wohnungszusammenhänge kann in den vorhergehen-
den Schritten der Haushaltegenerierung bereits gebildet 
werden. Wurden alle Informationen aus dem Melde-
register ausgeschöpft, werden noch unverknüpfte Per-
sonen und Wohnungen in diesem Bearbeitungsschritt 
nach statistischen Kriterien verknüpft. Bestehen an 
einer Anschrift mindestens genauso viele Wohnungen 
wie Haushalte, werden die Haushalte unter Berück-
sichtigung ihres Wohnflächenbedarfs mit Wohnungen 
der Anschrift verknüpft. An Anschriften, an denen mehr 
unverknüpfte Haushalte als Wohnungen bestehen, wer-

den unverknüpfte Haushalte mithilfe eines statistischen 

Schätzverfahrens und eines Optimierungsverfahrens auf 

bereits verknüpfte Haushalte sowie unverknüpfte Woh-

nungen verteilt.

Als letzter Schritt vor der Haushaltstypisierung erfolgt 
der zweite Teil der Registerkorrektur, die Imputation 
der hochgerechneten Untererfassungen in den Melde-
registern. Dazu werden bereits bestehende Personen 
aus dem Melderegister, bei denen davon ausgegan-
gen werden kann, dass sie potenziellen Fehlbeständen 
möglichst ähnlich sind, kopiert und als neue und eigen-
ständige Personen wieder in den Datensatz eingefügt. 
Welche Personen zur Kopie ausgewählt werden, wird 
auf Basis statistischer Schätzverfahren entschieden. 
Anschließend müssen die kopierten Personen konkreten 
Anschriften zugeordnet und mit den dort bestehenden 
Haushalten und Wohnungen verknüpft werden. Dieser 
zweite Teil der Registerkorrektur wird als Abschluss-
schritt der Bildung und Verknüpfung von Haushalten 
durchgeführt. Damit können bewohnte, aber bisher 

unverknüpfte Wohnungen vorrangig mit Fehlbeständen 
verknüpft werden. Diesem Verfahren liegt die Annahme 
zugrunde, dass eine in der Gebäude- und Wohnungszäh-
lung gemeldete bewohnte Wohnung tatsächlich besteht. 
Sie ist insbesondere deshalb zu diesem Zeitpunkt der 
Haushaltegenerierung noch unverknüpft, weil der Woh-
nungsnutzer der Wohnung ein Fehlbestand ist. Auch zur 
Korrektur um die hochgerechneten Fehlbestände erfolgt 

in Kapitel 5 eine detailliertere Darstellung.

Im letzten Schritt der Haushaltegenerierung wird die 
Haushaltstypisierung vorgenommen, die Informationen 
zur Anzahl und Struktur von Wohnhaushalten liefert. 
Die Ermittlung privater Haushalte nach dem „Konzept 
des gemeinsamen Wohnens“ sowie die Typisierung 
von Haushalten und Familien sind Vorgabe der Europä-

ischen Union (EU) und in der Durchführungsverordnung 

2017/543 | 5 genauer geregelt. Die Typisierung der in der 

Haushaltegenerierung gewonnenen Haushalte erfolgt 

nach drei verschiedenen Typisierungen: die EU-Typi-

sierung von Hauptwohnsitzpersonen, die sogenannte 

nationale EU-Typisierung von Haupt- und Nebenwohn-
sitzpersonen sowie die nationale Typisierung von Haupt- 
und Nebenwohnsitzpersonen, die nah an den Kriterien 

des Mikrozensus angelegt ist. 

4

Integration verschiedener Daten-
quellen im zensustypischen Datensatz

Welche Haushaltszusammenhänge bestehen und in 
welchen Wohnungen und Gebäuden diese Haushalte 
leben, wird durch die Zusammenführung von Register-
angaben mit wohnungsstatistischen Informationen und 
den Angaben zu Wohnungsnutzern der Gebäude- und 
Wohnungszählung ermittelt. Ein Großteil der Haushalts-
zusammenhänge kann über Verzeigerungen aus den 
Melderegistern eindeutig zugewiesen werden. Ein wei-
terer großer Anteil der Haushalte kann über die Angabe 
von bis zu zwei Wohnungsnutzern aus der Gebäude- 
und Wohnungszählung zusammengeführt werden. Die 
Register informationen liefern jedoch keine vollstän-
digen Haushaltsinformationen und es werden auch nur 
bis zu zwei Wohnungsnutzer je Wohnung erfragt. Daher 
können nicht alle Personen in den ersten beiden Bear-
beitungsschritten Haushalten und Wohnungen zugeord-

net werden. Eine eindeutige Zuordnung ist insbesondere 
meist dann nicht möglich, wenn in einem Haushalt meh-
rere Personen leben, die nicht verzeigert sind (zum Bei-
spiel Wohngemeinschaften oder nichteheliche Lebens-
gemeinschaften). 

Im Verfahren der Haushaltegenerierung 2011 erfolgte in 
diesen Fällen auf Basis von weiteren (weniger sicheren) 
Registerinformationen die Bildung weiterer Haushalts-
zusammenhänge aus Registerinformationen. Hierbei 
wurden Registerangaben jedoch nur für die Suche wei-

 5 Durchführungsverordnung (EU) 2017/543 der Kommission vom 
22. März 2017 zur Festlegung der Regeln für die Anwendung der  
Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und  
des Rates über Volks- und Wohnungszählungen in Bezug auf die 
technischen Spezifikationen für die Themen sowie für deren Unter-
gliederungen (Amtsblatt der EU Nr. L 78, Seite 13).
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terer Verwandtschafts- und Partnerschaftsbeziehungen 

genutzt. Konnten keine weiteren Haushaltszusam-

menhänge an einer Anschrift gefunden werden, dann 

erfolgte die Haushaltegenerierung nach statistischen 

Kriterien mithilfe einer gemeinde- oder kreisweiten 

Haushaltshochrechnung von 14 verschiedenen Haus-

haltstypen. Ziel der statistischen Generierung war es, 

durch Haushaltszusammenlegungen an einer Anschrift 

die Anzahl der hochgerechneten Haushaltstypen auf 

Gemeinde- oder Kreisebene zu erreichen (Kreuzmair/

Reisch, 2013). 

In der Haushaltegenerierung 2021 werden hingegen 

zunächst die Informationen der Melderegister stärker 

ausgeschöpft, um weitere Haushaltszusammenhänge 

zu bilden. Es wird nicht nur nach Verwandtschafts- und 

Partnerschaftsbeziehungen, sondern auch nach sons-

tigen Haushaltszusammenhängen gesucht. Beispiels-

weise werden Merkmale wie die gleiche vorherige 

Anschrift, das gleiche Einzugsdatum, der Familienname 

oder auch die Staatsangehörigkeit in unterschiedlichen 

Kombinationen einbezogen, um Personen an einer 

Anschrift zu Haushalten zusammenzuführen. 

Sind alle Möglichkeiten der Haushaltsbildung auf Basis 

von Registerangaben erschöpft, erfolgt die statistische 

Generierung von Haushalten. Im Gegensatz zum Vorge-

hen der Haushaltegenerierung 2011 wird auf die detail-

lierte gemeinde- und kreisweite Haushaltshochrechnung 

verzichtet. Die Erfahrung zeigte, dass zu detaillierte Ziel-

vorgaben auf Gemeindeebene nur schwer zu erreichen 

waren und der plausiblen Verteilung von Personen auf 

Haushalte und Wohnungen einer Anschrift zu wenig 

Augenmerk geschenkt wurde. Deshalb soll im neuen 

Verfahren dazu übergegangen werden, die Zielvorgaben 

der statistischen Generierung zu vergröbern (3 Haus-

haltsgrößenklassen statt 14 Haushaltstypen) und diese 

auf Anschriften- und nicht auf Gemeindeebene zu bezie-

hen. Jede Anschrift erhält damit eine Vorgabe, welcher 

Haushaltsgrößenverteilung sich nach der statistischen 

Generierung möglichst anzunähern ist. Die Bestimmung 

dieser Haushaltsgrößenklassen erfolgt für jede Anschrift 

auf Basis eines statistischen Schätzverfahrens, das sich 

auf unterschiedliche Personen-, Wohnungs-, Gebäude- 

und Anschriftenmerkmale bezieht. 

Auf Basis der geschätzten Zielvorgaben soll an Anschrif-

ten, an denen zu diesem Zeitpunkt noch mehr unver-

knüpfte Haushalte als unverknüpfte Wohnungen 

bestehen, eine plausible Verteilung der unverknüpften 
Personen auf verknüpfte Haushalte und noch unver-
knüpfte Wohnungen gefunden werden. Hierbei wird 
anstatt eines schrittweisen Vorgehens der Haushalte-
generierung wie beim Zensus 2011 ein Optimierungs-
verfahren eingesetzt, um ein zeitgleiches Bearbeiten 
aller Haushalte und Wohnungen an einer Anschrift zu 
gewährleisten. Unplausibilitäten, die durch eine schritt-
weise Bearbeitung entstehen, können dadurch verhin-
dert werden. Im Zensus 2011 konnte die schrittweise 
Bearbeitung in manchen Fällen nämlich dazu führen, 
dass große Haushalte mit Wohnungen mit kleiner Wohn-
fläche verknüpft wurden und kleine Haushalte mit Woh-
nungen mit großer Wohnfläche. Die zeitgleiche Bearbei-
tung aller Haushalte und Wohnungen einer Anschrift im 
Zensus 2021 ermöglicht hingegen die bestmögliche Ver-
teilung der unverknüpften Haushalte auf Wohnungen.

Aufgrund des Verzichts auf sehr detaillierte Hochrech-
nungen auf Gemeinde- oder Kreisebene, der stärkeren 
Ausschöpfung der Personen-, Wohnungs- und Anschrif-
tenmerkmale sowie der Umsetzung eines globalen 
Lösungsansatzes, kann besser gewährleistet werden, 
dass nicht nur die Gesamtzahl der gebildeten Haushalte 
auf Gemeindeebene plausibel ist, sondern auch eine 
plausible Verteilung der Personen auf Haushalte und 
Wohnungen an einer Anschrift erreicht wird. Dadurch 
verbessert sich die Qualität erhebungsteilübergreifen-
der Auswertungen zu haushalts- und wohnungsstatis-
tischen Informationen auf kleinräumiger Ebene.
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5

Synchronisation der integrierten Daten 
mit der hochgerechneten Einwohner-
zahl: das Korrekturverfahren

Aufgrund der Konzeption des Zensus 2021 als register-

gestützter Zensus erfolgt die Haushaltebefragung – und 

damit die Existenzfeststellung der im Melderegister ver-

zeichneten Personen – nur auf Stichprobenbasis. Damit 

ist nur an Anschriften, die für die Stichprobe ausge-

wählt wurden, bekannt, wie viele und welche Personen 

dort tatsächlich leben. Für die Ermittlung der Gesamt-

einwohnerzahl einer jeden Gemeinde ist daher eine 

Hochrechnung aus den Ergebnissen der Haushaltsstich-

probe erforderlich. Diese Hochrechnung bestimmt nicht 

nur die Gesamteinwohnerzahl einer Gemeinde, son-

dern auch die nicht durch die Befragung aufgedeckten 

Übererfassungen (Karteileichen) und Untererfassungen 

(Fehlbestände) sowie deren Verteilungen hinsichtlich 

demografischer Merkmale.

Wie in den vorherigen Kapiteln dargelegt, besteht eine 

der Hauptaufgaben der Haushaltegenerierung darin, 

einen auf Einzeldatensatzebene auswertbaren Daten-

bestand zu erzeugen. Um dieses Ziel zu erreichen, müs-

sen daher die auf Gemeindeebene hochgerechneten 

Karteileichen und Fehlbestände auf Einzelpersonen-

ebene heruntergebrochen werden. Das bedeutet, dass 

konkrete Melderegistereinträge als potenzielle Kartei-

leichen und zu imputierende Fehlbestände zu mar-

kieren sind. Diese Aufgabe der Datensynchronisation 

übernimmt das Korrekturverfahren in der Haushalte-

generierung. Maßgabe ist dabei, die demografische 

Struktur des Personenbestands durch die Korrekturen 

möglichst wenig zu verfälschen. Gegenüber dem Kor-

rekturverfahren, das in der Haushaltegenerierung des 

Zensus 2011 zum Einsatz kam (Hofmeister/Fürnrohr, 

2014), werden für den Zensus 2021 drei Änderungen 

grundsätzlicher Art vorgenommen: 

1. Anders als im Zensus 2011 kommt das Korrektur-

verfahren in allen Gemeinden zum Einsatz. Durch die 

Ausweitung der Haushaltsbefragungen auf Stichproben-

basis auf Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwoh-

nerinnen und Einwohnern kann im Zensus 2021 auch 

in diesen Gemeinden eine Korrektur um hochgerech-

nete Karteileichen und Fehlbestände im Rahmen des 

Korrekturverfahrens erfolgen. Da jedoch mit sinkender 

Gemeindegröße auch der Detailgrad möglicher Hoch-

rechnungen sinkt, erfolgt bei kleineren Gemeinden eine 

Verringerung des Umfangs der berücksichtigten demo-

grafischen Merkmale. 

2. Bei der Auswahl konkreter Melderegistereinträge zur 

Löschung von Karteileichen und zur Kopie für die Impu-

tation wird stärker auf eine plausible Verteilung hinsicht-

lich der wichtigsten demografischen Merkmale geach-

tet, um Verfälschungen durch das Korrekturverfahren zu 

minimieren. Eine Hochrechnung von Karteileichen und 

Fehlbeständen hinsichtlich der wichtigsten demogra-

fischen Merkmale (Geschlecht, Nationalität und Alter) 

ist nur univariat, also für jedes Merkmal einzeln mög-

lich. Daher muss durch das Korrekturverfahren vor der 

Auswahl konkreter Personen zunächst die gemeinsame 

multi variate Verteilung dieser Merkmale, jeweils getrennt 

nach Karteileichen und Fehlbeständen, bestimmt wer-

den. Im Zensus 2011 erfolgte die Bestimmung der Ver-

teilung mithilfe einer Monte-Carlo-Simulation unter 

Annahme von Unabhängigkeit zwischen den demografi-

schen Merkmalen. Durch eine Formulierung als Optimie-

rungsproblem nach der Vorgehensweise des IPF-Verfah-

rens (Agresti, 2013, hier: Seite 364 ff.) kann auf diese 

nur hilfsweise verwendete Unabhängigkeitsannahme 

verzichtet werden. Die hochgerechneten Karteileichen- 

und Fehlbestandszahlen je Gesamtgemeinde und je 

demografischer Merkmalsausprägung gehen dabei als 

zwingend einzuhaltende Randbedingungen ein. Gleich-

zeitig kann eine Referenzstruktur definiert werden, der 

sich das Ergebnis, also die multivariaten Verteilungen 

von Karteileichen und Fehlbeständen, so gut wie mög-

lich annähern soll. Als Referenz wird hier die demogra-

fische Bevölkerungsstruktur aus den Melde registern 

verwendet. Durch das Optimierungsverfahren wird dann 

unter allen zulässigen Lösungen, die die Nebenbedin-

gungen einhalten, diejenige Lösung mit der geringsten 

Distanz zur Referenzstruktur gewählt. Zusätzlich zur 

Bestimmung der multivariaten Verteilungen von Kartei-

leichen und Fehlbeständen auf Gemeindeebene erfolgt 

eine Schätzung der individuellen Karteileichen- und 

Fehl bestandswahrscheinlichkeiten auf Einzelpersonen-

ebene. Dazu werden statistische Modelle aus dem 

Bereich des Machine Learning (maschinelles Lernen) 

eingesetzt. Sie sollen anhand der Muster in den Ergeb-

nissen der Haushaltsstichprobe prädizieren, wie hoch 
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eben jene Wahrscheinlichkeiten für jede nicht befragte 
Person ausfallen. Die konkrete Auswahl von Melderegis-
tereinträgen zur Löschung beziehungsweise Imputation 
erfolgt dann durch Kombination der Informationen auf 
Gemeindeebene und auf Personenebene. Dadurch ist 
im Vergleich zum Zensus 2011 eine gezieltere Auswahl 
von Karteileichen und Fehlbeständen möglich, durch die 
eine geringere demografische und regionale Verzerrung 
im Ergebnisdatensatz zu erwarten ist.

3. Bei der Löschung von Karteileichen und der Imputation 
von Fehlbeständen wird im Zensus 2021 auf die Berück-
sichtigung von haushaltsstatistischen Hochrechnungen 
verzichtet. Für das Korrekturverfahren im Zensus 2011 
wurde aus der Stichprobe die jeweilige Anzahl von Kar-
teileichen- und Fehlbestandshaushalten untergliedert 
nach Größe und Typ je Gemeinde hochgerechnet. Diese 
gingen neben den demografischen Randbedingungen 
als zusätzliche Nebenbedingungen bei der Auswahl 
von konkreten Personen zur Löschung und Imputation 
ein. Auf derartige haushaltsstatistische Hochrechnun-
gen wird im Zensus 2021 verzichtet: Einerseits hat sich 
gezeigt, dass die zu starke Untergliederung zu Quali-
tätsproblemen in der Hochrechnung geführt hat; ande-
rerseits war in der Regel keine gleichzeitige Erfüllung 
der demografischen und haushaltsstatistischen Neben-
bedingungen möglich. Haushaltszusammenhänge von 
Karteileichen und Fehlbeständen sollen daher im Kor-
rekturverfahren im Zensus 2021 unmittelbar in die sta-
tistischen Modelle einbezogen werden; sie finden so 
einen noch direkteren Eingang in die Auswahl konkreter 
Personen. Damit werden bevorzugt Personen als Kartei-
leichen markiert, die in Haushaltskonstellationen leben, 
in denen auch in der Stichprobe gehäuft Karteileichen 
identifiziert werden. Gleichermaßen werden bevorzugt 
Personen zur Kopie als Fehlbestände ausgewählt, die 
hinsichtlich ihres Haushaltszusammenhangs Ähnlich-
keiten zu typischen Fehlbeständen aus der Stichprobe 
aufweisen. 

6

Fazit

Auch im Zensus 2021 kommt der Haushaltegenerie-
rung wieder eine zentrale Bedeutung zu. Durch Daten-
integration verschiedener Register- und Erhebungsda-
ten wird die Anzahl und Struktur von Haushalten und 
deren Wohnsituation ermittelt. Zudem wird der Perso-
nenbestand auf Einzeldatenbasis an die hochgerech-
nete Einwohnerzahl (und damit an die ermittelte Anzahl 
der Karteileichen und Fehlbestände) einer Gemeinde 
angepasst. Dadurch kann ein bundesweiter Einzelda-
tenbestand auf Personenebene zur Verfügung gestellt 
werden, der erhebungsteilübergreifende Auswertungen 
zu demografischen, haushaltsstatistischen, erwerbs-
statistischen sowie zu Wohnungs- und Gebäudedaten 
ermöglicht.

Das weiterentwickelte Verfahren der Haushaltegene-
rierung im Zensus 2021 stellt eine höhere Datenqualität 
durch den Einsatz modernerer Schätzverfahren und Opti-
mierungsverfahren in Aussicht. Es erfolgt eine stärkere 
Ausschöpfung der Personen-, Wohnungs- und Anschrif-
tenmerkmale zur Bildung von Haushaltszusammenhän-
gen; im Fokus steht auch eine gezieltere Auswahl bei 
der Löschung von Karteileichen und der Imputation von 
Fehlbeständen. Durch diese Weiterentwicklungen ist 
im Vergleich zur Haushaltegenerierung im Zensus 2011 
eine plausiblere Abbildung der tatsächlichen Haushalts- 
und Wohnungszusammenhänge auf Anschriftenebene 
sowie eine bessere Auswahl von Karteileichen und Fehl-
beständen hinsichtlich demografischer und anschriften-
bezogener Merkmale zu erwarten. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Seit dem Zensus 2011 hat sich ein rasanter technologischer Wandel vollzogen. Immer 

mehr Menschen nutzen das Internet und touchbasierte mobile Endgeräte haben sich 

in nahezu allen Bevölkerungsschichten etabliert. Der Zensus 2021 greift diese Ent-

wicklung auf: Die Online-First-Strategie soll erreichen, dass ein möglichst hoher Anteil 

der Daten online übermittelt wird. Dadurch verbessert sich die Datenqualität und die 

Ergebnisse sind schneller auszuwerten. Dieser Aufsatz beschreibt die gesellschaft-

lichen Trends der Internet- und Technologienutzung dieses Jahrzehnts, die Maßnah-

men der Online-First-Strategie in Deutschland als Antwort auf diese Trends sowie 

Zensusbeispiele aus anderen Ländern.
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ABSTRACT

Since the last census in 2011, rapid technological change has taken place. More and 

more people are using the internet, and touch-based mobile devices are now com-

mon in almost all sections of the population. The 2021 Census picks up on this devel-

opment: the Online First strategy aims to achieve the highest possible proportion of 

online-transmitted data. This will improve data quality, and results can be evaluated 

more quickly. This article describes the social trends of internet and technology use in 

this decade, the measures for the Online First strategy in Germany in response to these 

trends, and census examples from other countries.



Online First als Leitgedanke für effiziente Primärerhebungen beim Zensus 2021

1

Einleitung

Wie lässt sich die Qualität der Zensusergebnisse verbes-
sern? Wie kann die Belastung von Auskunftgebenden 
gering gehalten werden? Wie lassen sich zeitintensive 
Arbeitsschritte verringern und die Zensusergebnisse 
schneller veröffentlichen? Diese Fragen stellten sich die 
Beteiligten im Zuge der Evaluierung des Zensus 2011. 
Wesentliche Ideen für Verbesserungen sind:

> Die Erhebungsinstrumente für die Bevölkerung sollen 
einfacher und verständlicher gestaltet werden.

> Die Verarbeitung der Daten für die Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder soll schneller  
und unkomplizierter werden.

> Der Zensus 2021 soll digitaler werden.

Im gemeinsamen Management-Handbuch für den Zen-
sus 2021 verständigten sich die Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder auf gemeinsame Projektziele, 
unter anderem auch auf „Online First“ als Leitgedanke 
für effiziente Primärerhebungen beim Zensus 2021. Die-
ser Artikel dokumentiert den Weg von Online First – von 
der Idee bis zur Umsetzung.

Das anschließende Kapitel 2 stellt zunächst die Befra-
gungen vor, die es im kommenden Zensus geben wird. 
Kapitel 3 beleuchtet die Rahmenbedingungen des kom-
menden Zensus und beschreibt den digitalen Wandel, 
der seit dem letzten Zensus 2011 eingetreten ist. Dane-
ben gibt das Kapitel Einblick in die Online-Strategien 
anderer Länder bei der Durchführung ihrer Zensus und 
zeigt auf, welche Maßnahmen zu einer hohen Online-
Beteiligung geführt haben. Kapitel 4 erläutert die Ziele 
der Online-Strategie für den kommenden Zensus 2021 
in Deutschland sowie die angestrebten Vorteile. Das 
darauffolgende Kapitel beschreibt die Maßnahmen der 
Online-Strategie, die von den Statistischen Ämtern des 
Bundes und der Länder umgesetzt werden. Abgeschlos-
sen wird der Artikel mit einem Ausblick, der den Nutzen 
der Online-First-Strategie des Zensus für andere Fachsta-
tistiken aufzeigt.

2

Primärerhebungen im Kontext 
des Zensusmodells 2021

Ein Hauptziel des Zensus 2021 ist die Ermittlung der 
Einwohnerzahlen für unterschiedliche Gebietseinhei-
ten. Darüber hinaus sollen qualitativ hochwertige und 
regional tiefgegliederte Daten über die Bevölkerung 
bereitgestellt werden, beispielsweise zur Erwerbs-
tätigkeit oder zur Wohnsituation (sozio-demografische 
Daten). Das Zensusmodell 2021 baut auf dem Verfahren 
des registergestützten Zensus von 2011 auf. Grundlage 
sind Daten aus den Melderegistern und weiteren Verwal-
tungsverzeichnissen (zum Beispiel Grundsteuerdaten, 
Daten des amtlichen Liegenschaftskatasters). Da die 
späteren Zensusergebnisse nicht oder nicht in der erfor-
derlichen Qualität in Verwaltungsregistern vorliegen, ist 
es notwendig, sie um Angaben aus Primärstatistiken zu 
ergänzen. Diese Primärstatistiken sind:

> die Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis,

> die Gebäude- und Wohnungszählung, 

> die Erhebung an Gemeinschaftsunterkünften sowie

> die Erhebung an Wohnheimen.

Außerdem findet eine Wiederholungsbefragung zum 
Zensus 2021 als Kontrollerhebung auf Stichprobenbasis 
statt. Mit ihr wird die Qualität der ermittelten Einwohner-
zahlen geprüft.

Die Gebäude- und Wohnungszählung und die Erhebung 
an Gemeinschaftsunterkünften sind Vollerhebungen. 
Für die Gebäude- und Wohnungszählung werden alle 
Eigentümerinnen sowie Eigentümer von Wohnraum und 
für die Erhebung an Gemeinschaftsunterkünften die 
Leitungen aller Einrichtungen postalisch gebeten, an 
der Befragung teilzunehmen. Bei den beiden anderen 
Primärerhebungen muss die Grundgesamtheit ermit-
telt werden. Dies erfolgt bei der Haushaltebefragung an 
zufällig ausgewählten Stichprobenanschriften, während 
an Wohnheimen im Rahmen einer Vollerhebung alle dort 
wohnhaften Personen befragt werden. Dabei werden 
zum einen Personendaten für die Einwohnerzahl, zum 
anderen sozio-demografische Daten erhoben.

Zum Ermitteln der Einwohnerzahlen werden in der 

Befragung an Wohnheimen, der Haushaltebefragung 
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auf Stichprobenbasis sowie der Wiederholungsbefra-

gung (nachfolgend zusammenfassend „Personenerhe-

bungen“ genannt) Erhebungsbeauftragte eingesetzt. 

Um eine hohe Qualität zu gewährleisten, ist für diesen 

Teil der Befragung ein persönlicher Kontakt von Erhe-

bungsbeauftragten mit den Personen aus der gezoge-

nen Stichprobe notwendig. Die Erhebungsbeauftrag-

ten überprüfen, welche Personen an den jeweiligen 

Anschriften wohnen. Somit erfolgt die Erfassung dieser 

Personenmerkmale in der Regel im persönlichen Kon-

takt, die Befragung zu den sozio-demografischen Merk-

malen jedoch schriftlich (online oder auf Papier) oder im 

Rahmen eines persönlichen Interviews. 

3

Wegbereiter für einen digitalen Zensus

3.1 Rahmenbedingungen 
des Zensus 2021

Im Zensus 2011 konnten die Befragten in den Personen-

erhebungen ihre sozio-demografischen Angaben ent-

weder im persönlichen Interview, auf dem Papierfrage-

bogen oder im Online-Fragebogen machen. Rund 79 % 

der Befragten wählten das persönliche Interview, 21 % 

füllten den Fragebogen eigenständig aus – ein Drittel 

davon online. 

Für die Gebäude- und Wohnungszählung wurden die zu 

Befragenden postalisch angeschrieben. Sie hatten die 

Möglichkeit, ihre Daten online abzugeben oder in einen 

beigelegten Papierfragebogen einzutragen und zurück-

zusenden. Den Papierfragebogen füllten zwei Drittel der 

Personen aus. Auch hier nutzte ein Drittel den Online-

Fragebogen, obwohl die Online-Meldung kaum bewor-

ben wurde, viele Zugangshürden bestanden und der 

Online-Fragebogen für die Bürgerinnen und Bürger im 

Privatbereich nicht optimal war.

Für den Zensus 2021 haben sich die Rahmenbedingun-

gen verändert: Der Stichprobenumfang für die Ermittlung 

der Einwohnerzahl wird sich voraussichtlich auf unge-

fähr 10 Millionen Personen in den Personenerhebungen 

vergrößern, davon werden voraussichtlich 6,7 Millionen 

auch zu den sozio-demografischen Merkmalen befragt 

werden (Bretschi/Lorentz, 2019). Zudem haben sich die 

Statistischen Ämter des Bundes und der Länder das Ziel 
gesetzt, die Ergebnisse 18 Monate nach dem Stichtag 
(16. Mai 2021) zu veröffentlichen. Dies erfordert eine 
stringente Arbeits- und Zeitplanung für die Durchfüh-
rungs- und Aufbereitungsarbeiten. Darüber hinaus ist 
bei der Konzeption des Zensus 2021 die Forderung des 
Bundesverfassungsgerichts nach einer grundrechts-
schonenden Verfahrensweise zu berücksichtigen. | 1 

Der Zensus 2011 wurde durch einen externen Gutachter 
evaluiert. Mit Blick auf die Datenverarbeitung und Daten-
qualität empfahl er, den Anteil der online übermittelten 
Antworten sowohl bei der Gebäude- und Wohnungs-
zählung als auch bei der Haushaltebefragung deutlich 
zu erhöhen. Die Online-First-Strategie bei den Primär-
erhebungen im Zensus 2021 ist hierbei ein Verfahrens-
vorschlag, der die genannten Rahmenbedingungen auf-
greift, zur Zielerreichung beiträgt und dabei gleichzeitig 
Einsparpotenzial bietet. Die Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder haben sich daher unter anderem 
im Rahmen des Management-Handbuchs Zensus 2021 
für eine Online-First-Strategie ausgesprochen.

3.2 Digitaler Wandel seit 
der Zensuserhebung 2011

Seit der letzten Zensuserhebung hat sich die weltweite 
Internet- und Technologienutzung enorm gewandelt. 
Einige Jahre zuvor wurde das erste Smartphone vorge-
stellt, was den Start in ein neues technologisches Zeit-
alter markierte. Die ersten Jahre nach der Einführung 
avancierte das Smartphone noch nicht zum alltäglichen 
Gebrauchsgegenstand. Deshalb war der Online-Frage-
bogen für den Zensus 2011 nur für die Nutzung auf 
Desktop-Geräten optimiert. Mittlerweile besitzen fast 
90 % der Personen in Deutschland ein Smartphone – 
innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich dieser Anteil 
um fast 73 Prozentpunkte gesteigert. Ähnlich sieht es bei 
der Nutzung von Tablets aus: Besaßen 2011 nur knapp 
4 % der Bevölkerung ein Tablet, stieg dieser Anteil im 
Jahr 2017 auf über 50 % an. Touchbasierte Geräte haben 
sich gegenwärtig in nahezu allen Bevölkerungsschich-
ten etabliert. Mit der Online-First-Strategie des Zensus 

 1 Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Urteil des Zweiten Senats vom 
19. September 2018. 2018. [Zugriff am 18. Juli 2019]. Verfügbar 
unter: www.bverfg.de 
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2021 reagiert die amtliche Statistik auf diesen rasanten 
technologischen Wandel.

Die steigende Anzahl von mobilen Endgeräten und 
deren Nutzung trägt dazu bei, dass insgesamt immer 
mehr Menschen an das Internet angebunden sind. Im 
Jahr 2011 besaßen immerhin 75 % der Bevölkerung 
in Deutschland einen Internetanschluss, im Jahr 2018 
waren es bereits 90 %. Sollte die Internetverfügbar-
keit wie in den vergangenen Jahren um durchschnitt-
lich 2 % jährlich zunehmen, werden 2021 rund 95 % 
der Bevölkerung in Deutschland online sein. Von den 
90 % der Bevölkerung, die 2018 das Internet nutzten, 
waren im vergangenen Jahr laut IKT-Erhebung | 2 wiede-
rum 89 % jeden Tag oder fast jeden Tag online. Nur in 
der Altersgruppe der über 65-Jährigen betrug der Anteil 
lediglich 68 %. Allerdings nutzten auch in dieser Bevöl-
kerungsgruppe nur 9 % das Internet seltener als einmal 
wöchentlich. Die durchschnittliche tägliche Online-Zeit 
in der Gesamtbevölkerung betrug im Jahr 2011 ungefähr 
137 Minuten je Person und Tag und ist in den letzten 
Jahren um knapp 60 Minuten auf 196 Minuten im Jahr 
2018 angestiegen.  Tabelle 1

In den 2000er-Jahren prägte die Wissenschaft den Be -
griff „digital divide“. Der Begriff liefert einen Erklärungs-
ansatz dafür, warum bestimmte Bevölkerungsteile das 
Internet nutzen oder davon absehen. Ausschlaggebend 
für die Internetnutzung sind demnach Merkmale wie 
Geschlecht, Alter, Einkommen oder Bildungsgrad. Junge 

 2 Erhebung über die private Nutzung von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien.

Männer mit hohem Bildungsstand und Einkommen bei-
spielsweise nutzten das Internet häufiger als arbeitslose 
Männer gleichen Alters. Mittlerweile lassen sich anhand 
spezifischer Merkmale kaum mehr Unterschiede in der 
Internetnutzung feststellen. Lediglich das Alter spielt 
noch eine entscheidende Rolle. Allerdings nimmt der 
Anteil der Internetnutzerinnen und -nutzer über 65 Jahre 
jährlich stark zu.

Auch der Blick auf das Konsumverhalten im Internet 
bestätigt den Digitalisierungstrend in breiten Gesell-
schaftsschichten: 73 % der Internetnutzerinnen und 
-nutzer zwischen 16 und 74 Jahren nutzten das Internet 
im ersten Quartal 2018 für Online-Käufe. Knapp 20 % 
von ihnen kauften sogar mehrmals wöchentlich im Inter-
net ein.

Behördengänge werden immer noch am häufigsten 
persönlich erledigt. Dies geschieht unter anderem, weil 
viele behördliche Angelegenheiten nicht – wie im Privat-
bereich üblich – über Benutzername und Passwort oder 
PIN/TAN-Verfahren zu erledigen sind oder auch, weil die 
Dienstleistungen in elektronischer Form kommunal noch 
nicht angeboten werden. Der Trend zur E-Government-
Nutzung in Deutschland ist gar rückläufig: Nutzten 2012 
noch 45 % der Bürgerinnen und Bürger elektronische 
Dienste, ist der Anteil im Jahr 2018 auf 40 % gesunken. 
Viele Bürgerinnen und Bürger haben auch Bedenken 
hinsichtlich des Schutzes und der Sicherheit ihrer per-
sönlichen Daten – dies ist der am häufigsten angege-
bene Grund auf die Frage, warum behördliche Formulare 
nicht über das Internet ausgefüllt werden.

Seit dem Zensus 2011 hat sich das Internet immer 
mehr als alltägliche Infrastruktur etabliert. Aber auch 
die Bedenken der Bürgerinnen und Bürger müssen im 
Rahmen der Online-First-Strategie berücksichtigt wer-
den, um erfolgreich zu sein. Statistische Ämter anderer 
Länder haben bereits einen konsequenten Online-First-
Ansatz verfolgt und damit auch Erfolge im Sinne einer 
hohen Online-Quote erzielen können.

Tabelle 1

Durchschnittliche Nutzung des Internets durch Personen, 
die das Internet im ersten Quartal 2018 genutzt haben, 
nach Altersgruppen

 Jeden Tag oder 
fast jeden Tag

Mindestens 
einmal in der 
Woche

Weniger als 
einmal in der 
Woche

%

Insgesamt 89 8 3

10 bis 15 Jahre 90 8 /

16 bis 24 Jahre 98 / /

25 bis 44 Jahre 97 3 /

45 bis 64 Jahre 87 10 3

65 Jahre und älter 68 23 9

Ergebnisse aus der Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikations-
technologien in privaten Haushalten (IKT).
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3.3 Online-Strategien in 
ausländischen Zensusverfahren

Ein Blick auf andere Länder, die ebenfalls Primärerhe-

bungen durchführen, zeigt, dass bei Befragungen im 

Rahmen des Zensus zunehmend digitale Instrumente 

– wie Online-Fragebogen – eingesetzt werden. Ein Ver-

gleich der UNECE-Länder | 3 der letzten Zensusrunde 

2010 mit dem aktuellen Stand der Planung für den kom-

menden Zensus 2020 zeigt, dass immer mehr Länder 

ein Online-Erhebungsinstrument im Rahmen von Primär-

erhebungen einsetzen. Waren es 2010 noch 17 von 56 

Ländern, die einen Online-Fragebogen anboten, planen 

für die kommende Zensusrunde 20 von 57 Ländern | 4 

diesen fest ein. Weitere neun Länder ziehen die Nutzung 

eines Online-Fragebogens in Betracht. Diese Online-

Strategien haben in der Regel folgende Ziele:

> Erhöhung/Aufrechterhaltung der Teilnahmebereit-

schaft,

> Verbesserung der Datenqualität,

> Kostenreduktion beziehungsweise -effizienz,

> Anpassung an die Erwartungen der Öffentlichkeit,

> mehr Bürgerfreundlichkeit, da diese entscheiden, 

wann sie den Online-Fragebogen ausfüllen. 

Ein Blick auf die Online-Rücklaufquoten belegt, dass 

es erfolgreich ist, zunehmend auf Online-Fragebogen 

zu setzen. In der Zensusrunde 2010 haben bereits 

17 UNECE-Länder Online-Fragebogen eingesetzt. Diese 

Länder gehen für die kommende Zensusrunde 2020 

ausnahmslos von einer Erhöhung der Online-Quote aus. 

Die statistischen Ämter der Slowakei, des Vereinigten 

Königreichs, Portugals und Kanadas rechnen mit Online-

Rückläufen von bis zu 75 %.  Grafik 1

Die meisten Länder erwarten, dass mindestens 30 % der 

Daten online eingehen werden. Im zuletzt durchgeführ-

ten Zensus 2016 konnte Kanada bereits einen Online-

Dateneingang von 67 % verzeichnen. Ein weiteres Bei-

spiel ist Neuseeland, das kein Mitglied in der UNECE 

 3 Der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen 
(UNECE) gehören 56 Länder aus Europa, Nordamerika und Asien 
an. Die Kommission bietet unter anderem ein Forum zum Austausch 
über den Zensus in den Mitgliedsländern an und fördert gemeinsame 
Standards bei der Durchführung des Zensus.

 4 56 Länder und Mexiko, das an den Zensusaktivitäten der UNECE 
teilnimmt, ohne Mitglied zu sein.

ist: Dort wurde bereits für den Zensus im Jahr 2018 eine 

Online-Rücklaufquote von 70 % angestrebt, tatsächlich 

gingen über 82 % der Daten online ein. 

3.4 Steigerung der Online-Rücklaufquote 
in ausgewählten UNECE-Ländern

Die Strategien und Maßnahmen zur Erhöhung der 

Online-Quoten ausgewählter UNECE-Länder können 

auch für die Online-First-Strategie in Deutschland hilf-

reich sein. Eine Analyse der öffentlich verfügbaren Stra-

tegie- und Maßnahmenpapiere von Ländern mit hoher 

Online-Rücklaufquote zeigt folgende Erfolgsfaktoren:

Das Office for National Statistics (Vereinigtes Königreich) 

legt seinen Schwerpunkt auf die Entwicklung eines res-

ponsiven Online-Fragebogens. Responsiv bedeutet, dass 

der Fragebogen auf dem stationären PC sowie auf allen 

gängigen mobilen Endgeräten dargestellt und ausgefüllt 

1 sowieFür Deutschland sind die Prozentangaben differenziert nach Personenerhebungen
Gebäude- und Wohnungszählung ausgewiesen, da Erhebungsorganisation und -methodik
der Werte eine Zusammenfassung nicht zulassen.

Grafik 1
Bei der Zensusrunde 2010/2011 realisierte Online-Quote
und Erwartungen für die Zensusrunde 2020/2021|1
in %
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werden kann. Dabei erfolgt eine automatisierte Plausi-
bilisierung der Angaben bereits während der Datenein-
gabe. Durch eine automatische Filterführung zeigt das 
Programm den Befragten nur die für sie relevanten Fra-
gen. Auch die Erhebungsorganisation wird optimiert: In 
einem umfangreichen Pretest im Jahr 2017 wurden die 
Online-Rücklaufquoten ermittelt, je nachdem, ob dem 
Anschreiben zusätzlich ein Papierfrage bogen beilag 
oder nicht. Der höchste Online-Dateneingang (84 %) 
kam zustande, wenn man den Papierfragebogen gar 
nicht erst beilegte und eine Bestellung notwendig war. 
War der Fragebogen hingegen dem Anschreiben beige-
legt, meldeten nur 30 % online. 

Das Amt für Statistik in Neuseeland, Stats NZ Tatau-
ranga Aotearoa, bot für seinen Zensus 2018 neben 
dem Online-Erhebungsinstrument auch eine Online-
Hilfe an. In sozialen Medien wurde eine umfangreiche 
Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Die Befragten erhielten 
im Erstkontakt keinen Papierfragebogen. Sie konnten 
Papierfragebogen anfordern, die dann im sogenannten 
Print-on-Demand-Verfahren gedruckt und versandt wur-
den. Eine breit angelegte Medienkampagne informierte 
die Öffentlichkeit über die Veränderungen im Zensus.

Auch Statistics Canada verzichtete im Zensus 2016 
beim Erstkontakt mit den Befragten auf die Beigabe von 
Papierfragebogen und setzte einen Online-Fragebogen 
ein. Einige Felder des Fragebogens waren schon voraus-
gefüllt, um den Befragten Arbeit zu ersparen und gleich-
zeitig sicherzustellen, dass die Formulare nur von den 
vorgesehenen Befragten ausgefüllt wurden. Die Befrag-
ten konnten zudem einen Zwischenstand abspeichern 
und den Fragebogen später weiter ausfüllen. Statistics 
Canada berichtet, dass bei Nutzung des Online-Frage-
bogens weniger unbeantwortete Fragen verzeichnet 
wurden und die Datenqualität der online eingegange-
nen Daten deutlich höher war als bei Papierfragebogen. 

Natürlich weichen die Rahmenbedingungen in anderen 
Ländern ab und eine 1:1-Übertragung der Maßnahmen 
ist nicht ohne Weiteres möglich. Dennoch kann die 
amtliche Statistik in Deutschland von den Erfahrungen 
anderer Länder mit ihren Strategien und Maßnahmen 
profitieren, erfolgreiche Maßnahmen für den kommen-
den Zensus übernehmen und auf den Bedarf in Deutsch-
land anpassen.

4

Die Online-First-Strategie 
des Zensus 2021

Die Online-First-Strategie des Zensus 2021 basiert auf 

der bei der Bevölkerung vorhandenen Infrastruktur zur 

Internetnutzung. Die Erhebungsprozesse werden so 

konzipiert, dass der Fragebogen standardmäßig online 

ausgefüllt wird – das gilt für die Personenerhebung wie 

für die Gebäude- und Wohnungszählung. Denn Daten, 

die online eingehen, sind verglichen mit Daten von 

Papierfragebogen genauer und schneller aufzubereiten. 

Die Online-First-Strategie trägt somit maßgeblich dazu 

bei, wesentliche Teile der internationalen Qualitätsziele 

der Statistik zu erreichen.

4.1 Beitrag der Online-Erhebung 
zur Erreichung der Projektziele 
im Zensus 2021

Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 

haben die Erkenntnisse der Evaluierung des Zensus 

von 2011 aufgegriffen. Im gemeinsamen Management-

Handbuch für den Zensus 2021 verständigten sie sich 

auf folgende sechs gemeinsame Projektziele:

> Genauigkeit,

> Aktualität,

> Wirtschaftlichkeit,

> Methodentransparenz,

> weniger Belastung der Auskunftspflichtigen und

> Nutzung des Zensuspotenzials.

Der für den Zensus 2021 wohl wichtigste Qualitäts-

gewinn ist die verbesserte Ergebnisgenauigkeit, die 

unter anderem durch einen höheren Anteil an Online-

Meldungen erreicht werden soll. Das Antworten mittels 

elektronischer Fragebogen führt zu plausibleren Ergeb-

nissen. Schon beim Eingeben durch die Befragten prüft 

das Programm die Angaben auf Plausibilität und Voll-

ständigkeit und zeigt Tippfehler an. Bei der Gebäude- 

und Wohnungszählung 2011 waren im Nachgang der 

Erhebung fehlerhafte Angaben zu korrigieren, und 
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zwar fast doppelt so viele bei der Beantwortung mittels 
Papierbogen wie bei der Online-Meldung.

Wird ein Papierfragebogen eingesetzt, muss dieser 
immer komplett für alle Befragten vorliegen, obwohl 
viele Personen nur einen Teil ausfüllen müssen. Anwei-
sungen (zum Beispiel „wenn 1 zutrifft springen Sie bitte 
zu Frage Nummer 8“) sind ein wichtiger Bestandteil, um 
die befragten Personen durch den Fragebogen zu füh-
ren. Dies ist notwendig, erzeugt aber auch Unklarheiten 
und stellt eine bedeutende Hürde der papierbasierten 
Befragung dar. Im Online-Fragebogen des Zensus erfolgt 
die Filterführung im Hintergrund, sodass die Befrag-
ten im Vergleich zum Papierfragebogen nur die Fragen 
sehen und beantworten müssen, die sie auch wirklich 
betreffen. Ebenso passen sich die Fragetexte und Ant-
wortkategorien teilweise an, je nachdem, welche Ant-
wort zuvor ausgewählt wurde. Somit entfällt die häufige 
Fehlerquelle, dass Befragte zur falschen Frage springen. 
Der elektronische Fragebogen des Zensus liegt in meh-
reren Sprachen vor. Dies steigert die korrekte Beantwor-
tung und deckt die sprachliche Diversität in Deutschland 
gut ab. 

Die Maßnahmen der Online-First-Strategie tragen dazu 
bei, dass die zu bearbeitende Anzahl an Papierfrage-
bogen deutlich abnimmt. Dadurch ist ein großer Teil der 
Angaben medienbruchfrei und vollautomatisiert zu ver-
arbeiten, was zu einer höheren Genauigkeit der Daten 
führt.

Eine wichtige Erkenntnis der Evaluierung des Zensus 
2011 war die relativ späte Veröffentlichung der Ergeb-
nisse. Die Online-First-Strategie ist geeignet, die Ergeb-
nisse zeitnäher zum Stichtag zu veröffentlichen. Im 
Wesentlichen lässt sich das Ziel der früheren Ergebnis-
veröffentlichung durch eine kürzere Datenerhebungs-
phase erreichen. Bei der papierbasierten Befragung fal-
len viele manuelle Prozessschritte an, die die Ver- und 
Bearbeitungsdauer erhöhen, zum Beispiel:

> Postannahme, 

> Vorsortieren der Sendungen, 

> maschinelle Brieföffnung, 

> manuelle Entnahme der Briefinhalte, 

> Belegschneiden,

> maschinelle Belegerfassung und 

> manuelle Nachbearbeitung der Belegerfassung.

Allein beim Bayerischen Landesamt für Statistik wurden 
beim Zensus 2011 «an insgesamt 216 Anlieferungs-
tagen […] 735 Transportwagen von der Deutschen Post 
angeliefert. Diese Wagen waren mit zusammengenom-
men 9 496 Postkisten gefüllt […]. In diesen Postkisten 
wiederum waren rund 2,4 Millionen Sendungen. Dies 
entspricht einem Gewicht von rund 80 Tonnen» (Forster/
Schmidl, 2012).

Die aufgeführten Prozessschritte und die dadurch ent-
stehenden Zeitverluste durch Herstellung, Transport und 
manuelle Verarbeitung von Fragebogen entfallen bei der 
Online-Meldung. Die Angaben sind nach erfolgter Mel-
dung unmittelbar innerhalb der IT-Umgebung für die 
anschließenden Aufbereitungsprozesse verfügbar.

Der verminderte Papierbogenbedarf trägt schließlich 
wesentlich zur Ressourcenschonung bei – wirtschaftlich 
wie auch aus Perspektive des Umweltschutzes. Allein die 
ausgefüllten Fragebogen der Gebäude- und Wohnungs-
zählung beim Zensus 2011 wären über einandergestapelt 
höher als der Mount Everest mit seinen 8 848 Metern 
Höhe. Die Verminderung der Transportwege für die 
Papierfragebogen verbessert die CO2-Bilanz. Kosten-
einsparungen ergeben sich vor allem durch verringerte 
Druckkosten und Einsparungen beim Porto. Des Weite-
ren wird die kostenintensive manuelle Nachbearbeitung 
der Papierfragebogen stark reduziert.

Ein wichtiges Ziel des Zensus ist es, die Auskunfts-
pflichtigen so wenig wie möglich mit der Befragung zu 
belasten. Die Filterführung des Online-Fragebogens 
trägt wesentlich dazu bei, dass zum Beispiel die größte 
Gruppe der Befragten bei der Gebäude- und Wohnungs-
zählung – nämlich die rund 14 Millionen Eigenheim-
besitzerinnen und -besitzer – nur wenige Fragen des 
gesamten Fragenkatalogs lesen und beantworten müs-
sen. Sie können alle Daten nun innerhalb von fünf bis 
zehn Minuten eintragen. Die Beantwortung eines Papier-
bogens hingegen benötigt mehr Zeit, da die jeweilige Fil-
terführung erst verstanden und die betreffenden Fragen 
eindeutig identifiziert werden müssen.
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5

Maßnahmen der Online-First-Strategie

5.1 Übergeordnete Maßnahmen

Zur Umsetzung der Online-First-Strategie sind bisherige 

Verwaltungsabläufe und Instrumente auf den Prüfstand 

zu stellen und bei Bedarf zu modernisieren. Beim Zen-

sus 2011 zielten alle Prozesse darauf, einen Papierfra-

gebogen zu entwickeln, zu testen und davon ein elektro-

nisches Abbild zu erstellen. Die damals unerwartet hohe 

Online-Quote bei der Gebäude- und Wohnungszählung 

mit rund 30 % kam zustande, obwohl die Möglichkeit 

der Online-Meldung kaum beworben wurde, Zugangs-

hürden bestanden und der Online-Fragebogen nicht 

ausreichend optimiert war. Für den Zensus 2021 ist von 

einem deutlich höheren Online-Rücklauf auszugehen, 

wenn diese Prozesse von Grund auf digital konzipiert 

und die Entwicklungen im digitalen Bereich einbezogen 

werden.

Die Entwicklung eines leicht verständlichen Online-

Fragebogens, der den technischen Fortschritt seit 2011 

berücksichtigt und der es auch weniger internetaffinen 

Personen erlaubt, online am Zensus teilzunehmen, ist 

die vordringlichste Maßnahme der Online-First-Strate-

gie. Daher wurde der Online-Fragebogen für den Zensus 

2021 neu konzipiert. Berücksichtigt wurden dabei die 

Anregungen der Befragten aus dem Zensus 2011 sowie 

aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Online-

Forschung. Nicht zuletzt hatte auch der Blick auf die 

Bedienung großer Internetplattformen, die viele Millio-

nen Menschen im Alltag nutzen, Einfluss. Die Befragten 

des Zensus 2021 sollen alle gängigen Bedienkomforts 

im Online-Fragebogen des Zensus wiederfinden. Bei-

spielsweise gehören dazu:

> ein responsives Design, das den Fragebogen unab-

hängig von der Geräteklasse immer optimal darstellt,

> eine moderne grafische Darstellung,

> intelligente Filterführung, sodass jeder Person nur die 

für sie relevanten Fragen angezeigt werden,

> übersichtlich gestaltete Fragebogenseiten mit maxi-

mal drei Fragen je Seite, sodass Scrolling möglichst 

vermieden wird, 

> gute Lesbarkeit, Barrierefreiheit und ausreichend 

große Schriftgröße, damit auch Menschen mit Seh-

schwäche oder anderen Behinderungen die gleiche 

Möglichkeit haben, den Fragebogen korrekt auszu-

füllen,

> individuell angepasste Fehlertexte durch sofortige 

Plausibilitätsprüfungen, damit die Befragten falsche 

Eintragungen unkompliziert verstehen und ändern 

können, sowie

> das Angebot des Fragebogens in unterschiedlichen 

Sprachen und allgemein verständlicher Sprache. 

 Grafik 2 auf Seite 54

Nicht nur der Online-Fragebogen als Erhebungsinstru-

ment wurde kritisch auf den Prüfstand gestellt, sondern 

auch, ob der Zugang für die Befragten zum Online-Frage-

bogen möglichst leicht ist. Dass diese Prüfung berech-

tigt ist, zeigen die Erfahrungen aus dem letzten Zensus. 

Beim Zensus 2011 war der Hinweis zur Online-Meldung 

auf dem Papierfragebogen leicht zu übersehen – das 

lag an der Platzierung der Zugangsdaten und der klei-

nen Schriftgröße. Rief man im Internet die Startseite 

des Zensus auf, mussten erst mehrere Seiten geöffnet 

und jeweils die richtige Auswahl (Bundesland und Erhe-

bung) getroffen werden, ehe man zum Login des Online-

Fragebogens gelangte. Die vielen Rückmeldungen der 

Bürgerinnen und Bürger zeigten deutlich, dass die Nut-

zerfreundlichkeit verbessert werden muss. Daher ist der 

Zugang zum Online-Fragebogen beim Zensus 2021 stark 

vereinfacht. Beim Aufruf der Zensus-Website wird der 

Login-Bereich zum Online-Fragebogen auf allen Geräte-

klassen gut sichtbar auf der Startseite platziert. Nach 

dem Eingeben der Zugangsdaten nimmt das System 

die Zuteilung in die richtige Erhebung und somit in den 

relevanten Online-Fragebogen automatisch vor. Somit 

erhalten auch Personen, die sowohl an der Personen-

erhebung als auch an der Gebäude- und Wohnungszäh-

lung teilnehmen müssen, einen leichten Zugang zum 

Fragebogen. Auch die neue Zensus-2021-Website weist 

moderne Bedienelemente auf und stellt Themen inter-

aktiv und leicht verständlich dar. Für alle Interessierten 

gibt es auch weiterhin die vertiefenden Inhalte (Quali-

tätsberichte, tiefgegliederte Ergebnisse, Gemeindeblät-

ter und so weiter).

Eine weitere Zugangshürde für die Online-Befragung 
beim Zensus 2011 war die damalige Verwendung kryp-
tischer Zeichenfolgen für die Online-Zugangsdaten 
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Grafik 2

Gegenüberstellung der Online-Fragebogen 2011 und 2021 zur Gebäude- und  
Wohnungszählung (Ausschnitt)

Zensus 2011

Zensus 2021

2019 - 01 - 0497

54      Statistisches Bundesamt | WISTA | Sonderheft Zensus 2021 | 2019



Online First als Leitgedanke für effiziente Primärerhebungen beim Zensus 2021

(Login-Vorgang). Vielen Menschen fällt das Entziffern 
kryptischer Zeichenfolgen aufgrund verminderten Seh-
vermögens schwer. Hinzu kommt, dass Sonderzeichen 
auf den Tastaturen von Touchgeräten selbst für erfahrene 
Internetnutzende teilweise nur schwer aufzufinden sind. 
Durch das Auslassen von Sonderzeichen und sich stark 
ähnelnden Nummern oder Buchstaben, die ausschließ-
liche Kleinschreibung und die Wahl einer gut leserlichen 
Schriftart sind die Online-Zugangsdaten nun deutlich 
leichter einzugeben, ohne dass die Sicherheit leidet.

Neu im Vergleich zum Zensus 2011 ist auch, dass im Pre-
testlabor des Statistischen Bundesamtes alle beschrie-
benen Prozessschritte und Produkte des Online-Ver-
fahrens ausgiebig getestet wurden: Bisher haben über 
100 Testpersonen an qualitativen Interviews teilgenom-
men. Wertvolle Erkenntnisse zum Bedienverhalten der 
Testpersonen liefern hier die ausgewerteten Kamera-
aufzeichnungen. Im Zuge der Zensusvorbereitung führen 
die statistischen Ämter darüber hinaus zwei quantitative 
Pretests durch, in denen rund 140 000 Personen um frei-
willige Teilnahme am Online-Verfahren gebeten werden.

Die Medienkampagne und die Bilder, die die Öffentlich-
keit mit dem Zensus in Verbindung bringt, tragen ent-
scheidend dazu bei, welchen Meldeweg die Befragten 
nutzen. Die Aufmerksamkeit in den Medien um den Zen-
susstichtag herum wird hoch sein. Passend zur Online-
First-Strategie werden Bilder erzeugt, die die Online-
Teilnahme in den Fokus rücken und motivierend für die 
Online-Auskunft sind. Die Eingabe von „Zensus 2011“ 
in eine Bildersuchmaschine zeigt beispielsweise der-
zeit hauptsächlich Kugelschreiber und Papierformulare. 
Beim Zensus 2021 sollen diese Ergebnisse im besten Fall 
Tablets und Smartphones sowie den Online-Fragebogen 
zeigen. Auch soll der Zensus auf Social-Media-Kanälen 
präsent sein und es wird eine höhere Anzahl digitaler 
Veröffentlichungen von Ergebnissen angestrebt.

5.2 Kontaktaufnahme bei der 
Gebäude- und Wohnungszählung

Der Medienbruch von Papier zur Online-Meldung lässt 
sich auch beim kommenden Zensus 2021 nicht vermei-
den, denn die Befragten können nicht per E-Mail kontak-
tiert werden. Die auskunftspflichtigen Eigen tümerinnen 
und Eigentümer erhalten bei der Gebäude- und Woh-
nungszählung über den postalischen Weg ein Anschrei-
ben. Im Sinne einer Push2Web-Strategie, also dem 
Setzen von Anreizen für eine Online-Meldung, wird aller-
dings auf die Beigabe eines Papierfragebogens – wie 
es beim Zensus 2011 noch der Fall war – verzichtet.  
Wissenschaftliche Studien, aber auch der Zensustest 
2017 im Vereinigten Königreich belegen für diese Stra-
tegie eine deutlich höhere Online-Teilnahmebereitschaft 
(siehe Abschnitt 3.4). Somit nimmt das Anschreiben als 
Teil des Beantwortungsprozesses eine sehr wichtige 
Funktion ein, denn daraus muss klar ersichtlich werden, 
wie die Meldung online erfolgt. 

5.3 Kontaktaufnahme bei 
den Personenerhebungen

Die Besonderheit bei den Personenerhebungen ist eine 
Erhebungsorganisation, die sich durch die Mischung aus 
notwendigem persönlichem Interview für die Erfassung 
der Personenmerkmale und der präferierten selbststän-
digen, digitalen Angabe der sozio-demografischen Merk-
male ergibt. Der Fokus der Kontaktaufnahme liegt daher 
sowohl auf der Information der Befragten, als auch in 
der Ausgestaltung der Erhebungsorganisation. Die Erhe-
bungsbeauftragten sind hierbei die Ansprechpersonen 
für die Befragten: Sie können bei Unklarheiten informie-
ren und den Personen, die den Online-Meldeweg nicht 
nutzen können oder wollen, Unterstützung oder Alterna-
tiven anbieten.

Um eine hohe Online-Selbstausfüllerquote zu errei-
chen, werden die Meldewege (nach Nutzen für die 
Online-Quote und den Qualitätszielen) priorisiert. Alle 
möglichen Meldewege werden den Auskunftgebenden 
angeboten, jedoch nicht gleichzeitig beworben. Bei-
spielsweise soll wie bei der Gebäude- und Wohnungs-
zählung ein Papierfragebogen nur auf ausdrücklichen 
Wunsch ausgehändigt werden.
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Die Online-First-Strategie bliebe unvollständig, würde 
sie nicht auch die Belange derjenigen Befragten ernst 
nehmen, die den Online-Zugang nicht nutzen können 
oder wollen. Daher können bei Bedarf weiterhin die 
sozio-demografischen Merkmale als papierbasierte Mel-
dung sowie im persönlichen Interview erhoben werden.

6

Ausblick

Die geplanten und zum Teil schon umgesetzten Maß-
nahmen der Online-First-Strategie bieten großes Innova-
tionspotenzial, um die Primärerhebungen im kommen-
den Zensus 2021 effizienter zu gestalten und die selbst 
gesteckten Qualitätsziele zu erreichen. Sie knüpfen an 
nationale und internationale Standards an und wer-
den dem digitalen Wandel in der Gesellschaft gerecht. 
Des Weiteren fügen sie sich ein in die Ziele der Digita-
len Agenda des Statistischen Bundesamtes sowie des 
Regierungsprogramms „Digitale Verwaltung 2020“. Die 
jüngsten Beispiele des Zensus in Kanada und Neusee-
land zeigen, dass bereits andere Länder erfolgreich den 
digitalen Wandel mitgestalten.

Der Zensus 2021 in Deutschland soll der letzte register-
gestützte Zensus mit primärstatistischen Erhebungen 
werden. In Zukunft soll ein rein registerbasierter Zen-
sus stattfinden, ohne Notwendigkeit, Bürgerinnen und 
Bürger zu befragen (Körner und andere, 2019). Aber 
die Erkenntnisse, wie eine Online-First-Strategie eine 
Primärerhebung effizienter gestaltet, sind nicht nur für 
den Zensus relevant. Auch andere Fachstatistiken wer-
den von den Erfahrungen des Zensus 2021 profitieren, 
Online First als Leitgedanken für effizientere Primärerhe-
bungen implementieren und zur besseren Datenqualität 
und Entlastung der Bürgerinnen und Bürger beitragen. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Für den Zensus 2021 wird seit Oktober 2018 im Statistischen Bundesamt ein Quali-

tätsmanagementsystem aufgebaut. Ein systematisches Qualitätsmanagement soll die 

Qualität der Prozesse und Ergebnisse steuern, bewerten und dokumentieren. Politik, 

Verwaltung und Wirtschaft benötigen die Daten des Zensus als verlässliche Entschei-

dungs- und Planungsgrundlage. Daher muss sichergestellt werden, dass die Ergeb-

nisse des Zensus höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Dieser Aufsatz stellt die 

derzeitige Ausgestaltung des Qualitätsmanagements für den Zensus 2021 dar. Im ers-

ten Teil werden die Akteure, die Ziele und der Umfang des Qualitätsmanagements the-

matisiert. Der zweite Teil beschreibt die vier Dimensionen des Qualitätsmanagements.

 Keywords: 2021 Census – quality guidelines – quality data sheets in the official 

statistics network – European Statistics Code of Practice – ISO

ABSTRACT

Since October 2018 a quality management system has been set up for the 2021 Census 

at the Federal Statistical Office. Systematic quality management is designed to control, 

assess and document the quality of the processes and results. Politicians, public au-

thorities and the business community need the Census data as a reliable basis for 

decision-making and planning. For this reason, it must be ensured that the Census 

results meet the highest quality requirements. This article describes the current de-

velopment of quality management processes for the 2021 Census. The first part of the 

article introduces the parties involved, goals and extent of quality management, while 

the second part describes the four dimensions of quality management.
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1

Einleitung

Mit dem Zensus 2021 führen die Statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder in Deutschland wieder eine 
Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung durch. Gewon-
nen werden sollen die amtliche Einwohnerzahl sowie 
weitere tief gegliederte Daten zur Bevölkerung, Erwerbs-
tätigkeit und zum Gebäude- und Wohnungs bestand. 
Politik, Verwaltung und Wirtschaft benötigen die Daten 
des Zensus als verlässliche Entscheidungs- und Pla-
nungsgrundlage. Für Wissenschaft, Markt- und Mei-
nungsforschung sowie für die amtliche Statistik selbst 
liefert der Zensus neue, wichtige Basisdaten. 

Zum Einsatz kommen wird auch 2021 wieder das Grund-
modell des registergestützten Zensus 2011. Grundlage 
werden somit Daten aus den Melderegistern und wei-
teren Verwaltungsregistern sein. Allerdings liegen die 
benötigten Daten nicht vollständig oder nicht in der 
erforderlichen Qualität in Verwaltungsregistern vor. 
Daher werden die Registerauswertungen um Angaben 
aus Personenerhebungen (Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis und Erhebung an Anschriften mit Son-
derbereichen) und einer Gebäude- und Wohnungszäh-
lung ergänzt.

Um sicherzustellen, dass die Ergebnisse des Zensus 
2021 höchsten Qualitätsansprüchen genügen, wird 
seit Oktober 2018 ein Qualitätsmanagementsystem im 
Statistischen Bundesamt aufgebaut, das in diesem Arti-
kel erläutert wird. Das Qualitätsmanagement (QM) für 
den Zensus 2021 dient der zielgerichteten Steuerung 
und Dokumentation der Qualität der Prozesse und der 
Ergebnisse des Zensus, also der für die Nutzerinnen 
und Nutzer bereitzustellenden Daten. Kapitel 2 stellt 
den Rahmen des Qualitätsmanagements für den Zensus 
2021 vor, den Akteure, Ziele, Umfang, das Zusammen-
spiel von Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung 
sowie das Qualitätscontrolling bilden. Die vier Dimen-
sionen des Qualitätsmanagements werden in Kapitel 3 
beschrieben, Kapitel 4 zieht ein kurzes Fazit der bishe-
rigen Aktivitäten zum Qualitätsmanagement für den 
Zensus 2021. 

2

Rahmen des Qualitätsmanagements

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Akteure, die 

Ziele, den Umfang des Qualitätsmanagements, das 

Zusammenspiel zwischen Qualitätsmanagement und 

Qualitätssicherung (QS) sowie das Qualitätscontrolling.

2.1 Akteure

Im Oktober 2018 wurde im Statistischen Bundes-

amt eine Projektleitung für das Qualitätsmanagement 

(PL QM) für den Zensus 2021 etabliert. Diese verantwor-

tet die Erstellung und Pflege der Qualitätsmanagement-

vorschriften. Sie ist zuständig für alle übergreifenden 

Qualitätsbelange sowie den Inhalt, die Wirtschaftlich-

keit und Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems 

sowie seine permanente Fortschreibung. Daneben gibt 

es die fachliche Projektleitung (PL Fach), die Projektlei-

tung Informationstechnik (PL IT) und die Projektleitung 

für die externe Zensuskommu nikation (PL KOM). Die 

Gesamtverantwortung für den Zensus 2021 trägt die 

Gesamtprojektleitung (GPL).

Das Großprojekt Zensus 2021 wird von den Statis-

tischen Ämtern des Bundes und der Länder gemeinsam 

durchgeführt. Es gliedert sich in etwa 20 Teilprojekte, 

die sich mit der fachlich-methodischen Konzeption, der 

Durchführung der Erhebungen und der Aufbereitung der 

Ergebnisse befassen. | 1 Zu diesen Erhebungen zählen 

die Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis sowie 

die Erhebung an Sonderbereichen (unter anderem an 

allen Anschriften mit Wohnheimen und Gemeinschafts-

unterkünften) zur statistischen Korrektur der Melde-

register und Ermittlung personenbezogener und sozio-

demografischer Strukturmerkmale. Dazu zählt auch die 

Gebäude- und Wohnungszählung, bei der Daten zur Art 

des Gebäudes, zur Anzahl der Wohnungen im Gebäude, 

zur Nutzungsart und zur Fläche der Wohnung ermittelt 

werden. Die Datenlieferungen der Datenbestände aus 

den Melderegistern, die neben personenbezogenen 

Daten auch Angaben zu den Anschriften enthalten, 

sind ebenfalls als Erhebungen zu behandeln. Fast alle 

 1 Außerdem gibt es etwa 20 weitere technische Teilprojekte mit dem 
Fokus auf der Entwicklung notwendiger IT-Komponenten.
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Teilprojekte umfassen auch die Entwicklung entspre-

chender IT-Anwendungen für die Statistikproduktion. 

Teilweise wird die Software-Entwicklung an Externe 

vergeben. Letztlich gibt es Teil projekte mit dem Schwer-

punkt Facharbeit und Teilprojekte mit dem Schwerpunkt 

IT-Arbeit.  Grafik 1

Grafik 1

Wichtige Akteure im Qualitätsmanagement  
für den Zensus 2021

In diesen Teilprojekten wird die eigentliche Arbeit 

zur Qualitätssicherung sowohl fach- als auch IT-seitig 

geleistet. Das systematische und umfassende Quali-

tätsmanagement hat zum Ziel, diese Arbeiten zu koor-

dinieren und nach einheitlichen Vorgaben ablaufen zu 

lassen. Zudem soll es die für die Projektsteuerung not-

wendige Transparenz schaffen. Wichtige Partner für die 

Projektleitung Qualitätsmanagement beim Aufbau und 

Betrieb eines Qualitätsmanagementsystems sind daher 

die Qualitätssicherungs-Verantwortlichen (QS-Verant-

wortliche) aus dem Fachbereich und aus der IT, die Teil-

projektleitungen aus dem Fachbereich und der IT sowie 

die verantwortlichen PL Fach, PL IT und schließlich die 

Gesamtprojektleitung (siehe Grafik 1).

2.2 Ziele

Die Ergebnisse des Zensus 2021 sollen pünktlich zum 

geplanten Termin 18 Monate nach dem Stichtag veröf-

fentlicht werden, nach wissenschaftlichen und inter-

nationalen Standards erstellt werden und eine definierte 

hohe Genauigkeit aufweisen. Das Zustandekommen der 

Daten soll nachvollziehbar dokumentiert und durch aus-

sagekräftige Begleitdokumente erläutert werden. Die 

Zensusergebnisse sollen für alle Nutzergruppen zugäng-

lich sein und insgesamt deren Bedarf entsprechen. Das 
systematische Qualitätsmanagement soll das Erreichen 
dieser Ziele sicherstellen.

Die Qualitätsziele, die das Qualitätsmanagement ver-
folgt, sind im Allgemeinen am Verhaltenskodex für euro-
päische Statistiken ausgerichtet. Der Verhaltenskodex 
definiert in insgesamt 16 Grundsätzen die Qualitätskri-
terien in drei Bereichen: 

a) zum institutionellen Rahmen der Statistikerstellung,

b) zu den statistischen Prozessen und

c) zu den statistischen Produkten.

Alle Aktivitäten bei der Entwicklung, Erstellung und Ver-
breitung von Statistiken – und damit auch im Zensus 
2021 – sorgen für die Sicherstellung der Qualität der 
statistischen Endprodukte und somit der Ergebnisse, 
die den Nutzerinnen und Nutzern bereitgestellt werden. 
Im Verhaltenskodex für europäische Statistiken sind ins-
gesamt fünf Grundsätze für die Qualität der Ergebnisse 
festgelegt: (1) Relevanz, (2) Genauigkeit und Zuverläs-
sigkeit, (3) Aktualität und Pünktlichkeit, (4) Kohärenz 
und Vergleichbarkeit sowie (5) Zugänglichkeit und Klar-
heit. | 2 Insbesondere für die Genauigkeit (beispielsweise 
anhand des Stichprobenfehlers) und die Aktualität 
(anhand des Veröffentlichungstermins) werden konkrete 
Zielwerte definiert. 

 2 Parallel zum Verhaltenskodex werden in Artikel 12 der Verordnung 
(EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2009 über europäische Statistiken (Amtsblatt der 
EU Nr. L 87, Seite 164) – die die rechtliche Grundlage für die Ent-
wicklung, Erstellung und Verbreitung von europäischen Statistiken 
und somit auch für den Zensus 2021 bildet – genau diese fünf 
Qualitätskriterien rechtlich festgeschrieben. Dies verdeutlicht die 
große Bedeutung dieser fünf Qualitätskriterien. Auch im Artikel 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. Juli 2008 über Volks- und Wohnungszählungen 
(Amtsblatt der EU Nr. L 218, Seite 14) – die die rechtliche Grundlage 
für den Zensus 2021 bildet – werden genau diese Qualitätskriterien 
festgeschrieben.

Qualitäts-

management

Gesamtprojektleitung

Fachbereich

QS = Qualitätssicherung

Projektleitung Fach

Teilprojektleitungen

QS-Verantwortliche

Projektleitung IT

Teilprojektleitungen IT

QS-Verantwortliche IT

Informationstechnik (IT)
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2.3 Umfang zu haben und in allen Arbeitsphasen entsprechende

Qualitätssicherungsmaßnahmen zu implementieren (Di- 

mension 1). Das Fundament für qualitativ hochwertigeDie Vorgaben zum Qualitätsmanagement decken den 
Ergebnisse wird bereits bei der Konzeption einer Statis-gesamten statistischen Produktionsprozess ab und 

 tik gelegt: Konzeptionelle Grundlagendokumente, dieumfassen vier Dimensionen:  Grafik 2
Vorgaben für einzelne Schritte der Statistik erstellung

1) Qualitätsmanagement im Statistikerstellungs- festlegen (beispielsweise zur Datengewinnung, zur
prozess, Durchführung von Datenprüfungen und Fehlerkorrek-

2) Qualitätsmanagement in der Erstellung von konzep- turen und so weiter) stellen eine wichtige Dimension

tionellen Grundlagendokumenten, des Qualitätsmanagements dar (Dimension 2). Aber

auch während der Softwareentwicklung setzt das Quali-
3) Qualitätsmanagement während der Softwareentwick- tätsmanagement für den Zensus 2021 an. So ist es

lung und wichtig, eine korrekt laufende und ausgereifte Software 

4) Qualitätsmanagement der Daten und Ergebnisse. für die Datengewinnung, -aufbereitung und -analyse zu 

verwenden, um die Qualität der „am Ende“ zu veröffent-
Ziel ist es, in den vier Dimensionen des Qualitätsmanage- lichenden Ergebnisse sicherzustellen (Dimension 3).
ments die Voraussetzungen zu schaffen und spezifische Weiterhin beeinflussen der Erhebungs- und der Auf-
Vorgaben festzulegen, damit durch eine hohe Qualität bereitungsprozess die Qualität der zu veröffentlichen-
der Prozesse die Qualität der Ergebnisse systematisch, den Ergebnisse: Werden (Roh-)Daten (aus verschie-
zuverlässig und nachweisbar sichergestellt wird. Die denen Gründen) bereits fehlerhaft erfasst und können
Qualität der letztlich veröffentlichten Zensusergeb nisse diese Fehler nur bedingt oder nicht identifiziert und 
wird durch die vorgelagerten Konzeptions- und Produk- korrigiert werden, führt das zu einer qualitativ minder-
tionsprozesse maßgeblich beeinflusst. Daher ist es für wertigen Basis für die Endergebnisse (Dimension 4). 
das Qualitätsmanagement für den Zensus 2021 wichtig, 

den gesamten Prozess der Statistik erstellung im Blick 

Grafik 2

Die vier Dimensionen des Qualitätsmanagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistischer Produktionsprozess | 1:

1 
Bedarf 
bestimmen

2 
Statistik  
konzipieren

3 
Produktions- 
system 
aufbauen

4 
Daten 
gewinnen

5 
Daten 
aufbereiten

6 
Ergebnisse 
analysieren

7 
Ergebnisse 
verbreiten

8 
Prozessdurchlauf 
evaluieren

1 Nach dem Geschäftsprozessmodell Amtliche Statistik (GMAS). 2019-01-0495

Dimension 1: Qualitätsmanagement im Statistikerstellungsprozess

Dimension 2: 
Qualitätsmanagement 
in der Erstellung 
von konzeptionellen 
Grundlagen- 
dokumenten

Dimension 3: 
Qualitätsmanagement während der 
Softwareentwicklung Dimension 4: Qualitätsmanagement der Daten und Ergebnisse

Vier Dimensionen des Qualitätsmanagements:
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tät zu erreichen. Dabei wird im Zensus 2021 zwischen 
zwei Arten der Qualitätssicherung unterschieden: Das 
sind zum einen die sogenannte inhaltliche Qualitäts-
sicherung (die durch das jeweilige Teilprojekt fach- 
beziehungsweise IT-seitig erfolgt) und zum anderen die 
formale Qualitätssicherung (die durch die Projektleitung 
Qualitätsmanagement erfolgt). 

Bei der inhaltlichen Qualitätssicherung geht es um die 

Durchführung von QS-Maßnahmen in den Statistischen 

Ämtern des Bundes und der Länder, die fach- bezie-

hungsweise IT-seitig zu leisten sind und die die Quali-

tät der Prozesse und Ergebnisse fachlich oder IT-seitig 

beeinflussen. Für die qualitätsgerechte Durchführung 

der Qualitätsmanagementvorschriften (Qualitätssiche-

rung) sind (neben anderen Aufgaben) die Projektleitung 

Fach und die Projektleitung IT einschließlich der jeweils 

untergeordneten Teilprojektleitungen verantwortlich. In 

diesem Kontext wird von „inhaltlicher QS Fach“ bezie-

hungsweise „inhaltlicher QS IT“ gesprochen. Dabei 

berät und unterstützt die Projektleitung Qualitätsma-

nagement die (Teil-)Projektleitungen bei allen Fragen, 

die das Qualitätsmanagement betreffen.

Bei der formalen Qualitätssicherung geht es insbeson-

dere darum, die Einhaltung der Vorgaben des Quali-

tätsmanagements sicherzustellen. Die formal korrekte 

Dokumentation der in den Teilprojekten durchgeführten 

QS-Maßnahmen erfolgt in den Teilprojekten selbst und 

wird entsprechend der festgelegten Qualitätsmanage-

mentvorschriften durch die Projektleitung Qualitätsma-

nagement geprüft. In diesem Kontext wird von „formaler 

Qualitätssicherung“ gesprochen. 

2.5 Qualitätscontrolling

Die Umsetzung der Vorgaben des Qualitätsmanage-

ments in den vier Dimensionen in den Statistischen 

Ämtern des Bundes und der Länder wird mit einem Qua-

litätscontrolling systematisch überprüft. Das Qualitäts-

controlling ist neben Termin-, Ressourcen- und Risiko-

controlling ein Teilaspekt des Projektcontrollings. 

Das Qualitätscontrolling soll den Stand der Erreichung 

der Qualitätsziele beziehungsweise der Vorgaben des 

Qualitätsmanagements messbar und so die Zielerrei-

chung sowie eventuell auftretende Abweichungen sicht-

bar machen. Hieraus ergeben sich Ansatzpunkte für die 

verschiedenen Leitungsebenen in den Statistischen 

Ämtern des Bundes und der Länder, um steuernd ein-

zugreifen.

Zu allen Teilaspekten des Projektcontrollings erfolgen 

eine regelmäßige Berichterstattung sowie eine Sta-

tuseinschätzung der einzelnen Teilprojekte. Das Pro-

jektcontrolling wird durchgeführt und koordiniert durch 
das Projektmanagementoffice | 3 des Statistischen Bun-
desamtes.

Für zusätzliche Planungs- und Umsetzungssicherheit 
der strategischen Zensusziele wurde außerdem ein vier-
teljährliches externes Controlling eingerichtet. Um regel-
mäßig eine neutrale und unabhängige Sicht von außen 
auf den Projektplan, den Projektfortschritt sowie die 
Qualität der Projektergebnisse zu erhalten, wurde dafür 
das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen 
KPMG beauftragt.

3

Vier Dimensionen des Qualitäts-
managements

Das Qualitätsmanagementsystem deckt den gesamten 
statistischen Produktionsprozess ab (siehe Grafik 2), 
wobei in den vier Dimensionen unterschiedliche Instru-
mente der Qualitätssicherung zum Einsatz kommen. Im 
Folgenden werden die Dimensionen und die entspre-
chenden Instrumente näher beschrieben.

3.1 Dimension 1:  
Statistikerstellungsprozess

Der Statistikerstellungsprozess kann typischerweise 
in acht Phasen eingeteilt werden. Sie decken von den 
vorbereitenden Phasen über die eigentliche Statistik-
produktion bis hin zur Veröffentlichung der Ergebnisse 
und der Evaluierung des Prozessdurchlaufs alle für die 
Statistikerstellung relevanten Prozessschritte ab. 

 3 Das Projektmanagementoffice ist das Bindeglied zwischen der 
Gesamtprojektleitung, den Projektleitungen sowie den fachlichen 
und IT-Teilprojektleitungen.
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   Geschäftsprozessmodell Amtliche Statistik 
(GMAS)

Referenzrahmen für die Beschreibung und Darstel-

lung eines solchen „typischen“ Ablaufs einer Statistik 

– unabhängig von der Methodik, den Erhebungsinhalten 

und Besonderheiten der einzelnen Statistik – bildet das 

sogenannte Geschäftsprozessmodell Amtliche Statistik 

(GMAS), das auch auf den Zensus 2021 anwendbar ist. 

Vorbereitende Phasen: Phase 1 „Bedarf bestimmen“, 

Phase 2 „Statistik konzipieren“ und Phase 3 „Produk-

tionssystem aufbauen“. Eigentliche Statistikproduktion: 

Phase 4 „Daten gewinnen“, Phase 5 „Daten aufbereiten“ 

und Phase 6 „Ergebnisse analysieren“. Veröffentlichung 

der Ergebnisse: Phase 7 „Ergebnisse verbreiten“. Evalu-

ierung des Prozessdurchlaufs: Phase 8 „Prozessdurch-

lauf evaluieren“.

Um die Qualität des Erstellungsprozesses der Ergeb-
nisse des Zensus 2021 sicherzustellen, sollen die im 
Qualitätshandbuch (Statistische Ämter des Bundes und 
der Länder, 2018) beschriebenen Qualitätsrichtlinien 
umgesetzt werden. Die Qualitätsrichtlinien dienen der 
Erfüllung des oben genannten Verhaltenskodex für euro-
päische Statistiken und sind eine umfassende Samm-
lung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die den 
gesamten Statistikerstellungsprozess nach dem GMAS 
abdecken. Sie bilden den Standard für die systema-
tische Qualitätssicherung im Statistikerstellungsprozess 
in der amtlichen Statistik.  Übersicht 1 auf Seite 66

Die Qualitätsrichtlinien des Qualitätshandbuchs der 
Statistischen Ämter des Bundes und der Länder unter-

stützen die inhaltliche QS-Arbeit des Fachbereichs. 
Indem für jeden Schritt des Statistikerstellungsprozes-
ses notwendige Qualitätsrichtlinien beziehungsweise 
QS-Maßnahmen aufgelistet werden, fördern sie zudem, 
dass die Statistikerstellung das angestrebte Qualitäts-
niveau erreicht. Die Qualitätsrichtlinien sind in den 
Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder ein 
eta bliertes Instrument der Qualitätssicherung, das seit 
2015 für alle Statistiken angewandt wird. Für die Anwen-
dung beim Zensus 2021 wurden die Qualitätsrichtlinien 
an dessen Rahmenbedingungen angepasst. Insgesamt 
ist beim Zensus 2021 die Durchführung mehrerer Hun-
dert solcher Qualitätssicherungsmaßnahmen in den 
fachlichen Teilprojekten vorgesehen. 

Die Qualitätsrichtlinien erfüllen im Zensus 2021 damit 
die Funktion eines umfassenden QS-Plans | 4, der die 
inhaltliche Qualitätssicherung im Statistikerstellungs-
prozess leitet. Im Rahmen eines solchen QS-Plans wird 
bestimmt, welche QS-Maßnahmen wann umgesetzt wer-
den. Dies hilft dabei, in einem über mehrere Jahre ange-
legten Großprojekt wie dem Zensus 2021 den Überblick 
über die zu erfüllenden QS-Maßnahmen zu behalten, 
die Qualitätsarbeiten im Statistikerstellungsprozess ge- 
zielt voranzubringen und Defizite systematisiert zu er -
kennen. Da das Großprojekt Zensus 2021 in mehrere 
Teilprojekte untergliedert ist, hat jedes Teilprojekt einen 
solchen spezi fischen QS-Plan ausgearbeitet.

Im Rahmen des Qualitätscontrollings wird die Durch-
führung des hier beschriebenen QS-Plans für jedes 
Teilprojekt überprüft. Die erfolgte Durchführung der 
QS-Maßnahmen wird von den Teilprojekten durch eine 
aussagekräftige und nachvollziehbare Dokumentation 
belegt. Diese Dokumentation wird im Rahmen der for-
malen Qualitätssicherung durch die Projektleitung Qua-
litätsmanagement kritisch überprüft. Im Fall einer Bean-
standung wird dies an das verantwortliche Teilprojekt 
zurückgespiegelt, um entweder die Verbesserung einer 
mangelhaften Dokumentation über die erfüllte QS-Maß-
nahme zu erwirken oder um die Umsetzung einer über-
fälligen QS-Maßnahme in die Wege zu leiten.

 4 In Anlehnung an die Qualitätsmanagement-Normenreihe DIN EN 
ISO 9001:2015. Die Qualitätsmanagement-Normenreihe DIN EN ISO 
9000 ff. wurde im Jahr 1987 eingeführt und bildet weltweit für eine 
Vielzahl von Organisationen der verschiedensten Branchen die Basis 
für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement. Sie ist das am wei-
testen verbreitete Normenwerk der Internationalen Organisation für 
Normung (ISO – International Organization for Standardization).
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Übersicht 1

Beispiele für Qualitätsrichtlinien (strukturiert nach GMAS) | 1

Vorbereitung

Phase 1: Bedarf bestimmen

Neben dem eigentlichen Bedarf nach Informationen werden auch Nutzeranforderungen hinsichtlich der fachlichen  
und regionalen Gliederungstiefe, der geforderten Genauigkeit und Aktualität der Ergebnisse sowie der Periodizität  
der Ergebnisveröffentlichung ermittelt und dokumentiert.

Phase 2: Statistik konzipieren

Ausgestaltung der Datengewinnung: Beim Einsatz mehrerer Wege der Datengewinnung, beispielsweise indem für die 
Befragung ein Papierfragebogen oder ein elek tronischer Fragebogen angeboten wird (sogenannter mixed mode), wird 
getestet, welche Auswirkungen daraus auf die Qualität der Daten resultieren (sogenannte mode effects). Die in diesen 
Tests gewonnenen Erkenntnisse werden bei der endgültigen Ausgestaltung der Datengewinnung berücksichtigt.

Phase 3: Produktionssystem aufbauen

Datengewinnung aufbauen: Grundsätzlich wird ein sogenannter Pretest durchgeführt, bei dem das Ausfüllen des Frage-
bogens vorab simuliert wird. […] Fragebogen werden dabei beispielsweise fachlich-inhaltlich sowie auf Verständlichkeit 
und neutrale Formulierung geprüft. […]

Verbreitungskomponenten aufbauen: Es wird festgelegt, welche Metadaten (zum Beispiel zu Definitionen, Methodik, 
Qualität) und Erläuterungen bei der Veröffentlichung der Ergebnisse bereitgestellt werden, um den Nutzerinnen und 
Nutzern eine korrekte Interpretation und aussagekräftige Vergleiche zu erleichtern.

Eigentliche Statistikproduktion

Phase 4: Daten gewinnen

Datengewinnung vorbereiten: Werden Interviewerinnen und Interviewer eingesetzt, so werden diese vorab geschult. 
Dabei wird darauf hingewirkt, dass jede Interviewerin beziehungsweise jeder Interviewer die Befragung methodisch 
korrekt durchführt. Inhalte, Umfang und Termine absolvierter Interviewer-Schulungen werden dokumentiert.

Datengewinnung durchführen: Um die angestrebte Genauigkeit und damit aussagekräftige Ergebnisse erreichen zu 
können, ist eine hinreichende Datenmenge (im Hinblick auf Vollzähligkeit und Vollständigkeit) erforderlich. Aus diesem 
Grund wird während der Datengewinnung darauf geachtet, dass der dafür notwendige Rücklauf erreicht wird.

Phase 5: Daten aufbereiten

Daten plausibilisieren und imputieren: Bei jeder Datenveränderung wird automatisch protokolliert, aufgrund 
welche(n/r) Fehlerschlüssel(s) diese durchgeführt wurde. Dabei werden manuelle Datenveränderungen aufgrund von 
Rückfragen beim Auskunftgebenden von Datenveränderungen durch Algorithmen (automatische Imputation) und von 
manuellen Datenveränderungen durch Expertenschätzung (manuelle Imputation) unterschieden.

Phase 6: Ergebnisse analysieren

Ergebnisse validieren: Antwortausfälle (auf Ebene von Einheiten oder Merkmalen; also Unit- beziehungsweise  
Item-Non-Response) werden im Hinblick auf systematische Antwortausfälle und die resultierende Belastbarkeit  
der Ergebnisse untersucht.

Ergebnisse fertigstellen: Die Qualität der Ergebnisse wird im Qualitätsbericht anhand der durch die europäische Statis-
tikverordnung […] definierten Qualitäts kriterien bewertet. […] Alle für ein statistisches Produkt relevanten Definitionen, 
Konzepte und Klassifikationen werden im Qualitätsbericht erläutert. Dies betrifft insbesondere den Gegenstand der 
Statistik, die statistischen Einheiten, die erhobenen und abgeleiteten Merkmale, die berechneten Maßzahlen und 
Indikatoren, die verwendeten Klassifikationen sowie regionale und sonstige Gliederungen.

Veröffentlichung und Evaluierung

Phase 7: Ergebnisse verbreiten

Die statistischen Ergebnisse werden durch […] Metadaten (zum Beispiel zu Definitionen, Methodik, Qualität) und 
Erläuterungen ergänzt, um den Nutzerinnen und Nutzern das Verständnis und die Interpretation der Ergebnisse zu 
erleichtern.

Phase 8: Prozessdurchlauf evaluieren

Die Qualität der Statistik wird anhand der im Verhaltenskodex für europäische Statistiken festgelegten Qualitätsdimen-
sionen zur Prozess- und Produktqualität regelmäßig unter Einbeziehung aller relevanten Akteure evaluiert […].

GMAS: Geschäftsprozessmodell Amtliche Statistik.

1 Auszug aus dem Qualitätshandbuch (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2018). Für eine bessere Verständlichkeit wurden 
manche Qualitätsrichtlinien in ihrem Wortlaut leicht angepasst.
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3.2 Dimension 2: Erstellung von konzep-
tionellen Grundlagendokumenten

Zu Beginn spielen bei der Konzeption einer Statistik | 5 
konzeptionelle Grundlagendokumente (beispielsweise 
sogenannte Fachkonzepte, Lastenhefte und Pflichten-
hefte beziehungsweise Spezifikationen) eine wichtige 
Rolle. 

In Fachkonzepten werden alle für die Erstellung der 
Statistik relevanten fachlichen Abläufe, Tätigkeiten und 
Zuständigkeiten beschrieben. Die Fachkonzepte wer-
den von den fachlichen Teilprojekten ausgearbeitet und 
richten sich insbesondere an die IT-Organisatorinnen 
und -Organisatoren sowie Anforderungsanalytikerinnen 
und -analytiker aus der Informationstechnik. Die Fach-
konzepte stellen die Basis für die Erstellung von Lasten-
heften dar, die wiederum als Grundlage für die Soft-
wareentwicklung | 6 dienen (siehe Dimension 3). 

Damit die zu erstellende Software den Bedürfnissen ihrer 
Nutzerinnen und Nutzer entspricht, müssen die Fachbe-
reiche im Fachkonzept die fachlichen Anforderungen 
an ein neues IT-Fachverfahren ausreichend detailliert 
beschreiben, sodass Anforderungsanalytiker/-innen auf 
dieser Basis das Lastenheft | 7 erstellen können. Für eine 
wirksame Anforderungsanalyse ist eine enge Zusam-
menarbeit mit den Fachkolleginnen und -kollegen sowie 
Nutzerinnen und Nutzern zwingend notwendig. Die fach-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Nut-
zerinnen und Nutzer der entsprechenden Teilprojekte 
der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder erar-
beiten wesentliche Anforderungen mit und unterstützen 
die Anforderungsanalysten. Das Lastenheft beschreibt 

 5 GMAS-Phase 2 „Statistik konzipieren“.

 6 Teilweise werden Fachkonzepte erstellt, die nicht zwangsläufig für die 
Softwareentwicklung bestimmt sind, wie beispielsweise im Falle von 
Pretests. Die in diesem Kapitel beschriebene Vorgehensweise bleibt 
auch in diesen Fällen in ihren Grundzügen ähnlich. Fachkonzepte 
richten sich nicht ausschließlich an die Informationstechnik, sie die-
nen auch der fachlichen Darstellung gegenüber anderen am Projekt 
Beteiligten (zum Beispiel Fachbereiche der Statistischen Ämter der 
Länder) und anderen Stakeholdern (zum Beispiel Ministerien). 

 7 Bei der Softwareentwicklung werden auch agile Methoden, beispiels-
weise Scrum, eingesetzt. In diesem Fall wird statt eines Lastenhefts 
bei Scrum ein sogenanntes Backlog erstellt und gepflegt. Das Back-
log dient (wie das Lastenheft) der Beschreibung der Anforderungen 
an das zu entwickelnde IT-Werkzeug. Für die Erstellung von im 
Backlog enthaltenen User Stories ist der sogenannte Product Owner 
beziehungsweise ein Product Owner Committee zuständig. Auch das 
Backlog beziehungsweise die dort enthaltenen User Stories sollen 
Gegenstand einer Qualitätssicherung sein.

die funktionalen Anforderungen – also das, was das 
neue IT-Produkt leisten soll – und die nicht funktionalen 
Anforderungen, zum Beispiel Verfügbarkeit, Administra-
tion und Sicherheitskonzept. Für Rückfragen und Spezi-
fizierungen stehen die fachlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der entsprechenden Teilprojekte der Statis-
tischen Ämter des Bundes und der Länder zur Verfügung.

Im Anschluss an die Lastenhefte werden das Pflichten-
heft und die Spezifikationen erstellt. Dies erfolgt durch 
den Auftragnehmer der Softwareentwicklung (beim Zen-
sus 2021 intern das Statistische Bundesamt selbst oder 
ein externer IT-Dienstleister) in Zusammenarbeit mit 
dem Auftraggeber (vertreten durch Anforderungsanalyse 
und Fachbereich). Das Pflichtenheft enthält folgende 
Ergebnisse: Datenflussplan, Datensatzbeschreibungen, 
Schnittstellen, Beschreibung der Lösung, Realisierung 
der Datenhaltung, Programmierumgebung und Leis-
tungsanforderungen an Systeme. Gemeinsam mit dem 
Lastenheft bildet das Pflichtenheft die Grundlage für die 
Programmierung.

Folglich hängen Fachkonzepte, Lastenhefte, Pflichten-
hefte und Spezifikationen, aber auch die Softwareent-
wicklung (siehe hierzu Abschnitt 3.3) eng miteinander 
zusammen und bauen aufeinander auf. Hierbei sind eine 
Vielzahl von Akteuren aus Fachbereich, Informations-
technik (bei interner Programmierung im Statistischen 
Bundesamt) und teilweise auch externen Gewerken (bei 
externer Programmierung durch IT-Dienstleistungsunter-
nehmen) involviert. Dies stellt eine Herausforderung für 
das Qualitätsmanagement dar – insbesondere hinsicht-
lich folgender Frage: Wie kann der Bearbeitungszustand 
und der Stand der Qualitätssicherung nachvollziehbar 
dokumentiert sowie die Verständlichkeit von beispiels-
weise Fachkonzepten und Lastenheften sichergestellt 
werden, damit die Softwareentwicklung möglichst effek-
tiv und effizient erfolgen kann?

Eine wichtige Aufgabe des Qualitätsmanagements in 
der Dimension 2 ist es, qualitätsrelevante Prozesse 
beziehungsweise Abläufe | 8 hinsichtlich der Erstellung, 
der Qualitätssicherung und der Abnahme von konzep-
tionellen Grundlagendokumenten (beispielsweise Fach-
konzepten und Lastenheften) zu beschreiben und zu 

 8 Teilweise werden bereits bestehende Prozesse nachvollzogen, 
geprüft und gegebenenfalls an die Vorgaben der Projektleitung Qua-
litätsmanagement angepasst. Alternativ werden noch nicht beste-
hende Prozesse den Vorgaben der Projektleitung Qualitätsmanage-
ment entsprechend etabliert.

Statistisches Bundesamt | WISTA | Sonderheft Zensus 2021 | 2019 67



Thorsten Tümmler, Irina Meinke

modellieren | 9 und mit den entsprechenden Akteuren 

sowie QS-Instrumenten zu verzahnen. Bei der Prozess-

modellierung werden sogenannte Schleusen der Quali-

tätssicherung (Quality Gates) dargestellt. Quality Gates 

sind Punkte im Ablauf, bei denen anhand von im Vor-

aus festgelegten Qualitätskriterien beziehungsweise 

Qualitätsmanagement vorschriften über die Freigabe für 

den nächsten Prozessschritt entschieden wird. 

Für die Quality Gates bei der Erstellung von konzeptio-

nellen Grundlagendokumenten hat die Projektleitung 

Qualitätsmanagement für den Zensus 2021 verschie-

dene Dokumentenvorlagen (in Anlehnung an die Qua- 

litätsmanagement-Normenreihe DIN EN ISO 9000 ff.) 

etabliert: zum einen für die Erstellung von Fachkonzep-

ten und Lastenheften und zum anderen für Prüfberic hte 

und -protokolle, die bei der Umsetzung der festgelegten 

inhaltlichen und formalen Qualitätskriterien beziehungs-

weise Qualitätsmanagementvorschriften unterstützen.  

Der verpflichtende Einsatz dieser Dokumentenvorlagen 

(und das Führen einer entsprechenden Nachweisakte 

mithilfe dieser Dokumentenvorlagen) dokumentiert den 

Bearbeitungszustand und den Stand der Qualitäts-

 9 Prozesse zu modellieren bedeutet, dass Prozesse (abstrahiert) gra-
fisch dargestellt werden, um eine einheitliche Sicht auf die Abläufe 
zu erhalten. Bei der Prozessmodellierung wird sich zum einen an der 
Abbildung der Realität beziehungsweise etablierten Vorgehensweise 
orientiert. Zum anderen spielen auch regulatorische Vorgaben zur 
Dokumentation von Prozessen und das Durchlaufen sogenannter 
Schleusen der Qualität (Quality Gates) eine wichtige Rolle. Außerdem 
werden klare Rollen beziehungsweise Verantwortlichkeiten festge-
schrieben.

sicherung nachvollziehbar und stellt die Verständlichkeit 

des Dokuments sicher. Außerdem werden die getätigten 

inhaltlichen Qualitätsarbeiten seitens des Fachbereichs 

und der Informationstechnik dokumentiert und damit 

sichtbar gemacht sowie über die verschiedenen Teilpro-

jekte hinweg standardisiert.

Wichtige Schritte im Qualitätsmanagement bei der 

Erstellung sowohl von Fachkonzepten als auch von 

Lastenheften sind die Ersterstellung, die fachliche 

beziehungsweise IT-seitige Qualitätssicherung sowie 

die fachliche beziehungsweise IT-seitige Abnahme des 

jeweiligen Dokuments. Insgesamt werden jeweils fünf 

Schritte „durchlaufen“, wobei es sich bei den Schritten 

drei und fünf um Quality Gates handelt.  Grafik 4 Bei 

diesen wird geprüft, ob die jeweiligen inhaltlichen und 

formalen Qualitätskriterien und Qualitätsmanagement-

vorschriften einge halten wurden. Erst wenn das der Fall 

ist, wird der nächste Prozessschritt initiiert. Das heißt 

erst wenn das Fachkonzept inhaltlich und formal abge-

nommen ist, kann das Fachkonzept zur Lastenhefterstel-

lung übergeben werden. Gleiches gilt für das Lastenheft, 

das an die Softwareentwicklung übergeben werden soll 

(siehe Grafik 4 und den folgenden Exkurs). | 10

10 Im Rahmen dieses Abschnitts werden lediglich die in Grafik 4 dar-
gestellten Quality Gates bei der Erstellung der Fachkonzepte und 
Lastenhefte behandelt. Das Qualitätsmanagement während der  
Softwareentwicklung wird in Abschnitt 3.3 behandelt.

Grafik 4

Quality Gates bei der Erstellung von konzeptionellen Grundlagendokumenten (Dimension 2)  
sowie bei der Softwareentwicklung (Dimension 3)

Fachkonzept Lastenheft, Pflichtenheft, 
Spezifikation

QS: Qualitätssicherung   –   QG: Quality Gate.
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   Beschreibung des Prozesses „Erstellung von 
Fachkonzepten und Lastenheften“

In einem ersten Schritt erstellen die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter aus dem Fachbereich oder der Informa-

tionstechnik des jeweiligen Teilprojekts das Fachkon-

zept und das Lastenheft. Hierfür hat die Projektleitung 

Qualitätsmanagement ein Template ausgearbeitet. Mit 

dessen Hilfe werden den Teilprojekten wichtige formale 

Aspekte der Dokumentenlenkung (wie ein Änderungs- 

und Prüfverzeichnis), Dokumenteneigenschaften (wie 

Autor, Version und Datum), Glossar und Abkürzungs-

verzeichnis vorstrukturiert und über alle Teilprojekte hin-

weg standardisiert an die Hand gegeben.

In einem zweiten Schritt erfolgt die inhaltliche Qualitäts-

sicherung auf der Fachseite, wenn es sich um das Fach-

konzept handelt beziehungsweise federführend auf der 

IT-Seite, wenn es sich um ein Lastenheft handelt. Hier 

wird die eigentliche inhaltliche Qualitätsarbeit durch-

geführt. Die inhaltliche Qualitätssicherung wird in einem 

Prüfbericht dokumentiert, dafür hat die Projektleitung 

Qualitätsmanagement eine Vorlage ausgearbeitet. Mit-

hilfe der Vorlage für den Prüfbericht soll die inhaltliche 

Prüfung von Fachkonzepten und Lastenheften nach 

einheitlichen Prüfkriterien erfolgen. Resultieren aus der 

inhaltlichen Qualitätssicherung keine weiteren Verbes-

serungsbedarfe, erfolgt anschließend in einem dritten 

Schritt die inhaltliche Abnahme des Fachkonzepts bezie-

hungsweise Lastenhefts (Quality Gate).

Im vierten Schritt erfolgt die formale Qualitätssicherung 

durch die Projektleitung Qualitätsmanagement. Hier-

bei wird geprüft, ob die Vorgaben aus dem Template 

für die Erstellung eines Fachkonzepts beziehungsweise 

Lastenhefts durch den Fachbereich beziehungsweise 

die Informationstechnik eingehalten wurden. Ebenfalls 

wird geprüft, ob eine inhaltliche Qualitätssicherung und 

Abnahme durch den Fachbereich beziehungsweise die 

Informationstechnik erfolgt ist. Die formale Qualitäts-

sicherung wird in einem sogenannten QS-Prüfprotokoll 

dokumentiert. Hierfür hat die Projektleitung Qualitäts-

management eine Vorlage ausgearbeitet, die sicher-

stellt, dass die formale Prüfung von Fachkonzepten und 

Lastenheften nach einheitlichen Prüfkriterien erfolgt. 

Ist die formale Qualitätssicherung erfolgreich, erfolgt 

anschließend in einem fünften und letzten Schritt die 

formale Abnahme durch die Projektleitung Qualitäts-

management (Quality Gate).

3.3 Dimension 3: Softwareentwicklung

Die Statistikproduktion läuft in den Statistischen Ämtern 
des Bundes und der Länder IT-gestützt ab. Für den Zen-
sus 2021 sind IT-Fachanwendungen zu entwickeln, die 
die Datenerhebung, -prüfung, -korrektur und -analyse 
sowie die Veröffentlichung unterstützen. 

Die Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung 
ist ein mehrstufiger, ineinandergreifender Prozess, in 
dem mehrere Rollen involviert sind und miteinander 
kooperieren. Dazu gehören Anforderungsanalyse, Sys-
temarchitektur, Softwarearchitektur, Konfigurationsma-
nagement, Softwareentwicklung, IT-Betrieb, Qualitätssi-
cherung in der Informationstechnik und der Fachbereich 
Zensus. Basierend auf dem abgenommenen Fachkon-
zept, dem Lasten- und Pflichtenheft sowie Spezifika-
tionen werden Softwarekomponenten für die Statistik-
produktion entwickelt, wobei auch agile Methoden (zum 
Beispiel Scrum) eingesetzt werden können. In diesem 
Fall wird statt Lastenheft und Pflichtenheft ein soge-
nanntes Backlog | 11 (bei Scrum) erstellt und gepflegt. 
Im Allgemeinen kann dabei der Qualitätssicherungspro-
zess in zwei Stufen untergliedert werden: 

1) Qualitätssicherung während der Softwareent-
wicklung (Entwickler-Qualitätssicherung) und 

2) Abnahme-, Systemtests und User-Acceptance-Tests 
(Abnahme-Qualitätssicherung) | 12.

Referenzrahmen für den Qualitätssicherungsprozess im 
Software-Engineering-Prozess bildet dabei das für den 
Zensus angepasste V-Modell XT Bund, das den Soft-
wareentwicklungsprozess in Phasen organisiert und das 
Vorgehen zur Qualitätssicherung (Testen) definiert. Die 
einzelnen Entwicklungsphasen werden den Testphasen 
gegenübergestellt, sodass das Namensgebende „V“ ent-
steht. Auf der linken Seite des „V“ wird mit einer funktio-
nalen/fachlichen Spezifikation begonnen, die immer 
tiefer detailliert zu einer technischen Spezifikation und 
Implementierungsgrundlage ausgebaut wird. In der 

11 Das Backlog dient (wie das Lastenheft) der Beschreibung der Anfor-
derungen an das zu entwickelnde IT-Werkzeug; diese Beschreibungen 
erfolgen im Rahmen von sogenannten User Stories.

12 Im Fall einer Softwareentwicklung durch einen externen IT-Dienstleis-
ter wird eine zusätzliche Stufe der Entwickler-Qualitätssicherung im 
Statistischen Bundesamt durchgeführt. Dies erfolgt, um die Abnahme 
mit Qualitätskennzahlen der statischen Codeanalyse zu ergänzen 
und die Entwickler-Qualitätssicherung der Auftragnehmerin oder des 
Auftragnehmers zu verifizieren.
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Spitze erfolgt die Implementierung, die anschließend 
auf der rechten Seite gegen die entsprechenden Spe-
zifikationen der linken Seite getestet wird.  Grafik 5

Qualitätssicherung während  
der Softwareentwicklung

Bei der Softwareentwicklung wird ein Entwicklerteam 
durch den Fachbereich, die Software- und System-
architektur sowie das Konfigurationsmanagement und 
die Qualitätssicherung unterstützt. Bei der Umsetzung 
von Software-Anforderungen/User-Stories werden Style-
Guides und Codier-Richtlinien angewandt, die Standards 
für Oberflächengestaltung und Programmierregeln
bereitstellen.

Ein generisches QS-Handbuch für die Softwareentwick-
lung | 13 enthält insbesondere die Festlegung der zu 
prüfenden Produkte und Vorgaben für Teststufen und 
Durchführung der Qualitätssicherung im Gesamtprojekt 
sowie weitere Vorgaben. Dazu zählen Vorgaben für die 
Qualitätssicherung von Lieferungen und für die Erstel-
lung von Qualitätsberichten. 

Bei der entwicklungsbegleitenden Qualitätssicherung 
wird über die Einhaltung der Codier-Richtlinien gewacht, 
es werden statische Code-Analysen durchgeführt sowie 
Programmfehler identifiziert und nach Schweregrad sor-
tiert angezeigt. Für die programmierten Komponenten 
werden entsprechende Tests erstellt. 

Bei Anwendung agiler Methoden erfolgt die Sicherstel-
lung einer hohen Softwarequalität in der Abnahme der 

13 Das generische QS-Handbuch befindet sich in Entwicklung.

 

User Story durch einen 
Peer Review der Entwick-
lerinnen und Entwickler. 
Dabei wird der Prüfum-
fang gemäß einer Check-
liste (Definition of Done) 
abgearbeitet. Außerdem 
werden die Statistischen 
Ämter der Länder (als 
Stakeholder beziehungs-
weise als Anwender) in 
den sogenannten Sprint-
Reviews durch zwei Stell-
vertretungen (sogenannte 
Proxies) vertreten. Im 

Sprint-Review präsentiert das Scrum-Team die Ergeb-
nisse des letzten Sprints. Die Proxies haben im Rahmen 
von Sprint-Reviews die Möglichkeit, den jeweils aktuel-
len Stand des Programms kritisch zu prüfen und Verbes-
serungsvorschläge zu machen. Die Statistischen Ämter 
der Länder geben Rückmeldung zu den Funktionalitäten 
der entsprechenden Fachanwendung beziehungsweise 
des entsprechenden Programmteils. Es wird evaluiert, 
welche Stories erfolgreich umgesetzt wurden. Ferner 
haben die Statistischen Ämter der Länder die Möglich-
keit, an der Priorisierung der Umsetzung von User Sto-
ries und der Formulierung von Programmanforderungen 
mitzuwirken. 

Abnahme- und Systemtests

Für Abnahme-, Integrations- und Systemtests werden 
Testfälle erstellt, die zur Verfügung stehende Funktionen 
abtesten. Mithilfe eines solchen Testfallkatalogs werden 
anwendernahe Testfälle beschrieben, die eine hoch-
wertige und möglichst realitätsnahe Qualitätssicherung 
ermöglichen sollen. Bei der Erstellung der erforderlichen 
Testfälle ist die Mitwirkung der Proxyländer von wesent-
licher Bedeutung. | 14 Die strukturierten Testfälle werden 
durch explorative Tests ergänzt, die sowohl von der 
Fachseite als auch von der IT-Qualitätssicherung durch-
geführt werden.

14 Die Mitwirkung von Proxyländern (die die Statistischen Ämter der 
Länder repräsentieren und die eigentlichen Nutzer der Software sind) 
bei der Durchführung von Tests als ein Standardfall wird angestrebt. 
Derzeit wird dies nur in einigen Teilprojekten praktiziert. Der Fach-
bereich im Statistischen Bundesamt wirkt an der Durchführung von 
Tests generell mit; das ist wesentlich für die Validierung der Testfälle.

Grafik 5

V-Modell XT Bund | 1
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Sowohl bei der internen als auch bei der externen Pro-
grammierung werden in vorher von der IT-Teilprojektlei-
tung in Abstimmung mit der fachlichen Teilprojektlei-
tung festgelegten Entwicklungsschritten Programmteile 
geliefert. Die gelieferten Programmteile werden einer 
Qualitätsprüfung unterzogen, indem die erstellten Test-
fälle ausgeführt werden. Die Einbindung der Statis-
tischen Ämter der Länder erfolgt auf freiwilliger Basis. 
Im Rahmen von sogenannten Integrationstests wird 
das Zusammenwirken mit anderen Komponenten und 
Schnittstellen sowie die Integration in die Software-
Architektur geprüft. Auftretende Fehlwirkungen werden 
als Fehlerticket erfasst. Die Ergebnisse dieser Testvor-
gänge werden in einem Testbericht für die Teilprojektlei-
tungen (fachlich/technisch) zusammengefasst und eine 
Abnahmeempfehlung ausgesprochen. 

3.4 Dimension 4: Daten und Ergebnisse

In den Dimensionen 1 bis 3 steht die Qualität der vor-
bereitenden Arbeiten im Fokus. Beim Qualitätsmanage-
ment der Daten und Ergebnisse geht es nun um den 
Kern des Qualitätsmanagements, nämlich um die Qua-
lität der erhobenen Daten. Dabei setzt das Qualitätsma-
nagement während des Erhebungs- und Aufbereitungs-
prozesses | 15 an, indem die entstehende Qualität der 
Prozesse und Daten gemessen wird. 

Das zur Messung der Datenqualität in den Statistischen 
Ämtern des Bundes und der Länder eingesetzte Instru-
ment wird auch für den Zensus 2021 verwendet: das 
Konzept der sogenannten Qualitätsdatenblätter im Ver-
bund (QuiV). Sie sollen im laufenden Erhebungs- und 
Aufbereitungsprozess umfassende prozessbezogene 
Informationen, Informationen zum Arbeitsfortschritt 
und insbesondere zur Datenqualität bereits bei der Ent-
stehung automatisiert festhalten, daraus Kennzahlen 
ermitteln und diese dokumentieren. 

Im Fokus der Qualitätsdatenblätter im Verbund stehen 
bestimmte Schritte der Erhebungs- und Aufbereitungs-
phase | 16:

15 Die Erhebungs- und Aufbereitungsphasen umfassen GMAS 4 „Daten 
gewinnen“, GMAS 5 „Daten aufbereiten“ und GMAS 6 „Daten analy-
sieren“.

16 Eine ausführliche Übersicht über die Inhalte der Qualitätsdaten-
blätter im Verbund ist in der Onlineversion dieses Artikels enthalten.

1) Erhebungsgrundlage erstellen und Stichprobe  
ziehen, 

2) Datengewinnung durchführen, 

3) Daten prüfen und validieren, 

4) Daten plausibilisieren und imputieren sowie 

5) Ergebnisse fertigstellen und Ergebnisqualität  
bewerten.

Je nach Arbeitsschritt sind unterschiedliche QuiV-Kenn-

zahlen relevant, die verschiedene Hinweise zur Ein-

schätzung der Qualität der Daten und Ergebnisse sowie 

zum Arbeitsfortschritt geben. Die verschiedenen Kenn-

zahlen decken somit verschiedene Arbeitsschritte des 

Erhebungs- und Aufbereitungsprozesses ab. 

Die QuiV-Kennzahlen sollen die Verantwortlichen in 

den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder 

bei der Arbeitssteuerung, bei der Bewertung der Daten-

qualität und bei der Dokumentation der erreichten Qua-

lität unterstützen. Sie sind somit ein Instrument zum 

Messen, Steuern und Dokumentieren der Prozess- und 

Ergebnisqualität:

> Qualitätsdatenblätter im Verbund als ein Instrument 

zum Messen und Steuern:

Die QuiV-Kennzahlen sollen während der Erhebungs- 

und Aufbereitungsphase Transparenz hinsichtlich 

der bisher erreichten Datenqualität und Arbeits-

fortschritte gewährleisten. Diese Transparenz ist 

für eine effektive Steuerung im Statistischen Bun-

desamt sowie in den Statistischen Ämtern der Län-

der notwendig. Das bedeutet, dass das Statistische 

Bundesamt solche QuiV-Kennzahlen gegliedert nach 

Bundesländern und die Statistischen Ämter der Län-

der gegliedert nach Gemeinden beziehungsweise 

Erhebungsstellen | 17 brauchen. Es soll für Gemeinden 

beziehungsweise Erhebungsstellen, Bundesländer 

und für die Bundesebene insgesamt erkennbar wer-

den, wann Qualitätsvorgaben erreicht sind und wo 

noch Defizite bestehen: Wie erfolgreich ist die Daten-

gewinnung? Gibt es hierbei Auffälligkeiten bei ein-

zelnen Erhebungsstellen? Wie sind die Arbeitsfort-

17 Erhebungsstellen werden in den Kommunen extra für den Zensus 
eingerichtet. Aufgabe der Erhebungsstellen ist es zum Beispiel, die 
Einsätze der Interviewerinnen und Interviewer vor Ort zu organisie-
ren, die Befragungsunterlagen zusammenzustellen oder die Vollstän-
digkeit der Antworten zu prüfen.
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schritte bei der Fehlerprüfung und -korrektur? Werden 

für diese Arbeitsschritte weitere Ressourcen benö-

tigt? So können gezielt und systematisch Handlungs-

bedarfe durch die verschiedenen Leitungsebenen in 

den Statistischen Ämtern der Länder und im Statisti-

schen Bundesamt identifiziert und gemeinsam Maß-

nahmen eingeleitet werden, um Qualitätsdefizite zu 

beheben. Das ermöglicht eine bessere Prozesssteu-

erung. 

> Qualitätsdatenblätter im Verbund als ein Instrument 

zur Dokumentation:

Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Dokumentation der 

erreichten Qualität zu bestimmten Zeitpunkten des 

Produktionsprozesses, beispielsweise jeweils nach 

Durchführung der Datengewinnung, nach Abschluss 

der Fehlerprüfung, nach Abschluss der Fehlerkorrek-

tur sowie nach Abschluss der Aufbereitung der Ergeb-

nisse. Dies dient einer nachvollziehbaren Dokumen-

tation der Entstehung der einzelnen Ergebnisse. Auch 

sind die Qualitätsdatenblätter im Verbund notwendig, 

um zum Abschluss des Zensus 2021 einen aussage-

kräftigen Qualitätsbericht zu erstellen, der die Nutze-

rinnen und Nutzer über die letztlich erreichte Qualität 

der veröffentlichten Zensus ergebnisse informiert.

Im Fokus der Qualitätsdatenblätter im Verbund stehen 

die sogenannten Erhebungs-Teilprojekte, wie die Erhe-

bung der Datenbestände aus Melderegistern, Perso-

nenerhebung, Erhebung an Sonderbereichen sowie die 

Gebäude- und Wohnungszählung. Bei diesen Teilprojek-

ten spielen die Datenerhebung und die Datenaufberei-

tung zentrale Rollen. In der Erhebungs- und Aufberei-

tungsphase müssen die Arbeiten in Bund, Ländern und 

Gemeinden beziehungsweise Erhebungsstellen koordi-

niert und gesteuert werden. Datenerhebung und -aufbe-

reitung beeinflussen die Qualität der Zensusergebnisse 

maßgeblich. Ein Katalog an aussagekräftigen Kennzah-

len wird derzeit erarbeitet und muss anschließend in 

den IT-Fachverfahren so implementiert werden, dass die 

Kennzahlen jederzeit angezeigt werden können. 

4

Fazit

Beim Zensus 2021 wird bereits für wesentliche Kom-
ponenten des Qualitätsmanagements (wie Statis tik-
erstellungsprozess, Fachkonzepte, Lastenhefte und Soft-
wareentwicklung) eine systematische Qualitätssicherung 
durchgeführt, die in ein strukturiertes und übergreifen-
des Qualitätsmanagementsystem integriert ist. Weitere 
Komponenten befinden sich derzeit in der Entwicklungs-
phase (beispielsweise das Qualitätsmanagement der 
Daten und Ergebnisse) und müssen anschließend in das 
Qualitätsmanagementsystem überführt werden. Das 
Qualitätsmanagement für den Zensus 2021 wird fortlau-
fend weiterentwickelt, ergänzt und optimiert. 
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Registernutzung – Bevölkerungsfortschreibung

ZUSAMMENFASSUNG

Die Anforderungen an Zensus und Bevölkerungsstatistik unterliegen aktuell einem 

starken Wandel. Inzwischen werden Ergebnisse von den Nutzerinnen und Nutzern 

häufiger, aktueller und geokodiert gefordert. Diese sich abzeichnenden Anforderun-

gen können das Modell des Zensus 2021 und die darauf aufbauende Bevölkerungs-

fortschreibung perspektivisch nicht mehr erfüllen. Daher haben schon heute die 

Überlegungen für die Zeit nach der Zensusrunde 2021 begonnen. Der vorliegende 

Beitrag stellt die Anforderungen an ein künftiges Zensusmodell vor und skizziert die 

Voraussetzungen und Umsetzungsmöglichkeiten auf dem Weg zu einem künftigen Re-

gisterzensus.

 Keywords: census – population statistics – buildings and dwellings –  

register use – intercensal population updates

ABSTRACT

The demands on the census and on population statistics are changing considerably. 

Users are now requiring results to be more timely, geocoded and available at shorter 

intervals. In the medium term, the model of the 2021 Census and the intercensal popu-

lation updates based on it will not be able to meet these emerging requirements. This 

is why preparations for the post-2021 censuses have already started. This article pre-

sents the requirements to be met by a future census model and outlines the prerequi-

sites and implementation options of a future register census.
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1 Erhebungen ergänzte Registerdaten. Die Angaben aus 

primärstatistischen Erhebungen dienen zum einen der 

Korrektur von Fehlern in den Registerdaten in der Sta-
Vom Zensus 2021 zum Registerzensus tistik. Zum anderen werden sie zur Datengewinnung in  

Themengebieten genutzt, in denen die erforderlichen 
Die Daten des Zensus und der Bevölkerungsstatistiken Register und Registerverknüpfungen bislang nicht zur 
zählen zu den wichtigsten Produkten der amtlichen Verfügung stehen (Dittrich, 2019). 
Statistik. Sie dienen als Entscheidungsgrundlage in vie-

len Bereichen, unter anderem für den Finanzausgleich Wie in der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Euro-
zwischen Bund, Ländern und Kommunen und für die päischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 
Festlegung der Wahlkreiszuschnitte. Daneben werden über Volks- und Wohnungszählungen festgelegt, hat ein 
sie als Planungsgrundlage für Politik, Verwaltung und Zensus Daten zu folgenden Themenbereichen bereit-
Wirtschaft sowie zur Adjustierung diverser Statistiken zustellen:
genutzt. Aufgrund der herausgehobenen Bedeutung 

> Bevölkerung (demografische Merkmale)
unterliegen die Ergebnisse höchsten Qualitätsanforde-

rungen, was nicht zuletzt das Urteil des Bundesverfas- > Gebäude und Wohnungen

sungsgerichts vom 19. September 2018 zum Zensus > Haushalte, Familien und deren Wohnsituation
2011 dokumentiert.

> Arbeitsmarktbeteiligung der Bevölkerung

Die letzte traditionelle Volkszählung fand im früheren > Bildungsstand der Bevölkerung
Bundesgebiet im Jahr 1987 statt, in der ehemaligen 

DDR bereits 1981. Der kommende Zensus 2021 wird Zwischen den Zensusrunden werden die Ergebnisse zum 
hingegen – wie bereits der Zensus 2011 – in einem Bevölkerungsstand durch die Bevölkerungsfortschrei-
registergestützten Verfahren mit zusätzlichen Befragun- bung gewonnen. Diese schreibt die Ergebnisse des Zen-
gen durchgeführt. Die Grundlage des registergestützten sus auf Basis von Registerangaben zu Geburten, Sterbe-
Verfahrens bilden mit Angaben aus primärstatistischen fällen, Fort- und Zuzügen monatlich fort. Die Ergebnisse 

Grafik 1
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der Gebäude- und Wohnungszählung werden jährlich 
im Rahmen der Fortschreibung des Wohngebäude- und 
Wohnungsbestands aktualisiert.

Das in den Jahren 2011 und 2021 genutzte register-
gestützte Verfahren kann die künftigen Anforderungen 
nach aktuelleren, häufigeren und zunehmend auch 
geokodiert | 1 erforderlichen Daten in Zukunft nicht mehr 
erfüllen. Daher gibt es Bestrebungen in Deutschland, 
nach 2021 auf einen Registerzensus umzusteigen, in 
dem auf Befragungen verzichtet wird.  Grafik 1 

Dieser Beitrag stellt zunächst die vielfältigen Anforde-
rungen dar, die ein Zensusmodell erfüllen muss, um 
künftig den Bedarfen der Nutzerinnen und Nutzer, aber 
auch den Erwartungen von Öffentlichkeit und Politik zu 
genügen (Kapitel 2). Im Anschluss daran werden die 
aktuellen internationalen Entwicklungen beschrieben 
(Kapitel 3) und die Grundvoraussetzungen für die Vision 
eines reinen Registerzensus skizziert (Kapitel 4). Auf-
bauend hierauf folgen erste Überlegungen dazu, wie die 
Datengewinnung in den fachlichen Themenbereichen 
des Zensus gestaltet werden könnte (Kapitel 5). 

2

Anforderungen an ein künftiges  
Zensusmodell

Der Zensus sticht hinsichtlich seiner Bedeutung und 
seines Aufwands unter den Aufgaben der amtlichen Sta-
tistik heraus. Dementsprechend muss ein Zensus eine 
Vielzahl an Anforderungen erfüllen, die sich neben der 
fachlichen Eignung der Daten auch auf Fragen der Kos-
ten, die Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie 
Abhängigkeiten von anderen Akteuren erstrecken. Im 
Folgenden werden die wichtigsten Anforderungen an ein 
zukunftsfähiges Zensusmodell im Überblick dargestellt.

2.1 Realitätsgerechte Ermittlung  
der Einwohnerzahlen

Mit seinem Urteil vom 19. September 2018 hat das Bun-
desverfassungsgericht den Rahmen dafür abgesteckt, 

 1 Das heißt die Ergebnisse werden auf Ebene von geografischen Gitter-
zellen zur Verfügung gestellt.

wie ein Zensus aus verfassungsrechtlicher Sicht lang-
fristig weiterzuentwickeln ist (2 BvF 1/15, 2 BvF 2/15;  
siehe Bierschenk/Leischner, 2019). Grundlegend hat 
das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass der 
Gesetzgeber die realitätsgerechte Ermittlung der Ein-
wohnerzahlen sicherstellen muss. Er muss deshalb 
insbesondere die für deren Ermittlung erforderlichen 
Grundlagen schaffen. Als wichtige Grundsätze hat 
das Bundesverfassungsgericht die Nutzung aller aus-
schöpfbaren Erkenntnisquellen sowie eine grund-
rechtsschonende Daten erhebung auf dem Stand der 
statistischen Wissenschaft formuliert. Dabei muss das 
Verfahren geeignet sein, das zur Erfüllung der verfas-
sungsrechtlichen Zwecke erforderliche Maß an Genau-
igkeit zu erreichen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat den Vorzug der 
Datenübermittlungen aus Verwaltungsregistern gegen-
über der Primärerhebung zur Ermittlung der Zensus-
ergebnisse unter dem Gesichtspunkt der geringeren 
Eingriffsintensität in die Grundrechte ausdrücklich 
hervorgehoben (Bierschenk/Leischner, 2019, hier: 
Seite 13). Darüber hinaus hat das Gericht das Rückspiel-
verbot als grundlegend betont, sodass ein Rückfluss aus 
dem statistischen Fachverfahren in den Verwaltungsvoll-
zug (weiterhin) ausgeschlossen werden muss. 

2.2 Perspektivische Anforderungen  
der Europäischen Union 

Neben dem Bedarf des nationalen Gesetzgebers müssen 
Zensus und Bevölkerungsstatistiken auch den Anforde-
rungen der Europäischen Union (EU) gerecht werden. 
Der Datenbedarf für die politischen Programme der Euro-
päischen Kommission unterliegt derzeit einem Wandel 
und verlangt insbesondere nach aktuelleren, häufiger 
vorliegenden und geokodierten Daten. Vor diesem Hin-
tergrund hat die Europäische Kommission unter dem 
Titel European Statistics on Population (ESOP) eine EU-
Rahmenverordnung für Zensus und Bevölkerungsstatis-
tiken initiiert. Sie soll die derzeit geltenden Verordnun-
gen zu Volks- und Wohnungszählungen [Verordnung (EG) 
Nr. 763/2008], zu demografischen Statistiken (Bevölke-
rungsstatistik) [Verordnung (EU) Nr. 1260/2013] sowie 
zur Wanderungs- und Migrationsstatistik [Artikel 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007: Statistiken über interna-
tionale Wanderung, Wohnbevölkerung und den Erwerb 
der Staatsangehörigkeit] ersetzen und fortentwickeln. 
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Die Integration der bestehenden Verordnungen in die 
neue EU-Rahmenverordnung soll die Kohärenz der Ergeb- 
nisse verbessern und angesichts der steigenden Anfor-
derungen Synergien nutzen. Kernforderung der neuen 
Rahmenverordnung ist die jährliche Bereitstellung geo-
kodierter Bevölkerungszahlen ab dem Berichtsjahr 2024, 
die perspektivisch auch auf Untergliederungen nach 
sozio-ökonomischen Merkmalen ausgeweitet werden 
soll. In allen Themenbereichen des Zensus besteht dar-
über hinaus ab der Zensusrunde 2031 die Anforderung, 
dass Ergebnisse zumindest teilweise häufiger als alle 
zehn Jahre zur Verfügung stehen sollen.

2.3 Entlastung 

Das aktuelle registergestützte Zensusmodell ist mit 
erheblichen Belastungen für die Bevölkerung verbun-
den: Die auskunftspflichtige Befragung von mehr als 
8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern und rund 
25 Millionen Gebäude- und Wohnungseigentümerinnen 
und -eigentümern (im Zensus 2011) ist für die Betroffe-
nen mit einem zeitlichen und bürokratischen Aufwand 
verbunden. Dieser könnte beim Umstieg auf ein rein 
registerbasiertes Verfahren ganz entfallen. Angesichts 
der vielfach bereits vorliegenden Verwaltungsdaten 
wird immer wieder kritisch hinterfragt (zum Beispiel 
vom Nationalen Normenkontrollrat, 2016; 2019), ob die 
Durchführung von Befragungen eigens für Zwecke des 
Zensus noch gerechtfertigt werden kann. 

2.4 Senkung der finanziellen Belastungen 

Wie Beispiele anderer europäischer Länder zeigen, bie-
tet der Umstieg auf ein registerbasiertes Zensusmodell 
erhebliche finanzielle Einsparungspotenziale (UNECE, 
2014, hier: Seite 64 ff.). Auf Basis der Kostenangaben 
der UNECE (2014) kann angenommen werden, dass 
kombinierte Modelle (wie die registergestützten Zensus 
2011 und 2021) durchschnittlich um rund die Hälfte 
günstiger sind als Vollerhebungen. Ein ausschließlich 
registerbasierter Zensus erzielt demnach gegenüber 
kombinierten Zensusmodellen nochmals Einsparungen 
von über 90 %. Entsprechend weist auch der Nationale 
Normenkontrollrat in seinem Gutachten zum Zensus-
gesetz 2021 darauf hin, dass «Zensusbefragungen 
durch registerbasierte Auswertungen zu einem Bruchteil 
der jetzt entstehenden Kosten gestaltet werden können» 
(Nationaler Normenkontrollrat, 2019).

2.5 Flexibilität 

Nutzerbedarfe unterliegen sowohl hinsichtlich der Merk-
male als auch der interessierenden Untergliederun-
gen einem immer schnelleren Wandel. Die derzeit für 
die Gewinnung der Bevölkerungszahlen zwischen den 
Zensusjahren genutzte Methode der Bevölkerungsfort-
schreibung benötigt als Basis immer erst einen Zensus 
mit den erforderlichen Merkmalen und Untergliede-
rungen als Ausgangsbestand. Somit sind Änderungen 
der Merkmale und Untergliederungen jeweils erst zum 
nächsten Zensus möglich. Zudem stößt die Nutzung 
der Kohorten mit steigender Anzahl an Merkmalen und 
regio nalen Untergliederungen hinsichtlich der Komplexi-
tät des Systems an methodische Grenzen. Darüber hin-
aus sind bei jeder Änderung aufwendige Anpassungen 
der IT-Verfahren nötig. Die Bevölkerungsfortschreibung 
ist daher künftig nicht mehr ausreichend flexibel.

2.6 Erhöhte Aktualität und Kohärenz

Für politische Entscheidungen werden die auf Basis des 
Zensus ermittelten Ergebnisse zunehmend häufiger als 
nur alle zehn Jahre benötigt. Vollerhebungen oder das 
in den Zensus 2011 und 2021 zum Einsatz kommende 
registergestützte Verfahren sind aber schon wegen des 
hohen Aufwands praktisch nur in größeren zeitlichen 
Abständen durchführbar.

Die bisherigen Befragungen zum Zensus erfordern 
umfangreiche Vorbereitungen und eine komplexe Orga-
nisation. Dies setzt ebenso wie die Dauer der Feldarbeit 
der angestrebten Aktualität bei der Bereitstellung der 
Ergebnisse Grenzen. Angesichts der Bedeutung der auf 
den Zensusdaten basierenden Entscheidungen erwar-
ten die Nutzerinnen und Nutzer jedoch aktuelle Daten, 
die nur ein Registerzensus liefern kann.

Da die in der Haushaltsstichprobe des Zensus ermit-
telten Korrekturen der Melderegisterdaten nicht an die 
Melde register zurückgespielt werden dürfen, weichen 
die Auszählungen der Melderegister und der amtlichen 
Bevölkerungszahl voneinander ab. Diese Abweichungen 
werden umso größer, je länger der letzte Zensus zurück-
liegt; sie führen zu regelmäßigen Zeitreihen brüchen in 
den Bevölkerungszahlen. Dies verunsichert die Ent-
scheidungs trägerinnen und Entscheidungsträger auf den 

verschiedenen Ebenen und birgt erhebliches Konflikt- 
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potenzial. Das hat sich nicht zuletzt an den zahlreichen 

gericht lichen Auseinandersetzungen im Zusammen-

hang mit der Feststellung der amtlichen Einwohnerzah-

len nach dem Zensus 2011 gezeigt.

2.7 Bereitstellung kleinräumiger  
und geokodierter Daten

Auf kommunaler, regionaler, nationaler und euro-

päischer Ebene setzen immer mehr Fragestellungen 

voraus, dass die Ergebnisse auf kleinräumigen Gliede-

rungsebenen (zum Beispiel Blockseiten) oder auf Ebene 

geografischer Gitterzellen bereitgestellt werden. Der 

Ergebnisgliederung unterhalb der Gemeindeebene sind 

jedoch von vornherein enge Grenzen gesetzt, wenn bei 

der Datengewinnung wie bisher Stichproben genutzt 

werden.

Gitterzellen haben den Vorteil, dass es sich bei ihnen um 

räumliche Einheiten handelt, die sowohl international 

als auch im Zeitablauf miteinander vergleichbar sind: 

Sie haben im Gegensatz zu administrativen Einheiten 

wie Gemeinden überall die konstante, gleiche Größe 

und Lage. Sie ermöglichen eine Auswertung von statis-

tischen Ergebnissen für beliebige (auch nicht adminis-

trative) Gebietseinheiten (wie Wahlkreise, Schulsprengel 

oder Überschwemmungsgebiete), weil die Daten mithilfe 

geografischer Informationssysteme solchen Gebietsein-

heiten zugeordnet werden können (Verschneidung von 

Gitterzellen mit beliebigen Polygonen). Des Weiteren 

können externe Informationen an vorhandene Daten 

über Gitterzellen angespielt werden, die zwar kleinräu-

mig auf Gitterzellenebene, aber nicht auf Anschriftene-

bene vorliegen (zum Beispiel Breitband verfügbarkeit).

2.8 Berücksichtigung weiterer  
Rahmenbedingungen

Empfehlungen der Wissenschaft 

Der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) hat 
im Jahr 2016 umfangreiche Empfehlungen für künftige 

Zensusrunden erarbeitet (RatSWD, 2016). Darin spricht 

er sich kurzfristig (mit Blick auf die Zensusrunde 2021) 

dafür aus, die Melderegister zu optimieren. Langfris-

tiges Ziel soll die Einbindung der Melderegister in eine 

verknüpfbare Registerinfrastruktur sein, in der die Daten 

der Melderegister anhand der übrigen Register plausi-

bilisiert werden können. Ebenso wird der Aufbau eines 

Gebäude- und Wohnungsregisters angeregt. 

Digitalisierung der Verwaltung und Modernisie-
rung der Registerlandschaft

Ein künftiger registerbasierter Zensus kann stark von 

einer Modernisierung der Registerlandschaft im Kon-

text des Ausbaus digitaler Verwaltungsleistungen pro-

fitieren. Der aktuelle Diskussionsstand zur allgemeinen 

Register- und Verwaltungsmodernisierung lässt dabei 

allerdings noch keine Rückschlüsse darauf zu, wie sich 

der Registerzensus in die künftige Registerlandschaft 

einfügen wird.

3

Internationale Entwicklungen

Auch international zeigt sich ein Trend hin zur Nutzung 

registerbasierter Zensusverfahren. Setzten bei der Zen-

susrunde 2000 noch 73 % der damals 55 Mitgliedstaa-

ten im Gebiet der Wirtschaftskommission der Vereinten 

Nationen für Europa (UNECE) ein traditionelles Zensus-

modell mit primärstatistischer Vollerhebung ein, so sind 

dies in der Zensusrunde um das Jahr 2020 nur noch 

39 %. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der Mitglied-

staaten, die ein ausschließlich registerbasiertes Ver-

fahren nutzen, von 5 % im Jahr 2000 auf 25 % im Jahr 

2020 (Valente, 2015). Eine Befragung zu den aktuellen 

Entwicklungsplänen in Hinblick auf die Zensusrunde um 

das Jahr 2030 lässt erwarten, dass sich dieser Trend 

noch deutlich beschleunigen wird (Valente, 2018). So 

wird der Anteil der Staaten mit traditioneller Vollerhe-

bung auf nur noch 11 % der Länder sinken, während 

ein rein registerbasierter Zensus dann in voraussichtlich 

41 % der UNECE-Staaten durchgeführt wird. Gleichzeitig 

steigt der Anteil der Mitgliedstaaten mit registergestütz-

ten (kombinierten) Verfahren weiter auf 27 % (Zensus-

runde 2020: 21 %).  Grafik 2

Diese Entwicklung findet ihre Entsprechung in den geän-

derten Schwerpunkten der internationalen Empfehlun-

gen über Bevölkerungs- sowie Gebäude- und Wohnungs-

zählungen. So wurden im Zuge der Vorbereitung auf die 
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Zensusrunde 2020 dezidierte Leitlinien für den Umstieg 
auf registerbasierte und registergestützte Zensusmodelle 
erarbeitet und von der Konferenz Europäischer Statistiker 
im Juni 2018 verabschiedet (UNECE, 2018). 

Auf die Frage nach den darüber hinaus bestehenden 
wichtigsten Änderungsbereichen im Hinblick auf die Zeit 

nach der Zensusrunde 2020 antwortet gut die Hälfte der 

Mitgliedstaaten der UNECE, die Periodizität verkürzen zu 

wollen. Gut ein Drittel nennt die Erhöhung der geogra-

fischen Gliederungstiefe, zum Beispiel durch Veröffent-

lichung von Ergebnissen auf der Ebene geografischer 

Gitterzellen.  Grafik 3

4

Grundvoraussetzungen

Mit der Vision eines Registerzensus geht das Ziel einher, 

die in Kapitel 2 aufgezeigten neuen Herausforderungen 

und Anforderungen an Zensus und Bevölkerungsstatis-

tiken zu erfüllen. Die Grundidee eines Registerzensus 

ist es, die Ergebnisse des Zensus und der Bevölkerungs-

statistik basierend auf verknüpften Verwaltungs- und 

Statistikregistern zu ermitteln und auf den Einsatz pri-

märstatistischer Befragungen zu verzichten.

Für den Umstieg vom derzeitigen registergestützten 

System auf einen Registerzensus müssen einige Grund-

voraussetzungen erfüllt sein. Hier sind insbesondere die 

Datengrundlagen, die Datenqualität sowie Möglichkei-

ten zur Registerverknüpfung zu nennen.

Grafik 2
Wandel der Zensusmodelle in den Mitgliedstaaten der UNECE
Anteile an den UNECE-Mitgliedstaaten in %
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Grafik 3
Weitere Veränderungsthemen für den Zensus nach 2021
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4.1 Datengrundlagen

Ein registerbasierter Zensus greift als Datengrundlage 

zur Gewinnung der statistischen Ergebnisse ausschließ-

lich auf Registerdaten zurück. Da die erforderlichen Infor-

mationen in unterschiedlichen Verwaltungs- oder Statis-

tikregistern vorliegen, müssen unterschiedliche Quellen 

herangezogen werden. Einige Themenbereiche können 

mit bereits bestehenden Registern abgedeckt werden, 

für die der Zugang zu den erforderlichen Daten für die 

amtliche Statistik rechtlich, technisch und organisato-

risch geregelt werden müsste. In Bereichen, in denen 

derzeit noch keine Register vorhanden sind, müssten 

darüber hinaus neue Register aufgebaut werden, bei-

spielsweise ein Gebäude- und Wohnungsregister oder 

ein Bildungsregister. Des Weiteren kann es erforderlich 

sein, bereits vorhandene Register zu ertüchtigen, also 

Anpassungen vorzunehmen, die für eine statistische 

Nutzung erforderlich sind. Erste Überlegungen zu den 

Möglichkeiten der registerbasierten Datengewinnung 

werden in Kapitel 5 gegliedert nach den einzelnen fach-

lichen Themenbereichen dargestellt.

4.2 Datenqualität

Qualitativ hochwertige Ergebnisse und damit die Ein-

haltung eines bundesweit vergleichbaren Qualitätsstan-

dards sind zentrale Anforderungen an einen Register-

zensus. Diesem Anspruch kann nur Rechnung getragen 

werden, wenn bereits die Datengrundlage eine hohe 

Datenqualität aufweist. Dies erleichtert den statis tischen 

Aufbereitungsprozess, trägt dazu bei, notwendige Kor-

rekturen zu verringern, und unterstützt eine schnelle und 

aktuelle Ergebnisbereitstellung. Dies gilt umso mehr, 

da – anders als beim Zensus 2011 oder 2021 – keine 

Daten aus Befragungen zur Qualitätssicherung der ver-

wendeten Registerinformationen genutzt werden sollen. 

Gleichwohl gilt es zu berücksichtigen, dass Verwaltungs-

register originär für Verwaltungszwecke geführt werden. 

Entsprechend der zugrunde liegenden Rechtsvorschrif-

ten kann die Verwaltung teilweise andere Anforderun-

gen an die Qualität ihrer Daten stellen oder differierende 

Konzepte abbilden. Beispielsweise weichen die Defini-

tionen von Arbeitslosigkeit nach dem Sozialgesetzbuch 

und die dem Zensus zugrunde liegende Definition von 

Erwerbslosigkeit der Internationalen Arbeitsorganisa-

tion (ILO) voneinander ab. Daher gehen eine qualitativ 

hochwertige Datengrundlage und die Möglichkeit zu 
statistischen Anpassungen beziehungsweise Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen im Rahmen der statistischen 
Aufbereitung Hand in Hand bei der Nutzung von Verwal-
tungsdaten zur Statistikerstellung. Zu berücksichtigen 
ist hierbei allerdings, dass Bereinigungen, die durch die 
Statistik erfolgen, nicht an die Verwaltung zurückfließen 
dürfen. Sie können daher keinen Beitrag zu Verbesse-
rungen in den zugrunde liegenden Verwaltungsregistern 
leisten.

4.3 Möglichkeiten zur  
Registerverknüpfung

Da die zur Datengewinnung und zur statistischen Auf-
bereitung erforderlichen Registerinformationen nicht 
einem einzelnen Register entnommen werden können, 
sind Möglichkeiten der Registerverknüpfung in einem 
Registerzensus von zentraler Bedeutung. Die Informatio-
nen liegen in unterschiedlichen Registern vor. Sie müs-
sen zur registerbasierten Gewinnung der erforderlichen 
Merkmale und zur Qualitätssicherung im statistischen 
Aufbereitungsprozess auf Personenebene verknüpft 
werden. Prinzipiell sind hierfür zwei Verknüpfungs-
verfahren oder deren Kombination denkbar: 

1) Verknüpfung über (gegebenenfalls verschlüsselte) 
konstante Identifikatoren | 2 

2) Verknüpfung über (gegebenenfalls pseudonymi-
sierte) Personenmerkmale, wie Name, Geburts-
datum, Geburtsort und -staat oder Staatsangehö-
rigkeit, wobei die Belange des Datenschutzes zu 
gewährleisten sind. 

3) Kombination aus konstanten Identifikatoren und 
identifizierenden Personenmerkmalen, sofern durch 
mindestens ein Register eine Überschneidung der 
Verknüpfungskriterien gewährleistet ist. 

Aufgrund der Eindeutigkeit und Unveränderlichkeit sind 
(verschlüsselte) konstante Identifikatoren am besten 
geeignet, um Registerdaten miteinander zu verknüp-
fen. Neben der Verknüpfung von Personenangaben aus 

 2 Ein konstanter Identifikator ist definiert als eine über die Zeit hinweg 
stabile Zeichenfolge, die einer Person einmalig zugewiesen wird. Bei-
spiele für konstante Identifikatoren stellen in Deutschland die Steuer-
Identifikationsnummer oder die Sozialversicherungsnummer dar. 
Beide dürfen allerdings nur für den definierten Verwaltungszweck 
genutzt werden.
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verschiedenen Registern ist die Zusammenführung von 
Informationen zu Personen mit Gebäude- und Woh-
nungsangaben zur Gewinnung von Merkmalen zu Haus-
halten und Familien unerlässlich. Hierfür ist die Ein-
führung einer Gebäude- und Wohnungsnummer in die 
Melderegister erforderlich. Im Gegensatz zu den unter-
schiedlichen Möglichkeiten, die für die Verknüpfung 
von Personenangaben bestehen, ist bei Gebäuden und 
Wohnungen nur die Nutzung konstanter Identifikatoren 
möglich. Konstante Identifikatoren sind erforderlich, da 
in Gebäude- und Wohnungsdatensätzen und Personen-
datensätzen in den Melderegistern keine identischen 
Merkmale enthalten sind, die für eine Verknüpfung 
genutzt werden könnten (siehe Abschnitte 5.2 und 5.3). 

Grundsätzlich sollte bei der Verknüpfung von Registern 
ein Vorgehen gewählt werden, das den verfassungs-
rechtlichen (Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung) und datenschutzrechtlichen Vorgaben 

genügt. Es muss geeignet, angemessen, sicher und 
zugleich aufwandsschonend sein. 

5

Erste Überlegungen zur  
Datengewinnung in den  
einzelnen Themenbereichen

5.1 Bevölkerung

Neben der Bereitstellung realitätsgerechter demogra-
fischer Basisdaten bildet der Zensus die Grundlage für die 
Bevölkerungsfortschreibung, die derzeit als Methode zur 
Gewinnung der Bevölkerungszahlen zwischen den Zen-
susjahren genutzt wird. In einem Registerzensus sollen 
die Ermittlung der Bevölkerungszahlen aus dem Zensus 
und die darauf aufbauende Bevölkerungsfortschreibung 
integriert werden. Der Registerzensus kann dann sowohl 

monatliche als auch jährliche Bevölkerungszahlen liefern.  

Wesentliche Datengrundlage für eine registerbasierte 

Ermittlung der Bevölkerungszahlen sollten, wie auch 
im derzeitigen System aus Zensus und Bevölkerungs-
fortschreibung, die lokalen Melderegister sein. Ein sta-
tistikinterner bevölkerungsstatistischer Datenbestand 
könnte durch anlassbezogene Datenlieferungen der 

lokalen Meldebehörden (beispielsweise bei einem 
Umzug) an die amtliche Statistik gepflegt und so zur 
Ermittlung der Bevölkerungszahlen genutzt werden. 

Um realitätsgerechte Bevölkerungszahlen ermitteln und 
bundesweit vergleichbare Qualitätsstandards garan-
tieren zu können, müssen die Daten der Melderegister 
in der Statistik auf Unstimmigkeiten hin überprüft und 
Unplausibilitäten bereinigt werden. Der Zensustest 
2001 und der Zensus 2011 haben gezeigt, dass die 
Daten der Melderegister aufgrund von Über- und Unter-
erfassungen unter anderem infolge von Verletzungen 
der Meldepflicht durch Bürgerinnen und Bürger zum 
Teil fehlerhaft waren. Daher wird auch im Zensus 2021 
eine Haushaltsstichprobe zur statistischen Korrektur 
dieser Fehler in den Melderegistern durchgeführt. Im 
Registerzensus soll nicht mehr auf primärstatistische 
Befragungen zurückgegriffen werden, um Über- und 
Untererfassungen in den Melderegistern festzustellen. 
Dies hat zur Folge, dass neue Instrumente zur Prüfung 
der Daten entwickelt werden müssen. Eine Option zur 
registerbasierten Ermittlung von Fehlerfassungen liefert 
der sogenannte Lebenszeichenansatz, der durch Regis-
terabgleiche potenzielle Über- und Untererfassungen 
in den Melderegistern feststellt. Neben den Daten aus 
dem Meldewesen werden dabei weitere Register, soge-
nannte Vergleichsregister, für einen Registerabgleich 
herangezogen. Beispiele für Vergleichsregister könnten 
unter anderem das Zentrale Fahrzeugregister, die Daten-
bestände der Sozialversicherungen oder der Finanz-
verwaltung sein. Bei Personen, die neben dem Melde-
register in keinem weiteren Vergleichsregister geführt 
werden, kann davon ausgegangen werden, dass es sich 
um Übererfassungen in den Melderegistern handelt. | 3 
Aus verfassungs- und datenschutzrechtlichen Gründen 
müssen die Register sorgfältig ausgewählt werden. So 
können beispielsweise keine Register als Vergleichs-
register herangezogen werden, bei denen aufgrund 
der Eintragung der Person auf sensible Informationen 
geschlossen werden kann. Die Umsetzung des Lebens-
zeichenansatzes setzt eine verlässliche und daten-
schutzkonforme Registerverknüpfung voraus.

 3 Ob der Lebenszeichenansatz auch zur Ermittlung von Untererfassun-
gen geeignet ist, bleibt zu prüfen.
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5.2 Gebäude und Wohnungen

Neben der Ermittlung von demografischen und sozio-
ökonomischen Daten zur Bevölkerung ist die zweite 
Hauptaufgabe eines Zensus, Informationen zu Gebäu-
den und Wohnungen sowie zur Wohnsituation der 
Bevölkerung bereitzustellen. Bisher werden Zensus-
ergebnisse zu Gebäuden und Wohnungen alle zehn 
Jahre im Rahmen einer Befragung von allen Eigentüme-
rinnen und Eigentümern gewonnen (Gebäude- und Woh-
nungszählung). Eine registerbasierte Ermittlung dieser 
Daten eröffnet jedoch die Möglichkeit, Ergebnisse weni-
ger belastungsintensiv zu ermitteln und auch in kürze-
ren Abständen zu veröffentlichen.

Bisher gibt es in Deutschland keine flächendeckenden 
Register mit den erforderlichen Merkmalen. Daher wer-
den vonseiten der Statistik unterschiedliche Möglich-

keiten geprüft, wie Gebäude- und Wohnungsangaben 
dennoch registerbasiert gewonnen werden können. 
Im Fokus der Überlegungen stand dabei zunächst die 
Grundstücksdatenbank, die von der Finanzverwaltung 
im Zuge der Grundsteuerreform neu aufgebaut wird. 
Hintergrund dafür ist das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 10. April 2018 | 4 , das die Ermittlung der 
Grundsteuer auf der Basis von veralteten Einheitswerten 
für verfassungswidrig erklärt hat und eine Neuregelung 
des Verfahrens zur Bewertung von Grundbesitz verlangt.

In der Grundstücksdatenbank sollen künftig die Merk-
male geführt werden, die für die Berechnung der Grund-
steuer erforderlich sind. Entscheidend für eine Bewer-
tung aus Sicht eines Registerzensus ist, ob sowohl 
Angaben zu Gebäuden und Wohnungen als auch die für 
Zensuszwecke erforderlichen Merkmale flächendeckend 
enthalten sein werden. Nach dem aktuellen Stand der 
Diskussion | 5 sehen die geplanten Gesetzesvorhaben 
zur Grundsteuerreform jedoch eine Öffnungsklausel 
vor, die es den Ländern ermöglicht, von dem im Grund-
steuergesetz vorgesehenen Modell zur Berechnung der 
Grundsteuer abzuweichen und die Ermittlung der Steuer 
jeweils selbst zu regeln. Da bereits einige Länder ange-
kündigt haben, von dieser Öffnungsklausel Gebrauch zu 
machen, ist eine bundeseinheitliche Führung der Grund-
stücksdatenbank nicht gewährleistet. Aus diesem Grund 

 4 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 10. April 2018 -1 BvL 11/14,  
1 BvR 889/12, 1 BvR 639/11, 1 BvL 1/15, 1 BvL 12/14 -Rn. (1 -181), 
http://www.bverfg.de/e/ls20180410_1bvl001114.html

 5 Stand Juli 2019.

wird es voraussichtlich nicht möglich sein, alle im Regis-
terzensus erforderlichen Gebäude- und Wohnungsmerk-
male flächendeckend aus der Grundstücksdatenbank zu 
gewinnen. Daher wäre es für eine vollständig registerba-
sierte Ermittlung der Gebäude- und Wohnungsmerkmale 
erforderlich, ein separates Gebäude- und Wohnungsre-
gister als Verwaltungsregister aufzubauen.

Ein solches Gebäude- und Wohnungsregister müsste 
alle Gebäude mit Wohnraum, sogenannte bewohnte 
Unterkünfte | 6 und die darin befindlichen Wohnungen 
mit den entsprechenden Merkmalen führen. Darüber 
hinaus ist es naheliegend, ein solches Register auch für 
Verwaltungszwecke zu nutzen. So könnte es zum Bei-
spiel die Stadt- und Regionalplanung sowie das Monito-
ring von Entwicklungen auf Wohnungs- und Immobilien-
märkten unterstützen. Zusätzlich wäre es auch denkbar, 
über ein solches Gebäude- und Wohnungsregister eine 
in der Statistik bestehende Daten lücke zu schließen, 
indem Informationen zum Bestand der gewerblich und 
administrativ genutzten Gebäude zur Verfügung gestellt 
werden könnten.

Für die eindeutige Identifizierung von Gebäuden und 
Wohnungen und für die regelmäßige Aktualisierung der 
Angaben wäre es darüber hinaus erforderlich, Gebäude- 
und Wohnungsnummern in einem solchen Gebäude- 
und Wohnungsregister zu führen. Diese sollten nach 
einer einheitlichen Systematik vergeben werden und 
nach Möglichkeit auch die Lage einer Wohnung im 
Gebäude kennzeichnen. Gebäude- und Wohnungsnum-
mern werden auch benötigt, um registerbasiert Haus-
halte zu bilden und diese Wohnungen zuordnen zu kön-
nen (siehe Abschnitt 5.3).

Im Zuge der Konzeption eines möglichen Gebäude- und 
Wohnungsregisters sind drei Aspekte besonders zu 
berücksichtigen:

> Ermittlung der Angaben für den Gebäude- und Woh-
nungsbestand: Es ist festzulegen, wie die Angaben 
für bestehende Gebäude und Wohnungen in Deutsch-
land ermittelt werden können.

> Aktualisierung und Pflege des Registers: Um die Aktu-
alität und Datenqualität des Registers zu gewährleis-
ten, müssen Prozesse für eine regelmäßige Pflege der 
Angaben etabliert werden.

 6 Behelfsmäßige Bauten, wie bewohnte Bauwagen, Wohncontainer 
oder Jagdhütten, die im Zensus ebenfalls erhoben werden müssen, 
wenn sie bewohnt sind.
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> Bereitstellung von Schnittstellen: Schließlich müssen 

Schnittstellen eine regelmäßige Übermittlung der 

Gebäude- und Wohnungsangaben an die Statistik 

beziehungsweise eine Nutzung des Registers für  

Verwaltungszwecke ermöglichen.

Derzeit werden vonseiten der Statistik zwar erste Über-

legungen zu diesen Themenkomplexen angestellt, diese 

müssen aber von der Verwaltungsstelle, die das neue 

Gebäude- und Wohnungsregister führen müsste, vertieft 

und anschließend umgesetzt werden.

5.3 Haushalte und Familien

Informationen zur Größe und Struktur von Haushalten 

und Familien sind essenzielle Grundlagen für die Ein-

schätzung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung in 

Deutschland. In Verbindung mit Wohnungen informie-

ren sie darüber hinaus über die Wohnverhältnisse von 

Haushalten und Familien und unterstützen damit die 

aktuelle und künftige Ermittlung des Wohnungsbedarfs.

In einem Registerzensus können aus methodischen 

Gründen grundsätzlich nur Angaben zu Wohnhaushal-

ten ermittelt werden. Einen Wohnhaushalt bilden alle 

Personen, die gemeinsam in einer Wohnung leben, 

unabhängig davon, ob sie auch ihre Einnahmen und 

Ausgaben miteinander bestreiten. Ohne Befragungen 

kann aus Registern nur diese Haushaltsform abgeleitet 

werden. 

Angaben zu Haushalten, Familien und den entsprechen-

den Merkmalen können nicht direkt aus einem Register 

gewonnen werden, sondern müssen mithilfe von Daten 

aus verschiedenen Registern abgeleitet werden. Die 

meisten Angaben sind in den Melderegistern enthalten. 

Allerdings fehlt dort eine entscheidende Komponente. 

Um alle Personen zu Haushalten zusammenfassen und 

konkreten Wohnungen zuordnen zu können, ist es erfor-

derlich, jeder Person die Nummern des Gebäudes und 

der Wohnung zuzuordnen, in der sie lebt. Die Einführung 

der Gebäude- und Wohnungsnummern ist Grundvoraus-

setzung für die registerbasierte Bildung von Haushalten. 

Allerdings können weitere Angaben in den Melderegis-

tern die Bildung von Haushalten unterstützen und zur 

Qualitätssicherung der Ergebnisse beitragen. So lässt 

sich beispielsweise – analog zur Vorgehensweise im Zen-

sus 2011 und 2021 – durch sogenannte beigeschriebene 

Personen an einer Anschrift (Verknüpfungen zwischen 

Ehepartnerinnen und -partnern sowie zwischen Eltern 

und minderjährigen Kindern) ableiten, welche Personen 

in einem Haushalt leben. Auch das gleiche Einzugs- oder 

Anmeldedatum oder weitere Merkmale aus dem Melde-

register geben Hinweise auf Haushaltszusammenhänge 

(siehe auch Massih-Tehrani/Reichert, 2019).

Entsprechend der im Zensus genutzten Definitionen ist 

zu berücksichtigen, dass es in Deutschland auch Per-

sonen gibt, die keinen eigenen Haushalt führen. Dies 

sind Personen, die in Anstalten (zum Beispiel Justiz-

vollzugsanstalten) oder in Gemeinschaftsunterkünf-
ten (zum Beispiel Kinder- oder Pflegeheimen) leben. 
Um solche Personen in der Statistik identifizieren zu 
können, ist es erforderlich, einen dauerhaften Daten-
bestand aufzubauen, der Informationen zu Anstalten 
und Gemeinschaftsunterkünften enthält (zum Beispiel 
ein Einrichtungsregister). In Verbindung mit den Melde-
registerangaben können so Personen identifiziert wer-
den, die in solchen Einrichtungen gemeldet sind, keinen 
eigenen Haushalt führen und daher von der statistischen 
Haushaltsbildung ausgeschlossen werden müssen.

5.4 Arbeitsmarktbeteiligung

Neben demografischen Merkmalen sind auch eine Reihe 
sozio-ökonomischer Merkmale wichtige Bestandteile 
eines Zensus, unter anderem Merkmale zur Arbeits-
marktbeteiligung (UNECE, 2015). Zuletzt haben die Lei-
terinnen und Leiter der europäischen statistischen Ämter 
im Rahmen des sogenannten Budapester Memorandums 
(Eurostat, 2017) die wachsende Bedeutung sozio-öko-
nomischer Merkmale in Bevölkerungsdaten betont. Es 
ist daher davon auszugehen, dass auch solche Angaben 
perspektivisch häufiger als zehnjährlich sowie in geo-
kodierter Form bereitgestellt werden müssen. | 7 

Grundlegend für die Datenanforderungen im Bereich 
Arbeitsmarkt ist das Merkmal „Derzeitiger Erwerbs-
status“. Es orientiert sich an den Konzepten der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (ILO) und unterteilt die 
Gesamtbevölkerung in die drei überschneidungsfreien 
Gruppen der Erwerbstätigen, Erwerbslosen und Nicht-

 7 Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/1799 schreibt bereits 
für den Zensus 2021 die Lieferung von Informationen zur Zahl der 
Erwerbstätigen auf Ebene geokodierter Gitterzellen fest, sieht aller-
dings eine Ausnahmeregelung vor.
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erwerbspersonen. Abgesehen von einer Untergliederung 

der Nichterwerbspersonen in Personen unter 15 Jahren, 

Personen, die von Ruhegehalt oder Kapitalerträgen 

leben, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, 

stellen alle weiteren Merkmale im Bereich Arbeitsmarkt 

Untergliederungen der Gruppe der Erwerbstätigen dar. 

Für die Erwerbstätigen sind neben dem Merkmal „Der-

zeitiger Erwerbsstatus“ die Stellung im Beruf, der aus - 

geübte Beruf, der Wirtschaftszweig und der Arbeitsort zu 

ermitteln, wobei jeweils die international vereinbarten 

Klassifikationen maßgeblich sind.

Zur registerbasierten Gewinnung der Daten zur Arbeits-

marktbeteiligung kann voraussichtlich auf überwiegend 

vorhandene – wenn auch bislang nicht harmonisierte – 

Register zurückgegriffen werden. Eine besondere 

Herausforderung ist die Gewinnung von Daten unter 

anderem für die Gruppen der Selbstständigen und der 

mithelfenden Familienangehörigen. Darüber hinaus 

müsste eine Vorgehensweise dafür entwickelt werden, 

wie die Angaben aus unterschiedlichen Quellen, die sich 

teilweise in den Definitionen und den zugrunde liegen-

den Konzepten unterscheiden, in einen konsistenten 

Datensatz integriert werden können. Mögliche Register 

für die Ermittlung der erforderlichen Informationen sind 

insbesondere die Daten der Bundesagentur für Arbeit 

und gegebenenfalls weiterer Sozialversicherungsträger, 

die Daten der öffentlichen Arbeitgeber, die Daten der 

Finanzverwaltung, die Register von Stellen der berufs-

ständischen Selbstverwaltung sowie ein noch aufzu-

bauendes Bildungsregister (siehe Abschnitt 5.5). Die 

Umsetzungsmöglichkeiten wären in einem nächsten 

Schritt gemeinsam mit den jeweils registerführenden 

Stellen näher zu untersuchen.

Grundvoraussetzung für die registerbasierte Ableitung 

der Angaben zur Arbeitsmarktbeteiligung ist insbeson-

dere ein zuverlässiges, automatisiertes Verfahren zur 

Verknüpfung der Registerbestände.

5.5 Bildungsstand

Neben den Daten zur Arbeitsmarktbeteiligung werden 

auch kleinräumige Angaben zur Bildungsbeteiligung 

immer wichtiger. Insbesondere in Verbindung mit demo-

grafischen Merkmalen besteht ein wachsender Bedarf 

von Nutzerinnen und Nutzern nach diesen Ergebnissen. 

Im Zensus werden allerdings nur einige grundlegende 

Angaben zum Bildungsstand der Bevölkerung (unter 

anderem der höchste Bildungsabschluss) ermittelt.

Derzeit existieren in Deutschland allerdings keine Regis-
ter, die die erforderlichen Angaben zum Bildungsstand 
für alle in Deutschland lebenden Personen bereitstel-
len. Daher prüft die amtliche Statistik, welche Möglich- 
keiten es gibt, diese Angaben registerbasiert zu gewin-
nen. Bestehende Datenlücken könnten durch ein Bil-
dungsregister geschlossen werden. Ziel eines solchen 
Bildungsregisters wäre, Daten aus dem Bildungs bereich, 
insbesondere Angaben zu Bildungsverläufen, zu erfas-
sen und statistisch auswerten zu können. Vor diesem 
Hintergrund könnte ein Bildungsregister auch dazu 
genutzt werden, die oben genannten Zensusmerkmale 
zu ermitteln. Bildet ein Bildungsregister die Bildungs-
verläufe bereichsübergreifend von der Schulbildung bis 
zu den beruflichen und den Hochschulabschlüssen ab, 
ist es möglich, aus diesen Angaben den höchsten Bil-
dungsabschluss zu ermitteln. Die erforderlichen Daten, 
die zum Aufbau eines solchen Bildungsregisters verwen-
det werden sollen, stammen aus bestehenden Bildungs-
statistiken | 8, die als Vollerhebungen unter Nutzung von 
Verwaltungsdaten durchgeführt werden. Allerdings 
müssten dafür Einzeldatensätze erfasst und an das Bil-
dungsregister übermittelt werden. Die Schulstatistik als 
koordinierte Länderstatistik ermittelt jedoch bisher noch 
nicht flächendeckend Individualdaten. Dies müsste für 
den Aufbau eines Bildungsregisters perspektivisch 
geändert werden. Hierzu wäre vor allem die Schaffung 
der rechtlichen Grundlagen auf Bundes- und Länder-
ebene erforderlich.

Die bisherigen Erläuterungen machen deutlich, dass im 
aufzubauenden Bildungsregister zunächst nur Personen 
erfasst werden könnten, die sich zu den jeweiligen Erhe-
bungszeitpunkten in Bildungsgängen befinden. Das Bil-
dungsregister würde also kontinuierlich befüllt werden. 
Personen, die ihren Bildungsweg bereits abgeschlossen 
haben, würden nicht erfasst. Daher ist zu untersuchen, 
welche weiteren Datenquellen für eine Ermittlung der 
Merkmale zum Bildungsstand in einem Registerzen-
sus genutzt werden könnten, um übergangsweise den 
Bildungsstand von Personen, die sich nicht (mehr) in 
Schule, Studium oder Ausbildung befinden, mittels 
Hochrechnung zu ermitteln. 

 8 Das sind die Schulstatistik, die Berufsbildungsstatistik, die Statistik 
nach § 17 Berufsqualifikationsgesetz (zur Ermittlung von im Ausland 
erworbenen Bildungsabschlüssen) und die Hochschulstatistik.
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Um das aufzubauende Bildungsregister pflegen und die 
Merkmale zum Bildungsstand ermitteln zu können, müs-
sen die Angaben aus den unterschiedlichen Datenquel-
len in einem zuverlässigen, automatisierten Verfahren 
miteinander verknüpft werden. Dafür bestehende Mög-
lichkeiten werden unter Berücksichtigung der fachlichen 
und technischen Anforderungen sowie vor dem Hinter-
grund der Wahrung des Datenschutzes und verfassungs-
rechtlicher Vorgaben derzeit geprüft (siehe Kapitel 4).

Erste vorbereitende Arbeiten zur Prüfung, ob und wie die 
Einführung eines Bildungsregisters möglich ist, haben 
unter Federführung des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung bereits begonnen.

6

Fazit

Sich wandelnde Anforderungen der Nutzerinnen und Nut-
zer sowie absehbare Lieferverpflichtungen aus der künf-
tigen EU-Rahmenverordnung über Zensus und Bevölke-
rungsstatistiken erfordern nach dem Zensus 2021 eine 
grundlegende Neukonzeption des Zensusmodells in 
Deutschland. Nach den sich abzeichnenden Lieferver-
pflichtungen der geplanten EU-Rahmenverordnung sind 
Bevölkerungszahlen voraussichtlich ab dem Berichts-
jahr 2024 jährlich geokodiert an die EU zu liefern. Geo-
kodierte Ergebnisse zu den übrigen Zensusthemen sind 
voraussichtlich ab dem Berichtsjahr 2031 in teilweise 
kürzerer Periodizität als heute bereitzustellen. Langfris-
tig werden die geänderten Anforderungen dabei nur mit 
einem registerbasierten Modell umzusetzen sein. Dieser 
Beitrag skizzierte eine Methode eines Registerzensus zur 
Gewinnung kleinräumiger Bevölkerungszahlen sowie der 
weiteren Zensusergebnisse zu den Themenbereichen 
Demografie, Gebäude und Wohnungen, Haushalte, Fami-
lien und deren Wohnsituation, Arbeitsmarktbeteiligung 
und Bildungsstand der Bevölkerung. Diese Methode 
ermöglicht es, die kommenden nationalen und interna-
tionalen Anforderungen zu bedienen.

Die Voraussetzungen für den Umstieg auf einen Regis-
terzensus sind derzeit noch nicht in allen Bereichen 
geschaffen. Für einige Themengebiete muss die für eine 
registerbasierte Datengewinnung erforderliche Register-
infrastruktur aufgebaut werden. Teilweise sind beste-
hende Register zu ertüchtigen. Zudem ist ein daten-

schutzkonformes Verfahren zur Registerverknüpfung 

zu entwickeln und einzuführen. Der hierfür notwendige 

politische Willensbildungsprozess ist noch nicht abge-

schlossen. Allerdings kann der Registerzensus hier von 

der geplanten Modernisierung der Registerlandschaft im 

Kontext des Ausbaus digitaler Verwaltungsleistungen 

profitieren. Gleichzeitig kann die amtliche Statistik ihre 

Erfahrungen in diesem Bereich einbringen. Der Aufbau 

und die Ertüchtigung von Registern sowie die Schaffung 
der Voraussetzungen für eine Verknüpfung von Registern 
sind komplex und erfordern in der operativen Umset-
zung das Zusammenspiel verschiedener Akteure in der 
deutschen Verwaltungslandschaft.

Angesichts der Komplexität der notwendigen fachlich-
technischen Grundlagen, des erforderlichen zeitlichen 
Vorlaufs für die Schaffung der rechtlichen Voraussetzun-
gen sowie der im Rahmen der Einführung durchzufüh-
renden Tests sollte mit den notwendigen Arbeiten sofort 
begonnen werden. Das Statistische Bundesamt hat 
daher bereits im Frühjahr 2018 den Stabsbereich Projekt 
Registerzensus eingerichtet, um mit den Vorbereitungen 
zu beginnen. Die Amtsleiterkonferenz der Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder hat im Herbst 2018 
eine gemeinsame Arbeitsgruppe gegründet und diese 
beauftragt, einen Registerzensus zu konzipieren, zu prü-
fen und gegebenenfalls vorzubereiten. Für das Gelingen 
eines derart komplexen Projekts ist darüber hinaus eine 
frühzeitige Einbindung der Kommunen und der register-
führenden Behörden sowie der Datennutzerinnen und 
Datennutzer, des Datenschutzes und der Wissenschaft 
erforderlich.

Der Umstieg auf einen Registerzensus kann nicht nur die 
Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie die Kosten 
reduzieren, sondern auch dazu beitragen, das Informa-
tionsangebot nachhaltig auszubauen: Bevölkerungs-
zahlen und Zensusergebnisse stehen häufiger, aktueller 
und regional tiefer gegliedert für Entscheidungen und 
als Planungsgrundlage zur Verfügung. Die Geokodierung 
der Daten bietet darüber hinaus die Chance, regionale 
Daten passgenau bereitzustellen und mit vorhandenen 
Regionalinformationen zu kombinieren. 
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